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„Die Wahlkabine ist keine Volkhochschule“

… so die plakative Überschrift eines bissigen Kommentars in der 
Rhein-Zeitung vom 5. April 2014 zur Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz zum geänderten Kommu-
nalwahlrecht in Rheinland-Pfalz. Was war geschehen?
In dem Bundesland standen im Mai Kommunalwahlen an und 
Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass Frauen in den 
Kommunalparlamenten deutlich unterrepräsentiert sind. Bei der 
Kommunalwahl im Jahre 2009 betrug der Frauenanteil in den 
Räten gerade einmal 16,8 %. Eine Situation, die nicht nur die 
kommunale Szene in diesem Bundesland kennzeichnet. Auch in 
anderen Bundesländern gibt es vergleichbare Situationen. Die 
Koalitionsfraktionen sahen sich nun veranlasst, kurzfristig einen 
Beitrag für die Erhöhung des Frauenanteils in den Kommunal-
parlamenten zu leisten. Mit der Drucksache 17/2271 wurden ver-
schiedene Änderungen des Kommunalwahlrechts vorgeschlagen, 
um so einen Beitrag zur Verwirklichung des Verfassungsauftra-
ges aus Art. 17 Abs. 2 Satz 2 Landesverfassung Rheinland-Pfalz 
und Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz zu leisten. Das Gleichberechti-
gungsgebot sollte ein kleines Stück näher rücken. Der Ände-
rungsvorschlag, der die größte politische und mediale Resonanz 
hervorgerufen hat, betraf die Gestaltung des Wahlzettels. Nach 
dem Willen der Parlamentsmehrheit sollten auf dem Stimm-
zettel Informationen über den Frauenanteil im Kommunalpar-
lament und auf der jeweiligen Kandidatenliste und der Satz aus 
dem Grundgesetz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ 
vermerkt werden. Der Landesgesetzgeber betrat hier rechtspoli-
tisches Neuland. 
Im Wege der einstweiligen Anordnung hat der Verfassungsge-
richtshof Rheinland-Pfalz mit seiner Entscheidung vom 4. April 
2014 (VGH A 15/14) die Anordnung getroffen, dass die entspre-
chenden Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes vorläufig außer 
Vollzug gesetzt werden. Grundsätzlich darf die Aussetzung des 
Vollzugs eines Gesetzes nur unter sehr engen Grenzen erfolgen. 
Sie ist nur gerechtfertigt, wenn sie aus schwerwiegenden Grün-
den dringend geboten ist. Das Gericht sah diese Situation hier als 
gegeben an, da andernfalls erhebliche Gefahren für die Rechts-
ordnung drohten. Sollten die strittigen Rechtsvorschriften verfas-
sungswidrig sein, könnte eine Wiederholung der Kommunalwahl 
wahrscheinlich sein. Neben zusätzlichen finanziellen Belastungen 

für die Kommunen, könnte eine Wiederholungswahl kaum die 
gleiche Legitimation erreichen wie die ursprüngliche Wahl.
Das Gericht sah erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken  ge-
gen die vorgesehene Gestaltung der Stimmzettel für die Kommu-
nalwahl, weil diese den Grundsatz der Freiheit der Wahl verlet-
zen könnten. Dieser Grundsatz gewährleistet einen unbedingten 
Schutz vor staatlicher Einwirkung auf den Inhalt der Entschei-
dung des Wählers durch Gestaltung des Wahlzettels. Einen be-
sonders intensiven Schutz genießt dabei der eigentliche Wahlakt. 
In ihm muss sich die Willensbildung vom Volk zu den Staatsor-
ganen hin vollziehen, nicht umgekehrt. 

Der Verfassungsgerichthof hat mit deutlichen Worten die Bedeu-
tung des Grundsatzes der Freiheit der Wahl hervorgehoben. Dem 
ist uneingeschränkt zuzustimmen. Der Souverän hat bei der Wahl 
das Wort. Es ist nicht Aufgabe staatlicher Institutionen Einfluss 
zu nehmen. 

Überraschend ist schon, dass die Gestaltung des Stimmzettels in 
der öffentlichen Debatte eine gewichtige Rolle spielt. Ob Häme, 
angesichts der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes an-
gebracht ist, siehe aber nur Rhein-Zeitung vom 5. April 2014 
Seite 4, darf eher bezweifelt werden. Die gute Absicht, das verfas-
sungsrechtlich verankerte Gleichheitsgebot zu fördern, erfolgte 
nur mit untauglichen Mitteln. Ausdrücklich unterstreicht das 
Gericht, dass es den staatlichen Organen nicht verwehrt ist, aktiv 
Maßnahmen zur Förderung des Gleichheitsgebotes zu treffen. 

Der eigentliche Skandal ist nicht der verfassungswidrig gestaltete 
Stimmzettel für eine Kommunalwahl. Bedenklich ist eher, dass 
es bis heute nicht gelungen ist, im kommunalen Bereich Frauen 
angemessen an den Entscheidungen der Kommunalparlamente 
zu beteiligen bzw. zur Mitarbeit zu motivieren. Dieser „Verfas-
sungsverstoß“ währt schon Jahrzehnte. Es bleibt zu hoffen, dass 
die kommunalpolitisch Verantwortlichen mit einer vergleichba-
ren Intensität darüber diskutieren, wie dieser missliche Zustand 
beseitigt werden kann. 

Beate Rheindorf, Mayen

Editorial
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Abhandlungen

1. Einleitung 

Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Um das 
Klima zu schützen wird auf erneuerbare Energien zurückgegriffen. 
Eine Möglichkeit der klimaschonenden Energiegewinnung sind 
Windenergieanlagen. 
Windenergieanlagen sind Anlagen, deren Rotoren durch den Wind 
angetrieben werden und dadurch Energie erzeugen. 
2011 wurde in Rheinland-Pfalz 10 Prozent des verbrauchten Stroms 
aus erneuerbaren Energien gewonnen1. 
Auf Schwierigkeiten trifft die Windenergie, wenn es um die Geneh-
migung von Windenergieanlagen geht. 
Grundsätzlich kann jeder mit seinem Grund und Boden nach Belie-
ben verfahren, wie er möchte, d. h. er kann auch Windenergieanlagen 
errichten, soweit kein Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen2. 
Das ergibt sich aus der Baufreiheit, die sich aus dem Recht auf Eigen-
tum aus Art. 14 GG ergibt. 
Dennoch ist eine Baugenehmigung oder immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung erforderlich, wenn ein Gesetz dies erfordert.
Nach § 4 Abs. 1 S. 3 BImSchG i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 4. BImSchV 
i. V. m. Nr. 1.6 der Anlage zur 4. BImSchV ist für Windenergiean-
lagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern ein Genehmi-
gungsverfahren nach § 19 BImSchG erforderlich. 
Bei Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von über 50 Me-
tern ist die Baugenehmigung in der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung nach § 13 BImSchG eingeschlossen. Die Baugeneh-
migungsbehörde ist zu beteiligen. Sie soll die bauordnungsrechtliche 
und bauplanungsrechtliche Zulässigkeit bestätigen. 
Vor der Einbettung der Windenergieanlagen in das Immissions-
schutzrecht wurde für einzelne Windenergieanlagen eine Bauge-
nehmigung gem. § 70 LBauO RLP3 erteilt, wie heute für die unter 
50 Meter hohen Anlagen.
Sowohl bei der immissionsrechtlichen Genehmigung als auch bei der 
Baugenehmigung sind somit die bauplanungsrechtlichen als auch die 
bauordnungsrechtlichen gesetzlichen Regelungen zu beachten.
Diesem baurechtlichen Regelungskomplex widmet sich dieser Auf-
satz. 

2. Bauplanungsrechtliche Problemstellungen

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Windenergieanlagen 
bestimmt sich nach den §§ 29 ff. BauGB. Nach § 29 Abs. 1 BauGB 

* Katrin Schnur, Bachelor of Arts, war Studentin der FHöV Mayen; Regierungsdi-
rektorin Ulrike Nauheim-Skrobek ist Dozentin an der FHöV Mayen.

** Es gilt die Rechtslage in Rheinland-Pfalz.
1 Vgl. Breitenfeld: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf neuem Höchst-

stand vom 21.12.2012.
2 Vgl. Wieland, in: Dreier, Art. 14 GG Rdn. 39, dort auch zum folgenden Satz.
3 Gem. § 70 Abs. 1 S. 1 LBauO RLP besteht ein Anspruch auf eine Baugenehmi-

gung, wenn dem genehmigungspf lichtigen Vorhaben keine baurechtlichen oder 
sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Ähnliche Rege-
lungen gibt es auch in anderen Bundesländern.

finden die §§ 30, 33 bis 35 BauGB nur Anwendung, wenn es sich um 
eine Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen 
Anlage im Sinne des BauGB handelt.
Windkraftanlagen sowohl unter als auch über 50 Meter erfüllen 
unstreitig die Voraussetzungen des § 29 BauGB, denn Windener-
gieanlagen sind im weiten Begriff des Bauens eingeschlossen und 
planungsrechtlich relevant4. 
Bauplanungsrechtlich ist dann zunächst der Planbereich zu bestim-
men, in der das Vorhaben verwirklicht werden soll. Davon gibt es drei 
Arten: den Geltungsbereich eines Bebauungsplan (§ 30 BauGB), den 
Innenbereich (§ 34 BauGB) und den Außenbereich (§ 35 BauGB).

2. 1  Geltungsbereich eines Bebauungsplans ( § 30 BauGB)

Bebauungsplan mit ausdrücklicher Zulassung der Windenergie-
anlagen 
Ein Beispiel hierfür sind Bebauungspläne, die für die Nutzungen der 
Windenergieanlagen „im Grünen“ aufgestellt werden. Sie enthalten 
die Regelung von Sondernutzungen, wie den Windenergieanlagen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. In diesen Plänen wird ein „Sonstiges 
Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Windenergienutzung“ 
oder „Windpark“ nach § 11 Abs. 2 S. 2 BauNVO festgesetzt5. 
Windenergieanlagen in diesem Bereich sind dort zulässig.

Bebauungsplan mit der Festsetzung „Öffentliche Versorgungsflä-
chen“ 
Für Windenergieanlagen, die ihre erzeugte Energie überwiegend in 
das öffentliche Versorgungsnetz einspeisen, kann der Bebauungsplan 
eine „Öffentliche Versorgungsfläche“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
ausweisen6. Auf solchen ausgewiesenen Flächen stellt die baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit keine weitere Problematik dar. 

Bebauungsplan ohne diese speziellen Festsetzungen
Bei der Zulässigkeit der Windenergieanlagen ist hier zwischen 
Windenergieanlagen, die als untergeordnete Nebenanlage oder als 
Hauptanlagen fungieren sollen7, zu unterscheiden. Hierzu ist die 
Nutzung ausschlaggebend, d. h. ob die erzeugte Energie der priva-
ten Nutzung dient oder ob sie überwiegend in das öffentliche Netz 
eingespeist wird.

Gewerbliche Windenergieanlagen
Bei Windkraftanlagen handelt es sich um gewerbliche Hauptanlagen, 
wenn die Energie überwiegend oder ausschließlich in das öffentliche 
Netz eingespeist wird. In der Praxis werden vor allem Kleinwindkraft-
anlagen (höchstens 30 m) in bebauten Gebieten anzutreffen sein.

4 Vgl. Krautzberger, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, §  29 BauGB 
Rdn. 24.

5 Vgl. Ostkamp, S. 62.
6 Vgl. Ostkamp, S. 64.
7 Vgl. Baurechtliche Behandlung von Kleinwindkraftanlagen in bebauten Gebie-

ten, S. 2.

Katrin Schnur/Ulrike Nauheim-Skrobek*

Baurechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Genehmigung von Windenergieanlagen**
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Ist eine solche Windkraftanlage als Hauptanlage zu qualifizieren, 
ist sie in reinen Wohngebieten regelmäßig unzulässig (§ 3 Abs. 2 
und 3 BauNVO) und in allgemeinen Wohngebieten nur in Ausnah-
mefällen als sonstige nicht störende Gewerbebetriebe bei geringem 
Störungsgrad zulässig. In den übrigen Baugebieten gem. §§ 4a bis 
9 und 11 BauNVO sind sie „vorbehaltlich ihres Störgrads oder ent-
gegenstehender Festsetzungen des Bebauungsplans grundsätzlich 
allgemein zulässig“8. 
Ist im Bebauungsplan keine „Öffentliche Versorgungsfläche“ nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB festgelegt, ist eine Windenergieanlage, die 
ihre erzeugte Energie überwiegend in das öffentliche Netz einspeist, 
nur ausnahmsweise als Nebenanlage nach § 14 Abs. 2 S. 2 BauNVO 
i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB zulässig.9 Für die Zulässigkeit einer Aus-
nahme nach § 14 Abs. 2 S. 2 BauNVO hat der VGH Baden-Würt-
temberg im Jahre 1998 Leitsätze aufgestellt10. Darin heißt es zum 
Beispiel, dass eine Anlage für erneuerbare Energien nur nach § 14 
Abs. 2 BauNVO zulässig ist, wenn sie der Versorgung des Baugebiets 
oder mehrerer Baugebiete dient.

Eigennutzung der erzeugten Energie der Windenergieanlage
Soll die erzeugte Energie aus Windkraftanlagen ausschließlich oder 
überwiegend für die Eigennutzung verwendet werden, richtet sich 
die Zulässigkeit nach § 14 Abs. 1 BauNVO11. 
Zu erörtern ist zunächst, unter welchen Umständen es sich um eine 
solche Nebenanlage handelt.
Eine Nebenanlage i. S. d. § 14 Abs.1 BauNVO ist grundsätzlich eine 
Anlage, die sich der/den Hauptanlage(n) auf einem Grundstück nach 
der Funktion und dem räumlichen Umfang unterordnet12. 
Eine Windenergieanlage dient dem Nutzungszweck des Grundstü-
ckes, wenn die Hauptanlage durch die Windenergieanlage z. B. mit 
Strom versorgt oder dadurch beheizt wird13. Die Windenergieanlage 
hat dann keinen selbstständigen Nutzungszweck, sondern erfüllt le-
diglich eine Hilfsfunktion. 
Damit Windenergieanlagen eine Nebenanlage i. S. d. § 14 Abs. 1 S. 1 
BauNVO darstellen, müssen sie auch im räumlich-gegenständlichen 
Bezug zur Hauptanlage untergeordnet sein. Hierbei muss es sich um 
eine optisch erkennbare Unterordnung handeln14. Die Schwierigkeit 
bei Windenergieanlagen liegt darin, dass diese zumeist die Firsthöhe 
der Hauptanlage überragen. Dieses Merkmal einer Windenergie-
anlage schließt allerdings eine räumlich-gegenständliche Unterord-
nung nicht aus15. 
Deshalb ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Besteht die 
Windenergieanlage aus einem schlanken Mast und schmalen Ro-
torblättern und dient einem Wohngebäude, tritt sie in der optischen 
Wirkung in den Hintergrund. In diesem Fall läge eine untergeordne-
te Nebenanlage vor16. In Gewerbegebieten ist an die Unterordnung 
der Nebenanlage geringere Anforderungen zu stellen als in reinen 

8 Baurechtliche Behandlung von Kleinwindkraftanlagen in bebauten Gebieten, 
S.  2.

9 Vgl. Brügelmann, Kommentar zum Baugestzbuch Bd. 6, § 14 Rdn.147ff
10 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 26.06.1998, 8 S 882/98, Leitsatz Nr. 4, 

NVwZ 1999, 548 (548).
11 Vgl. Baurechtliche Behandlung von Kleinwindkraftanlagen in bebauten Gebie-

ten, S. 2 – Anlage 1.
12 Vgl. Fickert/Fieseler: § 14 BauNVO Rdn. 3.
13 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, 4 C 18.81 , BVerwGE, 67, 23 (26), dort auch 

zum folgenden Satz.
14 Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.1976, 4 C 6.75, NJW 1977, 2090 (2091).
15 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, 4 C 18.81, BVerwGE, 67, 23 (26).
16  Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, 4 C 18.81, BVerwGE, 67, 23 (27).

Wohngebieten17. Bei Kleinwindkraftanlagen mit einer Gesamthöhe 
von bis zu 30 Metern wird davon ausgegangen, dass es sich um eine 
Nebenanlage i. S. d. § 14 Abs. 1 BauNVO handelt18.
Als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung des § 14 Abs. 1 S. 1 BauN-
VO darf die Windenergieanlage der Eigenart des Baugebiets nicht 
widersprechen.
Maßgebend im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sind die dar-
in getroffenen Festsetzungen über die Eigenart des Baugebiets. 
Nach der Rechtsprechung von 1983 entspricht eine Windenergie-
anlage, die als Nebenanlage zu einem Wohnhaus zu bewerten ist, 
der vorhandenen Bebauung eines reinen Wohngebiets i. S. d. § 3 
BauNVO19. Ein Widerspruch könnte aber in der Beeinträchtigung 
der Nachbargrundstücke aufgrund der Größe, der Lage oder des Zu-
schnitts des Baugrundstücks oder der Grundstücke des Baugebiets 
liegen. Entscheidend ist hierfür, ob aufgrund der Dichte oder der 
Weiträumigkeit der Bebauung auf jedem Grundstück eine Wind-
energieanlage gebaut werden kann, ohne die Aufstellung einer 
Windenergieanlage zu beeinträchtigen, oder dass durch Bebauung 
oder Bewuchs eine wirtschaftliche Nutzung einer Windenergieanla-
ge auf dem Nachbargrundstück nicht mehr möglich ist.
Deshalb sind Windenergieanlagen auf kleinen, dicht bebauten 
Grundstücken mit hohen Grundflächenzahlen im Grunde ausge-
schlossen. Ist jedoch ein Gebiet „aufgelockert“ bebaut, so können 
Windenergieanlagen zugelassen werden.
Die nachbarliche Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen er-
gibt sich daher nicht aus der rein abstrakten Möglichkeit. Man muss 
davon ausgehen können, dass nachbarliche Konflikte über die Ab-
stimmung zum Beispiel in Bezug auf den Standort oder die Höhe 
ausgeräumt werden können. Gibt es unüberbrückbare Differenzen 
und Schwierigkeiten, kann ein Vorhaben über § 15 BauNVO – dem 
Gebot der Rücksichtnahme – verhindert oder mit Auflagen geneh-
migt werden.

2. 2 Besonderheiten im unbeplanten Innenbereich ( § 34 BauGB)

Ein ausdrückliches Verbot der Errichtung für den Innenbereich ent-
hält das BauGB nicht. Somit kann grundsätzlich eine Windenergie-
anlage im Innenbereich errichtet werden.
Voraussetzung hierfür ist, ob sich die Windenergieanlage in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt.
Ob Etwas der Eigenart der Umgebung entspricht, bestimmt sich im 
unbeplanten Innenbereich in Bezug auf die Art der baulichen Nut-
zung aus § 34 Abs. 2 BauGB. Entspricht die Art der baulichen Nut-
zung der näheren Umgebung einem Baugebiet der BauNVO, finden 
die Vorschriften der BauNVO entsprechend Anwendung.
D. h., es könnte wie oben bereits dargestellt, eine Windenergieanlage 
als Nebenanlage i. S. d. § 14 BauNVO zulässig sein. Ist eine Wind-
energieanlage als Nebenanlage nach § 14 BauNVO zu qualifizie-
ren, muss sie sich zusätzlich in die Eigenart der näheren Umgebung 
nach Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und der überbaubaren 
Grundstückfläche einfügen.
Liegt kein Baugebiet der BauNVO vor, richtet sich die Zulässigkeit 
nach der bisher vorhandenen Bebauung in der näheren Umgebung. 
In einem solchen Gebiet könnte demnach keine Windenergieanla-

17 Vgl. Fickert/Fieseler: § 14 BauNVO Rdn. 7.14.
18 Vgl. Baurechtliche Behandlung von Kleinwindkraftanlagen in bebauten Gebie-

ten, S. 2 – Anlage 1.
19 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, AZ: 4 C 18.81, BVerwGE, 67, 23, dort auch 

zum folgenden Text.
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ge zugelassen werden, wenn dies in der Vergangenheit noch nicht 
der Fall war. Jedoch hat das Bundesverwaltungsgericht bereits 1983 
geurteilt, dass sich eine Windenergieanlage trotzdem in die nähere 
Umgebung einfügen kann, selbst wenn es bisher keine vergleichba-
ren Anlagen gibt20. Nur die Überschreitung des von der Umgebung 
geschaffenen Rahmens ist unzulässig. 
Bisherige Rechtsprechungen ergeben, dass in dicht bebauten Ge-
bieten, wie in einer Großstadt, eine Windenergieanlage auf einem 
fünfstöckigen Wohn- und Geschäftshaus zulässig ist21; dagegen ist in 
einem parkartig angelegten Wohngebiet mit max. 6,5 Meter hohen 
Häusern eine 20,5 Meter hohe Windenergieanlage unzulässig22. In 
der letzteren Entscheidung wurde auch festgelegt, dass im unbeplan-
ten Innenbereich eine Windenergieanlage, die doppelt so hoch ist 
wie die Bebauung der Umgebung, nur dann zulässig ist, wenn keine 
städtebaulichen Spannungen entstehen23.
Damit eine Windenergieanlage zulässig ist, darf nach § 34 Abs. 1 S. 2 
BauGB auch das Ortsbild nicht beeinträchtigt sein und die gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt werden. 
Die ungewohnte optische Wirkung reicht nicht aus, um das Ortsbild 
zu beeinträchtigen24. Vielmehr muss das ästhetische Empfinden ei-
nes objektiven und aufgeschlossenen Betrachters verletzt sein.
Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse können bei Wind-
energieanlagen durch schädliche Umwelteinwirkungen erfolgen. Der 
Begriff der schädlichen Umwelteinwirkungen orientiert sich hier an 
der Begriffsbestimmung des § 3 BImSchG25. Anhaltspunkte für eine 
Belästigung können die Grenzwerte der TA-Lärm geben.

2. 3 Besonderheiten im Außenbereich (§ 35 BauGB)

Privilegierung der Windenergieanlagen durch § 35 Abs. 1 BauGB
Wegen eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts im Jahre 199426 
wurde das BauGB dahingehend geändert, dass die Wind- und Was-
serenergienutzung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zu den selbstständig 
privilegierten Vorhaben hinzugefügt wurden. Diese Novellierung 
trat am 01.01.1997 in Kraft. Sie wurde notwendig, da man Wind-
energieanlagen, die nicht überwiegend einem landwirtschaftlichen 
Betrieb dienen, nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 1, 4 oder 527 BauGB 1987 
als privilegiert ansah und ohne die Privilegierung nur noch durch 
spezielle Bauleitplanung der Gemeinden Windenergieanlagen dort 
errichtet werden konnten28.
Neben der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB kommt für 
kleinere Anlagen auch eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB in Betracht29.

20 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, AZ: 4 C 18.81, BVerwGE 67, 23 (30), dort auch 
zum folgenden Text.

21 Vgl. VGH Kassel, Urt. v. 28.04.1988, AZ: 4 UE 1089/85, NVwZ-RR 1989, 120.
22 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 26.06.1998, AZ: 8 S 882/98, Leitsatz Nr. 

3, NVwZ 1999, 548 (548).
23 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 26.06.1998, AZ: 8 S 882/98, Leitsatz Nr. 

5, NVwZ 1999, 548 (548).
24 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.02.1983, AZ: 4 C 18.81, BVerwGE 67, 23 (33), dort auch 

zum folgenden Text.
25 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 67.
26 Vgl. BVerwG, Urt. v. 16.06.1994, AZ: 4 C 20.93, BVerwGE 96, 95.
27 Nr. 1 – landwirtschaftlicher Betrieb, Nr. 4 – öffentliche Versorgung mit Elekt-

rizität, Gas, Wärme und Wasser, Nr. 5 – soll wegen besonderer Anforderungen 
an Umgebung oder wegen besonderer Zweckbestimmung nur im Außenbereich 
ausgeführt werden.

28 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 62.
29  Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 62b, dort auch zum folgenden Text.

Die Voraussetzungen hierfür sind, dass die Windenergieanlage ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
dient und der überwiegende Teil der Energie vom Betrieb bzw. dem 
Wohngebäude verbraucht wird. Die Einspeisung von mehr erzeugter 
Energie ist unschädlich, solange der überwiegende Teil selbst ver-
braucht wird30.
Wird die Elektrizität überwiegend oder gar komplett in das öffentli-
che Stromnetz eingespeist, dient die Windenergieanlage nicht mehr 
dem landwirtschaftlichen Betrieb und ist über § 35 Abs. 1 Nr.  5 
BauGB privilegiert.
Der Vorteil für Landwirte liegt darin, dass bei einer nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB privilegierten Windenergieanlage, die dem landwirt-
schaftlichen Betreib dient, die nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB ausge-
wiesenen Flächen für Windenergieanlagen nicht gelten31. Die aus-
gewiesenen Flächen für Windenergieanlagen werden weiter unten 
näher erläutert.
Nach herrschender Meinung können Windenergieanlagen auch 
noch über § 35 Abs. 1 Nr. 2–4, 6 und 7 BauGB privilegiert sein, wenn 
sie für die zulässige privilegierte Anlage eine zugeordnete Funktion 
erfüllen und einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einneh-
men32. Hierbei gilt wie bei der Zuordnung zu einem landwirtschaft-
lichen Betreib, dass der erzeugte Strom der Windenergieanlage über-
wiegend durch das durch § 35 Abs. 1 Nr. 2–4 BauGB privilegierte 
Vorhaben genutzt wird33. 
Eine Windenergieanlage ist also ein privilegiertes Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB und folglich zulässig, wenn keine öffentlichen 
Belange entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesi-
chert ist, vgl. § 35 Abs. 1 BauGB. 
Entgegenstehen von öffentliche Belange gem. § 35 Abs. 3 BauGB
Öffentliche Belange sind in § 35 Abs. 3 BauGB beispielhaft auf-
gezählt. Nur das Entgegenstehen eines Belanges führt zur Unzu-
lässigkeit von privilegierten Vorhaben. Bei der Zulässigkeit von 
Windenergieanlagen im Außenbereich liegt die Schwierigkeit darin, 
zu unterscheiden, welche Belange einer privilegierten Windenergie-
anlage wirklich entgegenstehen und welche „nur“ berührt werden. 
Nicht jede Beeinträchtigung öffentlicher Belange macht ein privile-
giertes Vorhaben unzulässig. Hierzu ist eine Abwägung notwendig, 
um zu entscheiden, ob der Zweck des privilegierten Vorhabens, der 
im Außenbereich besonders zu berücksichtigen ist, oder ob der öf-
fentliche Belang überwiegt34.
Die problematischen öffentlichen Belange sind die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege, die Funktionsfähigkeit von 
Rundfunk und Radar, schädliche Umwelteinwirkungen, die ent-
sprechenden Darstellungen im Flächennutzungsplan, die Ziele der 
Raumordnung, die besonders ausgewiesenen Flächen für privilegier-
te Vorhaben sowie das Gebot der Rücksichtnahme
Zunächst wird auf die in § 35 Abs. 3 BauGB aufgelisteten Belangen 
eingegangen:
In § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB heißt es, dass Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschut-
zes oder der natürliche Eigenart der Landschaft und ihrem Erho-
lungswert entgegenstehen können und dass das Orts- und Land-
schaftsbild nicht verunstaltet werden darf.

30 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 58a.
31 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 62b.
32 Vgl. Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen vom 

30.01.06, S. 12.
33 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 58a.
34 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 60.
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Der Belang des Naturschutzes und der Landschaftspflege steht einer 
Windenergieanlage dann entgegen, wenn sie auf exponierten Stand-
orten, wie Bergspitzen oder Höhenrücken errichtet werden soll35. 
Aber nur weil eine Windenergieanlage weithin sichtbar ist, was bei 
größeren Anlagen zwangsläufig der Fall ist, widerspricht es nicht 
dem Belang der Erhaltung des Landschaftsbildes. Der von Kriti-
kern als „Verspargelung“ der Landschaft betitelter Belang wird vom 
Gesetzgeber durch die Privilegierung von Windenergieanlagen im 
Außenbereich hingenommen. 
Innerhalb von nach §  26 BNatSchG festgesetzten Landschafts-
schutzgebieten waren Windenergieanlagen regelmäßig unzulässig, da 
sie dem Schutzzweck des Gebietes zuwider laufen würden und nicht 
durch Gründe des Allgemeinwohls und dem Vorrang von erneuerba-
ren Energien aufgewogen werden könnten.36 Nach Verabschiedung 
des Landesentwicklungsprogramm IV in Rheinland- Pfalz ( LEP 
IV) wurde das Kapitel „Erneuerbare Energien „ fortgeschrieben und 
im gemeinsamen Rundschreiben vom 28.5.2013 klargestellt, dass in 
Landschaftsschutzgebieten die erforderliche Genehmigung regel-
mäßig zu erteilen ist, da das öffentliche Interesse an der Erzeugung 
und Versorgung der Gesellschaft mit erneuerbaren Energien in der 
Regel andere in die Abwägung einzustellende Belange überwiegt.37 
Hinsichtlich des Landschaftsbildes werden über den LEP IV histo-
rische Kulturlandschaften dargestellt, die im Rahmen der Regional-
planung zu konkretisieren und von Windenergieanlagen freizuhalten 
sind. Dadurch erfolgt eine Priorisierung gegenüber den Landschafts-
schutzgebieten. Bei Genehmigungen in Landschaftsschutzgebieten 
ist zu berücksichtigen, dass durch leistungsfähige Anlagen in Höhen-
lagen eine Vielzahl von ertragsschwachen Anlagen in weniger wind-
höffigen Gebieten eingespart werden kann und dadurch insgesamt 
die Auswirkung auf das Landschaftsbild minimiert wird.
Der öffentliche Belang, dass die Funktionsfähigkeit von Funkstellen 
und Radaranlagen nicht beeinträchtigt werden darf (§ 35 Abs. 3 Nr. 8 
BauGB), wurde erst 2004 durch das EAG-Bau hinzugefügt. Vorher 
waren die Betreiber von Richtfunkstrecken im Nachteil, da es keinen 
öffentlichen Belang gab, der verhindern konnte, dass Windenergie-
anlagen in Richtfunkstrecken gebaut wurden38. Für Windenergiean-
lagen bedeutet die Einführung, dass sie unzulässig sein können, wenn 
sie die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stören.
Windenergieanlagen können diesem Belang aufgrund ihrer Höhe 
und der in Anspruch genommen Fläche der Rotoren entgegen-
stehen39.
Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
11.12.2006 handelt es sich bei dem Gebot der Rücksichtnahme 
um einen unbenannten öffentlichen Belang des § 35 Abs. 3 S. 1 
BauGB40. In diesem Urteil wird bestätigt, dass es sich bei der Ein-
wendung einer optischen Bedrängung, also einer einengenden und 
erdrückenden Wirkung eines Vorhabens, um einen Belang der 

35 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 62a, dort auch zum folgenden Text.
36 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 13.10.2005, AZ: 3 S 2521/04, NuR 

2006, 785 (788).
37 LEP IV vom 10.5.2013, GVBl. 66/2013; Rundschreiben Windenergie, Gemein-

sames Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums 
des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013

38 Vgl. Ostkamp, S. 53, dort auch zum folgenden Text.
39 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, §  35 BauGB Rdn. 

110a.
40 Vgl. BVerwG, Urt. v. 11.12.2006, AZ: 4 B 72/06, NVwZ 2007, 336 (336, 337 

Rdn. 8).

Rücksichtnahme handelt. Im Fall der Windenergieanlagen ent-
steht diese Wirkung nicht durch den Mast, sondern vielmehr durch 
die Drehbewegung des Rotors41.
Eine andere Meinung geht davon aus, dass des Gebot der Rücksicht-
nahme unter § 35 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zu fassen ist42. Darin ist ge-
regelt, dass schädliche Umwelteinwirkungen als öffentlicher Belang 
entgegenstehen können, wenn sie vom geplanten Vorhaben ausgehen 
oder das Vorhaben solchen ausgesetzt ist. Dieser Begriff der schädli-
chen Umwelteinwirkungen stimmt mit dem Begriff der Immission aus 
§ 3 Abs. 1 BImSchG überein. Sind schädliche Umwelteinwirkungen 
vorhanden (z. B. Lärm), ist abzuwägen, ob diese eine zumutbares Maß 
überschreiten. Bei der Abwägung ist zu beachten, dass von privilegierten 
Vorhaben, wie Windenergieanlagen, ein gewisser Vorrang ausgeht43.
In § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB ist festgeschrieben, dass das Vor-
haben nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplans wider-
sprechen darf. Zu beachten sind nur Festsetzung gem. § 5 Abs. 2 
BauGB und der BauNVO44. Darstellungen im Flächennutzungsplan 
widersprechen auch der Errichtung eines Vorhabens, wenn sie mit 
der tatsächlichen gegenwärtigen Situation nicht übereinstimmen45. 
Nach dem Landesentwicklungsprogramm IV von Rheinland-Pfalz46 
kommen durch die neusten technischen Entwicklungen nun auch 
Waldgebiete grundsätzlich für die Errichtung einer Windenergie-
anlage in Betracht. Auch auf Flächen, auf denen die landwirtschaft-
liche Nutzung festgesetzt ist, steht der Flächennutzungsplan der 
Errichtung von Windenergieanlagen nicht entgegen47. Möglich ist 
hier auch eine kombinierte oder überlagernde Festsetzung, wie die 
Windenergienutzung und Flächen für Landwirtschaft48. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Steuerung der Errichtung von An-
lagen zur Windenergienutzung im Flächennutzungsplan durch die 
Ausweisung entsprechender Standorte49.
Nach § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB muss das Vorhaben auch mit den Zie-
len der Raumordnung konform sein. Das gilt auch für Ziele, die sich 
zum Genehmigungszeitpunkt in Aufstellung befinden. Sie stellen 
einen unbenannten öffentlichen Belang dar, wenn sie inhaltlich hin-
reichend konkret sind. 

Die Rückbauverpflichtung gem. § 35 Abs. 5 BauGB
Seit der Änderung des Baugesetzbuches 2004 durch das EAG-Bau 
gibt es eine ergänzende Zulässigkeitsvoraussetzung zur Errichtung 
einer baulichen Anlage i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 2 – 6 BauGB im 
Außenbereich50. In § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB ist festgelegt, dass für 
diese Vorhaben eine Verpflichtungserklärung abzugeben ist, in der 
das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der Nutzung zurückzubau-
en und die Bodenversiegelung zu beseitigen ist. Davon sind auch die 
Bauherren von über § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten Wind-
energieanlagen betroffen. Diese Verpflichtung soll verhindern, dass 

41 Vgl. BVerwG, Urt. v. 11.12.2006, AZ: 4 B 72/06, NVwZ 2007, 336 (336 Rdn. 5).
42 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 88, 

dort auch zum folgenden Text..
43 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 89.
44 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 79.
45 Vgl. BVerwG, Beschl. v. 01.04.1997, AZ: 4 B 11.97, BRS 59, 258 (259).
46 S. Fußnote 37
47 Vgl. Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen, Ge-

meinsames Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums 
des Innern und für Sport, des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau und des Ministeriums für Umwelt und Forsten, vom 30. 
Januar 2006 (FM 3275-4531), S. 7.

48 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 124.
49 Vgl. Ausführungen zu Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussf lächen,s.u.
50 Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 165a.
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ungenutzte Anlagen die Natur und die Landschaft beeinträchtigen51. 
Nach § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB muss die Rückbauverpflichtung gesi-
chert werden. Die Art der Sicherstellung ist jedoch bundesgesetzlich 
nicht geregelt52. Für Windenergieanlage erfolgt die Sicherung der 
Rückbauverpflichtung zumeist durch eine Sicherheitsleistung gem. 
§ 232 BauGB. Diese Sicherheitsleistung wird dann der Baugeneh-
migung als Auflage beigefügt53. Dabei kommt es wegen der langen 
Nutzungsdauer, die bei Windenergieanlagen ca. 20 Jahre beträgt, 
nicht auf Zweifel an der finanziellen Situation des Antragstellers zum 
Genehmigungszeitpunkt an.
Wie hoch die Sicherheitsleistung festzusetzen ist, bestimmt sich 
nach den zu erwartenden Kosten des Rückbaus. Bei Windenergiean-
lagen werden diese auf etwa 30.000 Euro pro Megawatt geschätzt.54

Die Rückbauverpflichtung kann auch über eine Baulast oder eine 
Grunddienstbarkeit erreicht werden. Da diese Sicherung jedoch kei-
ne Gewähr dafür bietet, dass die Verpflichtung wirklich erfüllt wird, 
wird die Sicherheitsleistung in der Praxis bevorzugt.

Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussflächen
Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinden/Verbandsge-
meinden (Bauleitplanung) und die Planungsgemeinschaften (regio-
naler Raumordnungsplan) dazu nutzen können, die Errichtung von 
Windenergieanlagen standortbezogen zu steuern55.
Nach §  35 Abs. 3 S. 3 BauGB steht ein öffentlicher Belang der 
Windenergieanlage entgegen, wenn im Flächennutzungsplan oder 
in einem Ziel der Raumordnung eine Fläche für privilegierte Vor-
haben i. S. d. § 35 Abs. 1 Nr. 2–6 BauGB an anderer Stelle ausge-
wiesen ist. Deshalb gilt, wie oben bereits erwähnt, diese Vorschrift 
nicht für Windenergieanlagen, die als „sogenannte mitgezogene 
Betriebsteile“56 über § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert sind. 
Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ergibt sich aus § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB praktisch ein Planungsvorbehalt für große Wind-
kraftanlagen57. Ein Planerfordernis ergibt sich aus dem Koordinie-
rungsbedarf, dem eine förmliche Planung und Abwägung Rechnung 
tragen können58. Der Planvorbehalt nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
knüpft als öffentlicher Belang an § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 (Darstellungen 
des Flächennutzungsplans) und S. 2 (Konformität mit den Ziel der 
Raumordnung) BauGB an59. 
So sehen u.a. die Grundsätze G 163b und 163e des Landesent-
wicklungsprogramms IV für Rheinland- Pfalz60 die geordnete Ent-
wicklung der Windenergie durch die Ausweisung von Vorrang-, 
Vorbehalts- und Ausschlussgebieten in den regionalen Raumord-
nungsplänen und Bauleitplänen vor.61 

51 Vgl. Koppitz: Das öffentliche Baurecht in der kommunalen Praxis, Rdn. 520, 
dort auch zum folgenden Text.

52 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 166.
53 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 173a.
54 OVG Magdeburg 12,5,2011, AZ.:2L 239/09; Brügelmann Kommentar zum 

BauGB § 35 Rdn. 173a
55 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 123.
56 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 106.
57 Vgl. BVerwG, Urt. v. 24.01.2008, AZ: 4 CN 2.07, NVwZ 2008, 559 (559) und 

BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, AZ: 4 C 3.02, NVwZ 2003, 1261 (1261).
58 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 112.
59 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 123.
60 LEP IV , Landesverordnung vom 10.5.2013, GVBl. 66/2013
61 Ähnliche Regelungen sehen auch andere Bundesländer vor, z.B. Verordnung 

über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013; 2. 
VO über die Änderung des LEP Hessen 2000 vom 27.6.2013

Damit die Errichtung gesteuert werden kann, bedarf es im Plangebiet 
eines schlüssigen räumlichen Gesamtkonzeptes62. Um dieses aufzustel-
len zu können, muss zunächst das zu überplanende Gebiet auf geeignet 
Flächen untersucht werden63. Wichtig ist hierbei, dass das gesamte Ge-
biet auf geeignete Flächen hin untersucht wird. Im regionalen Raum-
ordnungsplan dürfen keine „weißen Flächen“ enthalten sein, d. h. Flä-
chen, die nicht auf die Windenergienutzung hin geprüft wurden64. Der 
Maßstab bei einer Untersuchung bildet die sog. Windhöffigkeit. Sie gibt 
das durchschnittliche Windaufkommen an einem Ort wieder. Sind alle 
Gebiete auf ihre Windhöffigkeit hin untersucht, wird dann zwischen 
Flächen, die sich für die Windenergienutzung eignen, sog. Potenzialflä-
chen, und Tabu-Zonen, d. h. Flächen die von vornherein nicht in Frage 
kommen (wie bestimmte Schutzgebiete usw.) unterschieden65. Erst da-
nach kommt es zur Abwägung gem. § 35 Abs. 3 S. 2 BauGB, wobei dann 
die Vorrang-, Vorbehalts- und Ausschlussflächen festgesetzt werden66.
Der komplette Ausschluss von der Errichtung von Windenergieanla-
gen im gesamten Plangebiet eines Flächennutzungsplans oder durch 
ein Ziel des regionalen Raumordnungsplans ist unzulässig67. Eine 
solche Verhinderungsplanung liegt auch dann vor, wenn ausgewiese-
ne Flächen für Windenergieanlagen zu klein oder durch mangelnde 
Windhöffigkeit wirtschaftlich ungeeignet sind. Der Ausschluss von 
bestimmten Gebieten setzt voraus, dass es im Plangebiet noch andere 
Flächen gibt, auf denen Windenergieanlagen zulässig sind.
Die Flächennutzungspläne und die regionalen Raumordnungspläne 
müssen grundsätzlich dem Interesse an der Nutzung der Windkraft 
Rechnung tragen. Durch die Fortschreibung des Landesentwick-
lungsprogramms IV in Rheinland- Pfalz sind im Flächennutzungs-
plan oder in einem regionalen Raumordnungsplan Regelungen über 
die Nutzung der Windkraft festzulegen.
Ergibt jedoch ein Gesamtkonzept in einem Gebiet keine Potenzial-
flächen, so bleibt es bei der allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzung 
für Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB68.
Entsprechend der gröberen Planung müssen bei der Festlegung im 
Landesentwicklungsprogramm oder in den regionalen Raumord-
nungsplänen keine parzellenscharfen Abgrenzungen von Vorrang-, 
Vorbehalts- und Ausschlussflächen erfolgen69.

Vorrangflächen
Vorrangflächen sind Gebiete, in denen eine bestimmte raumbedeutsa-
me Funktion oder Nutzung vorgesehen ist. Andere Nutzungen sind in 
solchen Gebieten( Konzentrationsflächen) ausgeschlossen, soweit die-
se nicht mit der festgelegten vorrangigen Funktion vereinbar sind70. Sie 
kommen bei Vorrangflächen für Windenergie eher weniger in Frage. 
Grundsätzlich könnte auch das Landesentwicklungsprogramm Vor-
ranggebiete ausweisen. Üblicherweise werden sie aber durch die re-
gionalen Raumordnungspläne oder auch in Flächennutzungsplänen 
festgesetzt71.

62 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, AZ: 4 C 3.02, NVwZ 2003, 1261 (1261).
63 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 107.
64 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, AZ: 4 C 3.02, NVwZ 2003, 1261 (1261).
65 Vgl. Tabuzone: BVerwG, Urt. v. 17.12.2002, AZ: 4 C 15.01, NVwZ 2003, 733 

(736, 737); Potenzialf lächen: BVerwG, Urt. v. 20.05.2010, AZ: 4 C 7.09, NVwZ 
2010, 1561 (1563 Rdn. 26).

66 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 107.
67 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 107a, dort auch zum folgenden 

Text.
68 Vgl. Söfker, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 35 BauGB Rdn. 124a.
69 Vgl. ROP Westpfalz IV, S. 57 „Begründungen/Erläuterungen“.
70 Vgl. § 8 Abs. 7 Nr. 1 ROG und § 6 Abs.2 Nr. 1 LPlG.
71 Vgl. Goppel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, § 8 ROG Rdn. 78.



228 DVP 6/14 · 65. Jahrgang

Baurechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Genehmigung von Windenergieanlagen  Katrin Schnur/Ulrike Nauheim-Skrobek

Ein Vorranggebiet hat grundsätzlich als „stringentestes raumordne-
risches Instrument“72 nur Innenwirkung, d. h. der Vorrang besteht 
innerhalb des Gebietes. Ein Ausschluss der mit dem Vorrang beleg-
ten Nutzung gibt es außerhalb der Vorrangfläche nicht73. Dieser Aus-
schluss entsteht durch § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, sobald Vorranggebie-
te im regionalen Raumordnungsplan oder im Flächennutzungsplan 
festgesetzt wurden. Durch § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB erhalten die Vor-
rangflächen eine Außenwirkung74.
Durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen wird die bauliche 
Nutzung eines Grundstücks eingeschränkt. Konzentrationsflächen 
verstoßen dennoch nicht gegen Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, wenn der 
Grundstückseigentümer durch eine Festsetzung einer solchen Flä-
che an der Errichtung einer Anlage außerhalb des Gebiets gehindert 
wird75. Sie dienen dazu, den „Wildwuchs“ vorzubeugen, gehen aber 
nicht weiter als der Schutzzweck, dem sie dienen76. § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB befindet sich innerhalb der verfassungsrechtlichen Schran-
ken.
Dennoch stehen Vorranggebiete nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB nur in 
der Regel als öffentlicher Belang einer Errichtung einer Windener-
gieanlage entgegen, da der Planungsvorbehalt unter einem gesetzli-
chen Ausnahmevorbehalt steht77. In atypischen Einzelfällen ist also 
eine Abweichungsmöglichkeit gegeben.

Vorbehaltsflächen
Vorbehaltsflächen sind Gebiete, in denen eine bestimmte raumbe-
deutsame Funktion oder Nutzung bei der Abwägung gegenüber an-
deren Nutzungen eine besondere Bedeutung erhält78. 
Dies bedeutet, dass eine nachfolgende Abwägung noch möglich und 
notwendig ist. Streitig in Rechtsprechung und Literatur ist, ob es sich 
um Ziele der Raumordnung handelt oder um bloße Abwägungsdi-
rektiven, wie Grundsätze der Raumordnung.
Dadurch, dass der Normgeber einer bestimmten Funktion ein be-
sonderes Gewicht beimisst und dieser Vorgang eine abgewogene 
Entscheidung darstellt, wird die Meinung vertreten, nach der eine 
nachfolgende Abwägung nicht zur Disposition steht79. 
Andererseits hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass 
Vorbehaltsgebiete eine geringere Steuerungswirkung besitzen als 
Vorranggebiete80. Sie stellen Gewichtungsvorgaben an die nachfol-
gende Ermessensentscheidung. 
Gleichgültig, welcher Meinung man zustimmt, ist grundsätzlich eine 
nachfolgende Abwägung zugelassen. Somit sind Vorbehaltsgebie-
te im Gegensatz zu Vorranggebieten überlagerungsfähig81, d. h. für 
ein Vorbehaltsgebiet können mehrere verschiedene Funktionen und 
Zwecke festgelegt werden.

72 Goppel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, § 8 ROG Rdn. 73.
73 Vgl. Goppel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, § 8 ROG Rdn. 73.
74 Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002, AZ: 4 C 15.01, NVwZ 2003, 733 (738).
75 Vgl. Dürr, in: Brügelmann, § 35 BauGB Rdn. 107a.
76 Vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2002, AZ: 4C 15.01, NVwZ 2003, 733 (738), dort 

auch zum folgenden Satz.
77 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, AZ: 4 C 4.02, NVwZ 2003, 739 (741), dort 

auch zum folgenden Satz.
78 Vgl. § 8 Abs. 7 Nr. 2 ROG und § 6 Abs. 2 Nr. 2 LPlG.
79 Vgl. Goppel, in Spannowsky/Runkel/Goppel, § 8 ROG Rdn. 82.
80 Vgl. BVerwG, Urt. v. 13.03.2003, AZ: 4 C 4.02, NVwZ 2003, 738 (742), dort 

auch zum folgenden Satz.
81 Vgl. Goppel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, § 8 ROG Rdn. 83.

Ausschlussflächen
Ausschlussflächen sind festgesetzte Flächen in einem Raumord-
nungsplan oder Bauleitplan, auf denen bestimmte raumbedeutsame 
Nutzungen unzulässig sind82.
Sie werden festgelegt, soweit aufgrund einer Abwägung der für den 
Ausschluss sprechenden öffentlichen Belange mit den privaten Nut-
zungsinteressen der Eigentümer und Investoren eine Rechtfertigung 
vorliegt83. Eine Rechtfertigung für die Festlegung als Ausschluss-
fläche kann vorliegen, wenn sich dies zum Beispiel aus raumord-
nerischen Gesichtspunkten ergibt, etwa weil Flächen für die Sied-
lungsentwicklung oder den Rohstoffabbau gesichert werden sollen. 
Zu den Ausschlussflächen gehören auch Gebiete, bei denen sich der 
Ausschluss von Windenergieanlagen nach gesetzlichen Vorgaben 
ergibt, wie bei Schutzgebietsflächen (Kulturdenkmäler, Denkmal-
schutzbereiche und Vogelschutzgebiete). 
Gem. § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB gelten Ausschlussgebiete in der Regel, 
d. h. in atypischen Fällen könnte die Festlegung eines Ausschlusses 
überwunden werden.

3. Bauordnungsrechtliche Problemstellungen

Bauordnungsrechtlich ist der Abstand zur Grundstücksgrenze, der 
von Windenergieanlagen eingehalten werden muss, relevant. Grund-
sätzlich richtet sich die Abstandsfläche nach § 8 LBauO84. Windener-
gieanlagen sind bauliche Anlagen, „von denen Wirkungen wie von 
oberirdischen Gebäuden ausgehen“85. Deshalb gelten gem. § 8 Abs. 8 
S. 1 LBauO die Abs. 1–7 grundsätzlich auch für Windenergieanlagen. 
Dass von Windenergieanlagen die Wirkung wie von Gebäuden aus-
geht, ergibt sich auch dadurch, dass 1998 in § 8 Abs. 10 S. 2 LBauO eine 
spezielle Regelung für Windenergieanlagen getroffen wurde86.
Gem. §  8 Abs. 2 LBauO müssen die Abstandsflächen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Bei anliegenden öffentlichen Verkehrs-, 
Grün- oder Wasserflächen können sie auch darauf liegen, jedoch nur 
bis zu deren Mitte.
Die Abstandsfläche beträgt in bebauten Gebieten (Gegenschluss zu 
§ 8 Abs. 10 S. 2 LBauO) nach § 8 Abs. 6 S. 1 LBauO 0,4 H. „H“ 
entspricht in der Regel der Höhe. Im Fall der Windkraftanlagen gibt 
es Schwierigkeiten die Höhe festzulegen. Es wird die Meinung ver-
treten, dass die Höhe von Windenergieanlagen wie eine Wandhöhe 
nach § 8 Abs. 4 S. 2 LBauO zu behandeln ist. Demnach wäre die Höhe 
stets der höchste Punkt des Rotors87. Andererseits käme auch eine 
Höhenberechnung nach § 8 Abs. 4 S. 5 LBauO in Betracht88. Dem-
nach würde sich die Höhe aus der Masthöhe und dem 0,4637-fachen 
des Rotorradius zusammensetzen. Das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz hat 1999 beide Möglichkeiten aufgezeigt, jedoch 
die letztere favorisiert89. In diesem Urteil wird auch entschieden, dass 
die Abstandsfläche nicht ab dem Mast der Anlage, sondern erst am 

82 Vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 3 LPlG.
83 Vgl. ROP Westpfalz IV, S. 57 „Begründungen/Erläuterungen“, dort auch zum 

folgenden Text.
84 Es werden die Regelungen der rheinland-pfälzischen Landesbauordnung darge-

stellt; ähnliche Regelungen existieren auch in anderen Bundesländer.
85 Vgl. Jeromin, Kommentar zur LBauo § 8 Rdn.103 und OVG RLP, Beschl. v. 

10.09.1999, AZ: 8 B 11689/99 http://wilfriedheck.tripod.com/ovg-rp.htm, zu-
letzt besucht am 12.03.2013. 

86 Vgl. Stich/Gabelmann/Porger: § 8 LBauO Rdn. 118.
87 Vgl. z. B. OVG NRW, Beschl. v. 06.07.1992, AZ: 7 B 2904/91, BRS 54, 528 

(529).
88 Vgl. Stich/Gabelmann/Porger: § 8 LBauO Rdn. 121.
89 Vgl. OVG RLP, Beschl. v. 10.09.1999, AZ: 8 B 11689/99, http://wilfriedheck.

tripod.com/ovg-rp.htm, zuletzt besucht am 12.03.2013. 
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Rand des durch den Rotor beschriebenen Kreises beginnen darf. Dies 
bedeutete eine erhebliche Vergrößerung des Abstandes. Gegen die-
se Meinung spricht, dass der bestrichene Luftraum des Rotors kein 
massives Bauteil darstellt90.
In unbebauten Gebieten kann die Abstandsfläche nach § 8 Abs. 10 S. 2 
LBauO auf bis zu 0,25 H verringert werden. Diese Abweichung von 
der Regel stellt eine Abweichung i. S. d. § 69 Abs. 1 LBauO dar91. Das 
bedeutet, eine geringere Abstandsfläche von 0,25 H kann nur unter 
Beachtung der Grundanforderungen des § 69 Abs. 1 LBauO erfolgen92.
Der Verweis in § 8 Abs.10 S. 2 2. HS LBauO auf Abs. 6 S. 3 LBauO 
spielt in der Praxis eine untergeordnete Rolle. Bei Windkraftanlagen 
ist selten der Mindestabstand von drei Metern unterschritten93. 
Die Abstandsflächen des § 8 LBauO erfassen die Problemstellung 
des Eisabwurfs grundsätzlich nicht, da die Abstandsflächen nicht ge-

90 Vgl. Jeromin: § 8 LBauO Rdn. 148.
91 Vgl. Jeromin: § 8 LBauO Rdn. 141 und Stich/Gabelmann/Porger: § 8 LBauO 

Rdn. 119.
92 Vgl. Stich/Gabelmann/Porger: § 8 LBauO Rdn. 119.
93 Vgl. Stich/Gabelmann/Porger: § 8 LBauO Rdn. 123.

eignet sind, um einer solchen Gefahr zu begegnen94. Die Gefahr eines 
Eisabwurfs geht potentiell weit über die in § 8 LBauO geregelten 
Abstandsflächen hinaus. Der erforderliche Sicherheitsabstand muss 
über das Gebot der Rücksichtnahme und des Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG beurteilt werden95.
Um große Abstandsflächen wegen Eisabwurf nach den Richtlinien 
zur Zulässigkeit von Windenergieanlagen zu vermeiden, kommen 
betriebliche Maßnahmen und technische Vorkehrungen in Be-
tracht96. Diese sind z. B. Detektoren, die die Anlage stilllegen, sobald 
es zu einem Eisansatz auf den Rotorblättern kommt, oder durch eine 
Beheizung oder eine wasserabweisende Beschichtungen, die die Ent-
stehung von Eis auf den Rotorblättern verhindert.

94 Vgl. OVG RLP, Urt. v. 19.01.2006, AZ: 1 A 10845/05, NVwZ-RR 2006, 768 
(768).

95 Vgl. OVG RLP, Urt. v. 19.01.2006, AZ: 1 A 10845/05, NVwZ-RR 2006, 768 
(768, 770).

96 Vgl. Hinweise zur Beurteilung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen vom 
30.01.06, S. 21, dort auch zum folgenden Satz.

Teil 6: 

Differenzierung zwischen Einkommen und Vermögen bei  
Selbstständigen im SGB II
Die Umsetzung der Regelungen des § 3 Alg II-V stellt sich in der Praxis 
der Leistungsträger schwierig dar. Es werden bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern teilweise fundierte Kenntnisse des Steuerrechts, der 
Betriebswirtschaft und des Sozialversicherungsrechts verlangt. Die Bei-
tragsreihe zur Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II soll 
daher eine konkrete Hilfestellung für die Praxis bei der Prüfung des Lei-
stungsanspruchs und der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens bei 
selbstständiger Tätigkeit bieten.

Nach der vom Bundesverwaltungsgericht1 entwickelten Zuflussthe-
orie wird zwischen Einkommen und Vermögen danach differenziert, 
ob der Zufluss dieser Mittel ab Beginn der Bedarfszeit erfolgte oder 
bereits vorher vorhanden war. Als Einkommen zu berücksichtigen 
ist grundsätzlich das, was jemand nach Antragstellung wertmäßig 
dazu erhält, Vermögen ist alles das, was vor der Antragstellung bereits 
vorhanden war.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts auf den Ersten des Monats zurück wirkt (vgl. § 37 
Abs. 2 Satz 2 SGB II).

* Gert Kohnke ist Teamleiter für den Leistungsbereich im Jobcenter Dortmund, 
Michael Grosse ist Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen im Fach Sozialrecht.

1 Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.04.2004, 5 C 68 .03 .

1. Betriebsvermögen

Nach § 12 Abs. 1 SGB II sind als Vermögen alle verwertbaren Ver-
mögensgegenstände zu berücksichtigen. Dazu können bewegliche 
Sachen ebenso gehören wie Immobilien und Forderungen2. Zum 
Vermögen gehören darüber hinaus auch verbriefte oder nicht ver-
briefte Forderungen und Geldleistungen in Form von Rückkaufs-
werten aus Versicherungen3.
Hierbei handelt es sich um eine Terminologie, die aus dem Wertpa-
pierbereich kommt (Verbriefung eines privaten Vermögensrechts), 
die aber auch auf andere Sachverhalte übertragen werden kann. Zu 
derartigen Forderungen können auch Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen eines Betriebes gehören. Gerade bei Forderungen 
aus Leistungen handelt es sich in der Regel um ungesicherte (also 
nicht verbriefte) Forderungen.

Beispiel 1
Ein Handwerksbetrieb hat in den letzten Monaten mehrere Auf-
träge abgearbeitet und daraus Rechnungen (Forderungen) in Höhe 
von insgesamt 50.000,00 € geltend gemacht. Die Kunden zahlen 
aber nicht. Da der Selbstständige über keine weiteren Einkünfte 
und über kein Vermögen verfügt, werden Grundsicherungsleistun-
gen nach dem SGB II beantragt.

Derartige Außenstände stellen in der Regel einen Vermögenswert im 
Sinne des § 12 Abs. 1 SGB II dar. Vermögen ist zu berücksichtigen, 

2 Vgl. BSG, Urteil vom 06.05.2010, B 14 AS 2/09 R.
3 Vgl. BSG, Urteil vom 30.08.2010, B 4 AS 70/09 R.

Gert Kohnke/Michael Grosse*

Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II nach 
§ 3 der Alg II-Verordnung (Alg II-V)
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wenn eine Verwertbarkeit vorliegt. Eine Verwertbarkeit liegt dann 
vor, wenn keine Verwertungshindernisse bestehen4. Danach sind 
Vermögensgegenstände nicht verwertbar, die nicht verbrauchbar sind 
bzw. nicht in Geld umgewandelt werden können (nicht „liquidierbar“ 
sind), weil dem Inhaber rechtlich oder tatsächlich eine Verwertung 
unmöglich ist. Tatsächlich nicht verwertbar sind Vermögensbestand-
teile, für die in absehbarer Zeit kein Käufer zu finden sein wird, weil 
z. B. die Gegenstände nicht (mehr) marktgängig sind. Rechtlich 
nicht verwertbar ist ein Vermögensgegenstand, für den Verfügungs-
beschränkungen bestehen, deren Aufhebung der Hilfebedürftige in 
absehbarer Zeit nicht erreichen kann.

2. Verwertbarkeit von Betriebsvermögen

Eine Verwertung von Forderungen kann grundsätzlich über einen 
sogenannten Forderungsverkauf erfolgen. Es müsste somit im Ein-
zelfall geklärt werden, aus welchen Gründen der Vertragspartner 
keine Zahlung vornimmt. Dafür kann es unterschiedliche Gründe 
geben, wie z. B. Schlechterfüllung, Nichtabnahme eines Werkes oder 
mangelhafte Nacherfüllung usw. Sollten diese Gründe nicht vorlie-
gen, läge kein erkennbares tatsächliches Verwertungshindernis vor. 
Ein rechtliches Verwertungshindernis wird bei derartigen Sachver-
halten regelmäßig nicht vorliegen. Insoweit wäre ein möglicher Ver-
kaufspreis als Vermögen anzusehen. Sollte dieser Verkaufspreis über 
dem Vermögensfreibetrag liegen (vgl. § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Nr. 4 SGB II), läge keine Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 Abs. 1 
SGB II vor. 

3. Schutz des Betriebsvermögens

In diesem Zusammenhang ist auf § 7 Abs. 1 Alg II-V zu verweisen. 
Danach sind außer den in § 12 Abs. 3 SGB II genannten Vermö-
genswerten (sogenanntes Schonvermögen) weitere Vermögensge-
genstände nicht als Vermögen zu berücksichtigen, die zur Aufnahme 
oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit 
unentbehrlich sind.
Nach dieser Rechtsgrundlage sind aber nur sogenannte Sachver-
mögenswerte geschützt (Vermögensgegenstände)5. Zu diesen Ver-
mögensgegenständen gehören nur Anlage- und Umlaufvermögen. 
Barmittel oder Forderungen gehören nicht dazu.

Bilanzierung von Betriebsvermögen
Eventuell bestehen aber auch noch Verbindlichkeiten des Betrie-
bes (z. B. für den Kauf von Materialien, die aufgrund von Aufträgen 
zwischenzeitlich verarbeitet wurden), die der Selbstständige mit den 
Außenständen der Kunden verrechnen möchte.

Beispiel 2
Es wurden für den Auftrag (Beispiel 1) insgesamt für 10.000,00 € 
Materialien eingekauft, die noch nicht bezahlt, aber verbaut bzw. 
im Rahmen der erfüllten Aufträge verbraucht wurden. Daraus re-
sultieren auch die genannten Forderungen in Höhe in Höhe von 
50.000,00 €. In einer eventuellen Bilanz werden 50.000,00 € als 
Aktiva und 10.000,00 € als Passiva ausgewiesen, so dass sich dar-
aus eine konkrete Einnahme in Höhe von 40.000,00 € errechnen 
würde.

4 Vgl. BSG, Urteil vom 16.05.2007, B 11b AS 37/06 R.
5 Vgl. LSG NRW, Urteil vom 19.05.2008, L 20 SO 30/07.

Eine derartige Bilanzierung von Aktiva und Passiva ist mit dem 
Fürsorgesystem der Grundsicherung für Arbeitsuchende allerdings 
nicht vereinbar6. Dies folgt aus der Subsidiarität staatlicher Fürsorge, 
wonach der Solidargemeinschaft der Steuerzahler keine Schuldentil-
gung für einzelne Leistungsbezieher aufgebürdet werden darf. 
Das Vermögen erfasst deshalb nur die aktiven Vermögenswerte, die 
auch zur Sicherung des Lebensunterhalts eingesetzt werden können. 
Die Berücksichtigung von Verbindlichkeiten bei der Feststellung der 
vorhandenen Vermögenswerte ist allenfalls geboten, wenn eine Ver-
bindlichkeit unmittelbar auf dem fraglichen Vermögensgegenstand 
lastet, da der Vermögensgegenstand in diesem Fall nicht ohne Abzü-
ge veräußert werden kann. Der Grundsatz, nach der nur die aktiven 
Vermögenswerte erfasst werden dürfen, kann für einen Wirtschafts-
betrieb nicht gelten. Es muss möglich sein, Forderungen des Betrie-
bes mit Verbindlichkeiten zu verrechnen, da ansonsten dem Betrieb 
die Geschäftsgrundlage entzogen werden könnte. Die Verbindlich-
keit lastet nicht unmittelbar auf dem fraglichen Vermögensgegen-
stand (Forderungen), ist aber mit diesem unmittelbar verbunden.

4. Unangemessenheit von Betriebsvermögen

Im Rahmen des § 7 Abs. 1 Alg II-V könnte das Anlage- und Um-
laufvermögen als geschütztes Vermögen berücksichtigt werden, so-
weit dies angemessen ist. Ein erhebliches Missverhältnis in Form von 
Vermögenswerten, die weit über dem Freibetrag nach § 12 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 SGB II liegen, können über § 7 Abs. 1 Alg II-V nicht 
als geschütztes Vermögen anerkannt werden. Dieses Missverhältnis 
könnte bei einem Betriebsvermögen, welches das 3-fache des Grund-
freibetrages nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II überschreitet, 
vorliegen.7 
Vermieden werden soll mit dieser Regelung letztlich, dass Vermö-
gensgegenstände verwertet werden, die später ggf. über Eingliede-
rungsleistungen wieder beschafft werden müssten8. 
Der Schutz reduziert sich auf unentbehrliche Vermögensgegenstän-
de. Im Regelfall wird man davon ausgehen müssen, dass ein Betrieb, 
der über einen erheblichen Vermögenswert verfügt, diesen Vermö-
genswert auch für die weitere Ausübung der Selbstständigkeit drin-
gend benötigt. 
In diesen Fällen greift die Privilegierung des Vermögens nicht. Even-
tuell wäre die Gewährung der Leistung als Darlehen nach § 24 Abs. 5 
SGB II möglich, soweit Leistungsberechtigten der sofortige Verbrauch 
oder die sofortige Verwertung von zu berücksichtigendem Vermögen 
nicht möglich ist oder für sie eine besondere Härte bedeuten würde. 
Eine besondere Härte könnte ggf. dann vorliegen, wenn Anlage- oder 
Umlaufvermögen durch einen kurzfristigen Verkauf mit einem erheb-
lichen finanziellen Verlust veräußert werden müsste.9

5. Arten von Betriebsvermögen

Zu derartigen Vermögenswerten könnten auch vermietete Immo-
bilien bei einer gewerbsmäßigen Vermietung zählen. Eine gewerbs-
mäßige Vermietung ist aber nur dann anzunehmen, wenn die er-
zielten Einkünfte hieraus steuerlich solch einem Betrieb zugeordnet 
werden können (z. B. Hotelbetriebe oder Ferienwohnungen). Sind 

6 Vgl. BSG, Urteil vom 15.04.2008, B 14/7b AS 52/06.
7 Vgl. SG Neubrandenburg, Urteil vom 17.01.2013, S 14 AS 1754/08.
8 Vgl. BSG, Urteil vom 23.11.2006, B 11b AS 3/05 R.
9 Vgl. LSG NRW, Urteil vom 01.06.2010, L 6 AS 15/09.
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die Einkünfte im Steuerbescheid einer gewerbsmäßigen Tätigkeit 
zugeordnet, handelt es sich um eine gewerbsmäßige Selbstständig-
keit im Sinne des § 3 Alg II-V. In allen anderen Fällen stellt die Ver-
mietung von eigenen Wohnungen und das Erzielen von Einkünften 
hieraus grundsätzlich keine selbstständige Erwerbstätigkeit dar10. In 
diesen Fällen wird es sich um sonstige Einkünfte im Sinne des § 4 
Alg II-V handeln. Diese Art von Vermögen (gewerbsmäßig vermie-
teter Wohnraum) wird aber eventuell einen freien Vermögenswert 
darstellen, der ein Missverhältnis zu dem entsprechenden Freibetrag 
nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II erkennen lassen könnte.

Weitere Vermögenswerte, die dieser Betrachtung unterliegen, sind 
auch Grundstücke, die betrieblich genutzt werden (z. B. in der 
Landwirtschaft).11

6. Definition „Erwerbstätigkeit“ (Betrieb)

In § 7 Abs. 1 Alg II-V wird der Begriff des Betriebsvermögens nicht 
verwendet. Bei der überwiegenden Anzahl von Selbstständigen, die 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 
erhalten, handelt es sich um 1-Personengesellschaften. Bei dieser Art 
von Gesellschaft (persönlich haftend) wird nicht zwischen Privat- 
und Betriebsvermögen unterschieden, da der Betrieb keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt (vgl. § 1 BGB)12. Der Inhaber des Be-
triebes als natürliche Person ist nicht von der Privatperson zu unter-
scheiden. 

6.1 Nennenswerter wirtschaftlicher Erfolg

Geschützt ist nur das Vermögen, das zur Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit unentbehrlich ist. Unter einer Erwerbstätigkeit kann nur 
eine Tätigkeit zu sehen sein, die zu Erträgen zur Bestreitung des Le-
bensunterhalts führt, nicht dagegen eine Berufsausübung ohne nen-
nenswerten wirtschaftlichen Erfolg13. Ein wirtschaftlicher Erfolg ist 
dann als „nennenswert“ anzusehen, wenn das erzielte Einkommen 
den Lebensunterhalt teilweise deckt14.
Sollte ein positives Einkommen (größer als Null) mit der selbst-
ständigen Tätigkeit verbunden sein, kann von einem nennenswerten 
wirtschaftlichen Erfolg und damit auch von einer Erwerbstätigkeit 
ausgegangen werden. Sobald die Selbstständigkeit beendet wird, 
liegt auch keine Privilegierung der Vermögensgegenstände vor. So 
werden z. B. mit der Verpachtung eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes, der bisher im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit ausgeübt 
wurde, die Gegenstände des Betriebes vom Betriebsvermögen in das 
Privatvermögen überführt15.
Die Beurteilung des Vermögens lehnt sich an das Steuerrecht an, in 
dem zwischen einer selbstständigen Tätigkeit und einer Liebhaberei 
unterschieden wird. Zentraler Punkt einer Liebhaberei ist die fehlen-
de Gewinnabsicht.16

Die Überprüfung, ob eine nach außen hin erkennbare Gewinnab-
sicht bestand und auch noch besteht, erfolgt durch die Betrachtung 

10 Vgl. BSG, Urteil vom 30.03.2006, B 10 KR 1/07 R.
11 Vgl. LSG Bayern, Beschluss vom 03.11.2005, L 10 B 273/05 AS ER; LSG NRW, 

Urteil vom 11.08.2008, L 19 AS 7/07.
12 Vgl. SG Detmold, Beschluss vom 12.07.2005, S 13 AS 11/05 ER.
13 Vgl. BSG, Urteil vom 23.11.2006, B 11b AS 3/05 R, Rn 23.
14 Vgl. BVerwG, Urteil vom 19.11.1992, 5 C 15.89.
15 Vgl. BSG, Urteil vom 23.01.2008, B 10 KR 1/07 R.
16 Vgl. FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.04.2008, 6 K 4071/04 B.

der Betriebsergebnisse in der Vergangenheit17. Es ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass bei Personen, die bereits seit längerem selbst-
ständig tätig sind und bei denen Hilfebedürftigkeit vorliegt, für die 
Erreichung der Tragfähigkeit ein Zeitraum von 12 Monaten als an-
gemessen angesehen werden kann18. Dieser Zeitraum sollte auch in 
der Retrospektive herangezogen werden, um die Gewinnabsicht zu 
überprüfen. Sollte mehr als ein Jahr kein positiver Gewinn vorliegen, 
kann nicht mehr von einer Erwerbstätigkeit ausgegangen werden. In 
diesem Fall ist kein privilegiertes Vermögen im Sinne des § 7 Abs. 1 
Alg II-V anzuerkennen.

6.2 Fehlende Tragfähigkeit

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie mit einem Betriebsvermögen 
umgegangen wird, wenn in der Prognose nicht damit zu rechnen 
ist, dass sich ein geringer positiver Gewinn, der seit mehr als einem 
Jahr gleichbleibend erwirtschaftet wurde, soweit erhöhen lässt, dass 
mittelfristig mit der Beendigung der Hilfebedürftigkeit zu rechnen 
ist (mangelnde Tragfähigkeit). Unter diesem Gesichtspunkt gilt die 
Einschränkung, dass es dem Träger der Grundsicherung zur Ver-
meidung von Missbrauchstendenzen möglich sein muss, vom Leis-
tungsbezieher die Aufnahme einer anderweitigen Erwerbstätigkeit 
bzw. entsprechende Bemühungen zu verlangen (vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 5 
SGB II). In diesem Fall würden auch die Arbeits- und Produktions-
mittel von der Privilegierung nach § 7 Abs. 1 Alg II-V ausgenommen 
und als Vermögen zu berücksichtigen sein.19

Durch § 7 Abs. 1 Alg II-V (vorher § 4 Abs. 2 Alg II-V) sollte offenbar 
der Schutz des Betriebsvermögens das Kernziel der Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende unterstreichen, erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte so schnell wie möglich wieder in das Erwerbs-
leben zu integrieren. Sollte das erkennbar nicht über die ausgeübte 
Selbstständigkeit möglich sein, gibt es keinen Grund, das „Betriebs-
vermögen“ weiter zu privilegieren.

7. Wertermittlung

Die Wertermittlung derartiger Vermögensgegenstände erweist sich 
in der Praxis als Problem. Nach § 12 Abs. 4 SGB II ist das Vermögen 
mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen. Für die Bewertung ist 
u. a. der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag gestellt wurde, bei 
späterem Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs.
Bei einem späteren Erwerb kann davon ausgegangen werden, dass 
der über die Rechnung ausgewiesene Preis mit geringen Abschlä-
gen aufgrund des Gebrauchs als Verkehrswert anzunehmen ist. Bei 
Grundstücken oder Gebäuden besteht die Möglichkeit, über den 
jeweiligen Gutachterausschuss der Kommune eine Wertermittlung 
vornehmen zu lassen. Bei Anlagevermögen kann eine Wertermitt-
lung nur dadurch erfolgen, dass der Wert eines Objekts durch Ori-
entierung an Vergleichsobjekten ermittelt wird. Dabei wird es kaum 
gelingen, einen tatsächlichen Marktwert zu ermitteln. Es wird sich 
dabei eher um einen geschätzten Verkehrswert handeln, der abstrakt 
bleibt, während der Begriff „Preis“ objektiv und konkret ist und sich 
erst beim tatsächlichen Verkauf manifestiert. Das ist aber mangels 
Alternativen hinzunehmen.

17 Vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 23.12.2005, L 2 B 84/05 AS ER.
18 Vgl. BT-Drucksache 16/10810.
19 Vgl. BT-Drucksache 16/11710.
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8. Privatvermögen

8.1 Gesellschaftsanteile einer Kapitalgesellschaft

Ebenso als Vermögen anzusehen ist der Gesellschaftsanteil einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Unternehmergesell-
schaft (vgl. § 5a GmbH-G).20

Ein landläufiger Irrtum besteht in der Annahme, beim Stammkapital 
handele es sich um eine Art „Sicherungseinlage“. Tatsächlich kann das 
eingezahlte Kapital nach notarieller Prüfung für Ausgaben der Gesell-
schaft im Rahmen des Unternehmenszwecks verwendet werden (auch 
für die Anschaffung von Anlage- und Umlaufvermögen). Unzulässig 
ist aber die Rückführung an die Gesellschafter (vgl. § 30 GmbH-G). 
Die Gesellschaftsanteile sind grundsätzlich frei handelbar, wenn dies 
nicht im Gesellschaftsvertrag eingeschränkt wird; etwa durch eine 
Zustimmungsklausel, nach der die Gesellschafterversammlung der 
Übertragung des Gesellschaftsanteils zustimmen muss (vgl. §  15 
Abs. 1 und Abs. 5 GmbH-G).
In der Regel gelten die in § 7 Abs. 1 Alg II-V angesprochenen Vor-
aussetzungen auch bei einer juristischen Person, an der die leistungs-
berechtigte Person insoweit beteiligt ist, dass auch von einer selbst-
ständigen Tätigkeit im Sinne des § 3 Alg II-V ausgegangen werden 
kann (maßgeblicher Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft).

8.2 Altersvorsorgevermögen

Nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II sind als Vermögen nicht zu 
berücksichtigen, die von der Inhaberin oder dem Inhaber als für die 
Altersvorsorge bestimmt bezeichneten Vermögensgegenständen in 
angemessenem Umfang, wenn die erwerbsfähige leistungsberechtig-
te Person oder deren Partnerin oder Partner von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist.
Um von der Rentenversicherung befreit zu sein, muss auch eine Versi-
cherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung bestehen bzw. 
bestanden haben. Die Versicherungspflicht über die Rentenversiche-
rung von Selbstständigen wird in § 2 SGB VI geregelt. Danach gibt 
es nur einen abgegrenzten Personenkreis von selbstständigen Tätig-
keiten, die rentenversicherungspflichtig sind. Für die Überprüfung, 
ob für diese Personengruppe geschütztes Vermögen nach § 12 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 SGB II vorliegt, muss der Nachweis erbracht werden, dass 
grundsätzlich eine Versicherungspflicht nach § 2 SGB VI vorgelegen 
hat (Beitragsbescheid) und dass eine Befreiung nach § 6 SGB VI 
oder § 231 SGB VI erfolgt ist (Befreiungsbescheid). Weiterhin muss 
es sich um ein Vermögen in angemessenem Umfang handeln.
Hinsichtlich dieses angemessenen Umfangs kann auf die Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts verwiesen werden21. Danach liegt 
der gesetzlichen Rentenversicherung das generelle Ziel zugrunde, 
den bisher innegehabten Lebensstandard zu sichern. In welchem 
Umfang dieses Ziel verwirklicht ist bzw. welches Sicherungsniveau 
die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht, lässt 
sich allgemein nur anhand der „Standardrente“ (Regelaltersrente ei-
nes Durchschnittsverdieners) bestimmen, der 45 Versicherungsjahre 
zugrunde liegen. Aus den jeweils erzielten Durchschnittsverdiensten 
werden von diesem „Standardrentner“ 45 Entgeltpunkte erreicht, die 
bei Multiplikation mit dem aktuellen Rentenwert die monatliche 
Rente des Standardrentners ergeben.

20 Vgl. LSG Bayern, Beschluss vom 11.08.2010, L 16 AS 387/10 B ER.
21 Vgl. BSG, Urteil vom 22.10.1998, B 7 AL 118/97 R.

Dabei ist davon auszugehen, dass durch diese „Standardrente“ der 
Lebensstandard zu etwa 70% abgesichert wird. Durch eine Aufsto-
ckung dieser Standardrente könnte und sollte dann eine angemesse-
ne Lebensstandardsicherung erreicht werden. Eine Aufstockung auf 
100% ist dabei als angemessen zu betrachten. Dementsprechend ist 
zu berücksichtigen, dass das Vermögen für diese Alterssicherung drei 
Siebtel der Bruttostandardrente nicht überschreiten darf.

Daraus ergibt sich dann folgende Berechnung:

Durchschnittliche Lebenserwartung 
(ohne geschlechtliche Unterteilung)

= ca. 82 Jahre

Dauer der Absicherung des  
Lebensstandards

= ca. 17 Jahre 
(ab 65 Jahre bis 82 Jahre

Standardrente nach  
45 Versicherungsjahren

= 45 Entgeltpunkte x Rentenwert

Rentenwert ab 01.07.2013 = 25,74 €
Berechnung Standardrente = 45 Entgeltpunkte x 25,74 € = 1.158,30 € mtl.
Berechnung Angemessenheit = 1.158,40 € / 7 x 3 = 496,41 € mtl.
Berechnung Gesamtkapital für  
17 Jahre

= 496,41 € mtl. x 12 Mon. x 17 Jahre 

= 101.267,64 €.

Bei dieser Berechnung ist Voraussetzung, dass auch eine Standardrente 
bezogen wird. Sollte nur eine geringere Rente bezogen werden (oder 
eventuell auch eine höhere), weicht das oben errechnete Ergebnis ab.

Beispiel 3
Herr B. hat sich mit 30 Jahren selbstständig gemacht. Vorher war er 
10 Jahre als Arbeitnehmer in Vollzeit rentenversicherungspflichtig 
beschäftigt. Seit 20 Jahren ist er als arbeitnehmerähnlicher Selbst-
ständiger tätig. Da es sich um eine rentenversicherungspflichtige 
Beschäftigung handelt, hat er sich davon befreien lassen und zahlt 
seit 20 Jahren in eine Lebensversicherung, die als Altersversorgung 
gedacht ist, entsprechende Beiträge ein. Die Umsätze sind aktuell 
stark eingebrochen. Alle finanziellen freien Reserven wurden in 
den Betrieb investiert, so dass außer der Lebensversicherung kei-
ne weiteren Vermögenswerte mehr vorhanden sind. Aus diesem 
Grunde wurde zum 01.08. Arbeitslosengeld II beantragt. 
Aufgrund der rentenversicherungspflichtigen abhängigen Be-
schäftigung besteht ein Rentenanspruch in Höhe von mtl. 250,00 €. 
In die Lebensversicherung wurden bisher insgesamt 250.000 € 
eingezahlt. Es ist daher zu überprüfen, ob dieser Vermögenswert 
als angemessen angesehen werden kann.
Berechnung:

Berechnung Standardrente = 45 Entgeltpunkte x 25,74 € = 1.158,30 € mtl.
Tatsächliche Rente bisher = 250,00 €
Standardrente (70%) plus 3/7 = 1.158,30 zuzüglich 496,41 € = 1.654,71 €
Versorgungslücke = 1.654,71 abzüglich 250,00 € = 1.404,71 €
Benötigtes Gesamtkapital für 
17 Jahre

= 1.404,71 x 12 Monate x 17 Jahre

= 286.560,84 €.

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es sich um eine 
angemessene Altersversorgung i. S. des § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
SGB II handelt.
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8.3 Besondere Härte

Über diese Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II ist die Re-
gelung des § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 SGB II (Härtefall) zu beachten. 
In den Gesetzesmaterialien wird für das Vorliegen eines Härtefal-
les nach der vorgenannten Regelung als Beispielfall ausgeführt, dass 
eine solche besondere Härte dann vorliegt, wenn ein erwerbsfähiger 
Hilfsbedürftiger kurz vor dem Rentenalter seine Ersparnisse für die 
Altersvorsorge einsetzen müsse, obwohl seine Rentenversicherung 
Lücken wegen selbstständiger Tätigkeit aufweist. Es kommt nach 
den Vorstellungen des Gesetzgebers somit nicht allein auf den Ver-
lust der Altersvorsorge durch Verwertung und dessen Zeitpunkt an. 
Hinzukommen muss vielmehr noch eine Versorgungslücke.22

Diese Art des geschützten Vermögens ist daher eher bei (ehemaligen) 
Selbstständigen möglich, die nicht von der Rentenversicherungs-
pflicht befreit sind (weil sie grundsätzlich überhaupt nicht rentenver-
sicherungspflichtig sind oder waren).

9. Umwandlung von Vermögen in Einkommen

Es wurde bereits darauf eingegangen, dass bestimmte Vermögens-
arten (Anlage- und Umlaufvermögen) unter bestimmten Bedin-
gungen als geschütztes oder ungeschütztes Vermögen zu betrach-
ten sind. Nach der Zuflusstheorie würde aber Sachvermögen, das 
in Barvermögen umgewandelt wird, die Einordnung als Vermögen 
nicht verlieren. Eventuell würde durch diese Umwandlung aus 
geschütztem plötzlich ungeschütztes Vermögen.
Diese Einordnung sieht im Rahmen einer Selbstständigkeit anders 
aus, denn diese Sichtweise würde in der Praxis zu Umsetzungspro-
blemen führen, da die für die Einkommenserzielung eingesetzten 
Vermögenswerte hinsichtlich ihres Verkehrswertes (s. u.) regelmä-
ßig aus der Einnahmeüberschussrechnung herausgerechnet werden 
müssten, weil nur der Überschuss aus dem Vermögensverkauf als 
Einnahme berücksichtigt werden könnte.
Erlöse aus dem Verkauf des Betriebsvermögens zählen daher zu 
Betriebseinnahmen im Sinne des § 3 Alg II-V23. Dabei wird nicht 
zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Daher wird 
die Einnahme aus dem Verkauf des Warensortiments ebenso als Ein-
nahme gewertet, wie der Verkauf des Betriebsfahrzeuges. Umgekehrt 
wird auch aus den damit erzielten Einkünften wieder Vermögen, 
wenn dafür neue Ware eingekauft worden ist bzw. ein neues (not-
wendiges) Betriebsfahrzeug angeschafft wurde.
Diese Regelung der Umwandlung von Vermögen in Einkommen ist 
auch auf die erwähnten Forderungen zu übertragen, wenn die Höhe 
der Forderungen nicht zu einer Darlehensgewährung geführt hatte. 
Es ist darauf zu achten, dass der Selbstständige die Außenstände auch 
beizutreiben versucht (Mahnbescheid über das zuständige Amtsge-
richt, eventuell Vollstreckungsbescheid zum Mahnbescheid, even-
tuell Vollstreckungsversuche über einen Gerichtsvollzieher). Sollte 
dieses ohne erkennbare Gründe nicht erfolgen, kann von einem un-
wirtschaftlichen Handeln im Sinne des § 31 Abs. 2 Nr. 2 SGB II 
ausgegangen werden (dabei sind die formalen Voraussetzungen bzgl. 
einer Rechtsfolgebelehrung zu beachten) 24. Der Selbstständige hat 
im Rahmen seiner Möglichkeiten alles zu unternehmen, um seine 

22 Vgl. BSG, Urteil vom 07.05.2009, B 14 AS 35/08 R.
23 Vgl. LSG NRW, Beschluss vom 10.03.2010, L 19 B 303/09 AS und LSG NRW, 

Beschluss vom 07.07.2010, L 19 AS 582/10 B.
24 Vgl. BSG, Urteil vom 27.01.2009, B 14 AS 42/07 R.

Hilfebedürftigkeit zu verringern und/oder zu beseitigen (vgl. §  2 
Abs. 1 SGB II).

10. Einkommen

Jahresbezogene Betrachtung
Nach § 3 Abs. 5 Alg II-V besteht hinsichtlich des Einkommens die 
Möglichkeit einer jahresbezogenen Betrachtung. Davon soll dann 
Gebrauch gemacht werden, wenn dies aufgrund der Art der Er-
werbstätigkeit angezeigt ist. In diesen Fällen soll in die Berechnung 
des Einkommens nach den Absätzen 2 bis 4 (grundsätzliche Berech-
nungsart: Tatsächliche Betriebseinnahmen im Bewilligungszeitraum 
abzüglich tatsächlicher Betriebsausgaben im Bewilligungszeitraum) 
auch Einkommen nach Absatz 1 Satz 1 einbezogen werden, das der 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Monaten vor wiederholter Antragstellung erzielt hat. Darauf 
muss der Leistungsberechtigte allerdings zuvor hingewiesen worden 
sein.
In der Praxis findet diese Regelung regelmäßig bei Betrieben An-
wendung, bei denen durch bestimmte Einflüsse erhebliche finanziel-
le Schwankungen in einzelnen Monaten oder Zeiträumen vorliegen. 
Daher wird es sich überwiegend um Saisonbetriebe handeln. Das 
sind Betriebe, dessen Absatzprogramm während eines bestimmten 
Zeitraumes regelmäßig größeren wiederkehrenden Schwankungen 
unterliegt, die ursächlich im Zusammenhang mit Jahreszeiten und/
oder Verbrauchergewohnheiten verbunden sind (z. B. Eisdiele, Bier-
gärten, Künstler, landwirtschaftliche Betriebe, Tankstellen in Ur-
laubsgebieten, Baubetriebe).
Die Vorschrift des § 3 Abs. 5 Alg II-V führt aber nicht dazu, dass von 
einem Bewilligungszeitraum ausgegangen wird, der mehr als sechs 
Monate beträgt. Es bleibt grundsätzlich bei der Regelung des § 41 
Abs. 1 Satz 4 SGB II, wonach der Bewilligungszeitraum sechs Mo-
nate betragen soll.25 Eine Verlängerung auf 12 Monate verbietet sich 
sogar, da eine derartige Verlängerung nach § 41 Abs. 1 Satz 5 SGB II 
nur dann zulässig ist, wenn eine Veränderung der Verhältnisse nicht 
zu erwarten ist. Gerade von einer solchen Veränderung ist aber in der 
Regel auszugehen.
Von einer generellen Ganzjahresbetrachtung ist bei Selbstständigen, 
die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten, 
ohnehin Abstand zu nehmen. Von dieser Regelberechnung bezo-
gen auf das (Kalender)Jahr, die nach der Vorläuferregelung des § 2a 
Abs. 2 Alg II-V vorgesehen war, ist der Verordnungsgeber für Zeit-
räume ab 01.01.2008 gerade abgekommen.26

Bei der jahresbezogenen Betrachtung werden zwei Konstellationen 
unterschieden:

1.   Es liegt eine Einkommenssituation vor, in der in einzelnen Mona-
ten ein erhebliches Einkommen erzielt wird.

2.  Für mehrere Monate im Jahr wird ein Einkommen erzielt, dass 
wesentlich höher ist als der monatliche Bedarf.

Die Konstellation 1 triff z. B. für Künstler oder Tankstellen in Ur-
laubsgebieten zu. In diesen Fällen werden zu bestimmten Zeiten 
(Vollendung einer Auftragsarbeit bei Künstlern oder Ferienbeginn 

25 Vgl. LSG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 19.12.2012, L 6 AS 611/11.
26 Vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03.05.2012, L 18 AS 813/12 B 

PKH.
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bei den Tankstellen) höhere Umsätze erreicht, die so hoch sind, dass 
durch eine jahresbezogene Betrachtung im Idealfall überhaupt keine 
Hilfebedürftigkeit vorliegt.

Rücklagenbildung

Beispiel 4
Der Pächter einer Tankstelle in einem kleinen Urlaubsort an der 
Ostsee hat mit seiner Familie einen monatlichen Bedarf in Höhe 
von 1.500,00 €. Während der Wintermonate tanken dort haupt-
sächlich die Einwohner dieses Ortes, so dass der Gewinn in dieser 
Zeit nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. In den Ferienzeiten 
steigt der Gewinn aber in einem erheblichen Umfang (aus Verein-
fachungsgründen wird von einem bereits bereinigten Einkommen 
ausgegangen):

Jan. Febr. März April Mai Juni

Einkommen 300,00 € 300,00 € 800,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €

Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.

Einkommen 5.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 500,00 €

Bei einer Betrachtung für einen Bewilligungszeitraum von jeweils 
sechs Monaten würde sich für den ersten Zeitraum ein durch-
schnittliches Entgelt in Höhe von 1.233,33 € pro Monat ergeben 
und damit grundsätzlich auch noch eine Hilfebedürftigkeit im 
Sinne des § 9 Abs. 1 SGB II vorliegen.
Für den zweiten Zeitraum ergibt sich ein durchschnittliches Ent-
gelt in Höhe von 3.083,33 € pro Monat, so dass sich für diesen 
Zeitraum keine Hilfebedürftigkeit mehr ergibt. Wenn von einer 
jahresbezogenen Betrachtung ausgegangen wird, ergibt sich ein 
durchschnittliches Entgelt in Höhe von 2.158,33 € pro Monat, so 
dass für das gesamte Jahr keine Hilfebedürftigkeit nach § 9 Abs. 1 
SGB II vorliegt. In diesem Fall wäre eine jahresbezogene Betrach-
tung angezeigt.

Bei Konstellation 2 (s. o.) trifft z. B. für Eisdielen oder Strandkorb-
vermietungen zu. Bei diesen Betriebsarten wird für Teile des Jahres 
eine aktive Selbstständigkeit ausgeübt, während außerhalb der Saison 
die betriebliche Tätigkeit ruht. Während der aktiven Phase besteht 
keine Hilfebedürftigkeit, während der passiven Phase, in der kein 
Einkommen erzielt wird, in der Regel schon.

Beispiel 5
Herr A. (50 Jahre), allein stehend, betreibt seit dem 01.04.2014 
(wieder) eine Eisdiele. Den Betrieb muss er saisonbedingt mit 
Ablauf des 31.10.2014 beenden. Am 01.11.2014 wird Arbeitslo-
sengeld II beantragt (Herr A. macht Kosten der Unterkunft und 
Heizung in Höhe von 400,00 € mtl. geltend).
Bereits vor dem 01.04.2014 lag ein Leistungsbezug nach dem 
SGB II vor. Vor Beginn des Saisongeschäfts zum 01.04.2014 wur-
de Herr A. durch den zuständigen Grundsicherungsträger darauf 
hingewiesen, dass in der aktiven Phase der geschäftlichen Tätigkeit 
Rücklagen für die passive Phase (nach Beendigung der Saison) zu 
bilden sind.
Am 01.10.2014 werden entsprechende Geschäftsunterlagen vor-
gelegt, aus denen folgende Ergebnisse (tatsächliche Betriebsein-
nahmen abzüglich tatsächlicher Betriebsausgaben von mehr als 
100,00 € mtl.) hervorgehen:

April Mai Juni Juli August September Oktober

1.000,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 1.200,00 €

Aufgrund der Regelungen in § 3 Abs. 5 Alg II-V dürfen nur die 
Einnahmen der letzten sechs Monate berücksichtigt werden. Der 
Monat April fällt damit aus der Gesamtberechnung heraus. Dieser 
hätte beim letzten Bewilligungszeitraum (bis 30.04.2014) berück-
sichtigt werden müssen.

Durchschnittsberechnung daher:

Mai Juni Juli August September Oktober Gesamt

1.800,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 1.200,00 € 9.000,00 €

9.000,00 € / 6 Monate = 1.500,00 €.

Bereinigung des Einkommens:

1.  Keine Berücksichtigung des Grundfreibetrages, da dieser auf-
grund der Vergleichsberechnung (vgl. § 11b Abs. 2 Satz 2 SGB II) 
bereits durch die Betriebsausgaben von mehr als 100,00 € be-
rücksichtigt wurde.27

2. Erwerbstätigenfreibetrag: 
 20% von 100,01 bis 1.000,00 €  =  180,00 €
 10% von 1.000,01 bis 1.200,00 €  =  20,00 €
 Gesamtfreibetrag =  200,00 €.

Anzurechnendes Einkommen pro Monat = 1.300,00 €, Bedarf pro 
Monat: 382,00 € Regelbedarf + 400,00 € Kosten der Unterkunft 
und Heizung = 782,00 €, Rücklagen = 518,00 € (1.300,00 € ./. 
782,00 €).

Berechnung des Anspruchs ab 01.10.2014: Bedarf 782,00 € abzüg-
lich Rücklage i. H. v. 518,00 € = Auszahlungsbetrag i . H . v . 264,00 € .

Obwohl es sich um einen Zufluss vor dem Bewilligungszeitraum ab 
01.10.2014 handelt, ist dieser Betrag nicht als Vermögen, sondern als 
Einkommen zu berücksichtigen. Sollte bei dem o. a. Beispiel 5 kein 
weiteres Vermögen vorhanden sein, dürfte diese Rücklage (wenn sie 
auch gebildet wurde) als Vermögen berücksichtigt werden müssen. 
Dieser Betrag dürfte im vorliegenden Fall unter dem Vermögensfrei-
betrag nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 SGB II liegen (50 Jahre 
x 150 € = 7.500,00 € + 750,00 € = 8.250,00 €; Rücklage: 518,00 € x 6 
Monate = 3.108,00 €). Die Rechtsprechung28 dazu bestätigt, dass in 
derartigen Fällen weiterhin von Einkommen auszugehen ist. 
Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass diese Rege-
lung der jahresbezogenen Betrachtung nicht deshalb angewandt 
wird, weil der Hilfebedürftige dieses wünscht, sondern weil da-
durch die Hilfebedürftigkeit beseitigt oder verringert wird. Denkbar 
sind Fallkonstellationen, bei denen sich durch die jahresbezogene 
Betrachtung die Hilfebedürftigkeit erhöht. Davon kann automa-
tisch ausgegangen werden, wenn ein Einkommen bis 400,00 € pro 
Monat vorliegt, da in diesem Fall der Grundfreibetrag nach  
§ 11b Abs. 2 SGB II vom monatlichen Durchschnittseinkommen 
abgezogen wird.

27 Vgl. LSG Hessen, Urteil vom 22.06.2012, L 7 AS 643/10.
28 Vgl. BSG, Urteil vom 30.09.2009, B 4 AS 29/07 R.
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Beispiel 6
Sachverhalt wie bei Beispiel 5, nur mit veränderten Einkünften 
(ausschließlich Umsatz):

Mai Juni Juli August September Oktober Gesamt

500,00 € 600,00 € 400,00 € 500,00 € 300,00 € 100,00 € 2.400,00 €

Durchschnittlich ergibt sich jetzt ein monatliches Einkommen für 
die aktive Zeit in Höhe von 400,00 € mtl.. Damit ist eine Rückla-
genbildung ausgeschlossen. 

Bereinigung des Einkommens wie im Beispiel 5:

400,00 € ./. 100,00 € ./. 60 € (20% von 300,00) = 240,00 €. Mo-
natlich werden damit ab dem Monat Mai 240,00 € auf die Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts angerechnet (Anrech-
nungsbetrag insgesamt 6 x 240,00 € = 1.440,00 €). Aufgrund dieses 
Ergebnisses könnte der Hilfebedürftige jetzt auf die Idee kom-
men, eine jahresbezogene Berechnung zu beantragen. In diesem 
Fall müssten die o. a. 2.400,00 € durch 12 Monate geteilt werden 
(= 200,00 €) und danach bereinigt: 200,00 € ./. 100,00 € ./. 20,00 € 
(20% von 100,00 €) = 80,00 €.

Monatlich würden damit ab dem Monat Januar monatlich 80,00 € 
auf die Leistungen zum Lebensunterhalt angerechnet (Anrech-
nungsbetrag insgesamt 12 x 80,00 € = 960,00 €).

In diesem Fall ist eine jahresbezogene Berechnung nicht angezeigt.

Keine Rücklagenbildung

Das Beispiel 5 geht von einem idealen Sachverhalt aus. Also einem 
Sachverhalt, bei dem der Selbstständige in der Lage ist, das durch-
schnittliche Einkommen berechnen zu können und auch eine Ein-
kommensbereinigung vorzunehmen. 
Sollte diese nicht getätigt werden, stellt sich die Frage, wie mit einem 
derartigen Sachverhalt umgegangen werden soll. Die Rechtsprechung 
hat dazu klare Aussagen entwickelt: Wurde keine Rücklage getätigt, 
kann auch keine Rücklage berücksichtigt werden. Eine fiktive Anrech-
nung ist im Hinblick auf die Regelungen der §§ 31, 31a Abs. 1, § 34 
SGB II nicht gerechtfertigt.29 Das bedeutet, dass in den Fällen, in denen 
keine oder eine zu geringe Rücklage gebildet wurde, geprüft werden 
muss, ob die Voraussetzungen für eine Sanktion (vorsätzliche Verar-
mung) oder einen Ersatzanspruch (sozialwidriges Verhalten) vorliegen. 

29 Vgl. LSG NRW, Urteil vom 19.07.2012, L 7 AS 1155/10.

I. Einleitung

In niedersächsischen Kommunen ist es ab einer bestimmten Größe 
– gemessen an der Einwohnerzahl – möglich, durch Regelung in 
der Hauptsatzung weitere Zeitbeamtenstellen neben dem Haupt-
verwaltungsbeamten1 (nachfolgend: HVB) zu etablieren. Diese auch 
als „weitere Beamte auf Zeit“2 bezeichneten Positionen bilden in der 
kommunalen Praxis gemeinsam mit dem HVB die Verwaltungsspit-
ze. Bei diesen Ämtern nach den §§ 108, 109 NKomVG handelt es 
sich also um kommunale Leitungspositionen, d.h. ihre Inhaber sind 
als leitende Beamte zu qualifizieren.3 Sie sind von der jüngsten Amts-
zeitverkürzung für die HVBen nicht betroffen und werden von der 
Vertretung weiter für acht Jahre gewählt. 

*  Prof. Dr. Arne Pautsch lehrt Öffentliches Recht, insb. Verwaltungsrecht, an der 
Hochschule Osnabrück.

1  Soweit in diesem Beitrag aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche 
Form gebraucht wird, schließt dies gleichsam die weibliche Form mit ein.

2 So Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Hrsg.), NKomVG, Kommentar, 
2. Aufl. 2012, § 108 Rn. 1.

3 Thiele, NKomVG, Kommentar, 2011, § 108 Rn. 1; Wilkens, in: Ipsen (Hrsg.), 
NKomVG, Kommentar, 2011, § 108 Rn. 4.

Der Frage nach der Rechtsstellung dieser Zeitbeamten, die in ande-
ren Bundesländern zumeist die Bezeichnung „Beigeordnete“ führen,4 
ist sowohl im rechtswissenschaftlichen Schrifttum als auch in der 
Rechtsprechung bislang kaum nachgegangen worden.5 Dies mag 
seinen Grund auch darin haben, dass die Ämter in hohem Maße 
politisch determiniert sind und sich ihre Inhaber häufig in einem be-
sonderen Spannungsverhältnis zwischen „fachlicher Verwaltung und 
politischer Willensbildung“6 befinden. Insbesondere der kommunal-
verfassungsrechtliche Status ist wegen der Vagheit der gesetzlichen 
Regelungen im NKomVG wenig eindeutig. Er ist daher aus dem 
Normkontext der §§ 108, 109 NKomVG unter Berücksichtigung 
des systematischen Zusammenhangs mit anderen Vorschriften des 
Kommunalverfassungs- und Beamtenrechts zu entwickeln. 

4 Vgl. etwa §§ 49,50 GemO BW; § 71 GemO NRW. Diese Bezeichnung ist in 
Niedersachsen bereits rechtsbegriff lich durch die Abgeordneten mit Stimmrecht 
nach § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NKomVG im Hauptausschuss belegt und damit 
unter dem NKomVG ausschließlich ehrenamtlich tätigen Mandatsträgern vor-
behalten.

5 Siehe nur Jaeckel, VerwArch. 2006, S. 220 ff.; aus der Rechtsprechung BVerwG, 
Urteil vom 7.7.1978, BVerwGE 56, 163 (170).

6 So zutreffend Jaeckel (Anm. 5), S. 220. 

Arne Pautsch*

Zuständigkeiten und Rechtsstellung der weiteren 
leitenden Beamten auf Zeit nach dem Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz
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II. Gesetzlicher Rahmen der §§ 108, 109 NKomVG

Ausgangspunkt der Betrachtung sind die §§ 108, 109 NKomVG, 
welche die Vorgängerregelungen der §§ 81 NGO, 62 NLO, 77 Reg-
HanG unter der einheitlichen niedersächsischen Kommunalverfas-
sung des NKomVG ablösen.

1. Vorgaben des § 108 NKomVG

Die Möglichkeit, weitere Beamte auf Zeit zu berufen, wird durch 
§ 108 Abs. 1 Satz 1 NKomVG Gemeinden und Samtgemeinden mit 
mehr als 20.000 Einwohnern sowie den Landkreisen und der Region 
Hannover eröffnet. Mit der Bezugnahme auf eine Mindesteinwoh-
nerzahl soll – ungeachtet der Regelung in § 108 Abs. 2 NKomVG 
– gewährleistet werden, dass in der jeweiligen Kommune auch Lei-
tungs- und Verwaltungsaufgaben von solchem Umfang und solchem 
Gewicht vorhanden sind, welche die Existenz zusätzlicher leitender 
Beamter neben dem HVB rechtfertigen.7 Insoweit besteht gleichsam 
eine Vermutung, dass der HVB diese Aufgaben nicht mehr alleine 
wahrnehmen und folglich eine Arbeitsteilung in der Verwaltungslei-
tung dergestalt angezeigt sein kann, dass bestimmte Leitungsaufga-
ben weiteren Zeitbeamten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung 
zugewiesen werden.8 Der Bezug zu einer bestimmten Einwohnerzahl 
ist dabei keineswegs zufällig, sondern orientiert sich an der für die 
Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde erforderlichen 
Mindesteinwohnerzahl von mehr als 20.000 Einwohnern (vgl. § 14 
Abs. 3 Satz 2 NKomVG), auch wenn unter dem NKomVG ein sol-
cher Status bei Gemeinden nicht mehr vorausgesetzt ist.9 Diese Re-
gelung erscheint insofern konsequent, als damit die Erweiterung des 
Aufgabenkreises kreisangehöriger Gemeinden in Richtung der den 
Landkreisen zugewiesenen Aufgaben (insbesondere des übertragenen 
Wirkungskreises i.S.d. § 6 NKomVG) verbunden ist. Bei den Land-
kreisen und der Region Hannover ist die Etablierung weiterer leiten-
der Beamtenstellen ohne Rücksicht auf eine bestimmte Einwohner-
zahl jederzeit statthaft, wie sich zum einen schon aus ihrem Wesen als 
Gemeindeverbände mit entsprechend erhöhter Einwohnerzahl, zum 
anderen aber aus dem Wortlaut des § 108 Abs. 1 Satz 1 NKomVG 
selbst ergibt. Für Gemeinden und Samtgemeinden unter 20.000 Ein-
wohnern, aber mit mehr als 10.000 Einwohnern, gilt nach § 108 Abs. 
2 Satz 1 NKomVG, dass diese den allgemeinen Stellvertreter in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen können.10

Für alle Kommunen gleichermaßen ist gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 
NKomVG allerdings zwingend, dass die Berufung weiterer leiten-
der Beamter nur nach Maßgabe der Hauptsatzung erfolgen darf. Es 
ist somit erforderlich, dass die Hauptsatzung die Schaffung solcher 
Stellen überhaupt vorsieht. Hinsichtlich der notwendigen Inhalte der 
Hauptsatzungsregelung sind im NKomVG jedoch keine ausdrückli-
chen Bestimmungen getroffen. 
Als notwendiger Mindestinhalt, welcher der Konkretisierung der 
gesetzlichen Vorgaben aus § 108 Abs. 1 Satz 1 NKomVG dient, 
ist die Festlegung der Zahl der vorzusehenden weiteren leitenden 

7 Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 3.
8 VG Braunschweig, Beschluss vom 11.6.1998, NdsVBl. S. 266 (268).
9 Vgl. Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 1.
10 Nach § 108 Abs. 2 Satz 2 NKomVG kann – im Unterschied zur früheren Rechts-

lage vor Inkrafttreten des NKomVG – der bisherige Stelleninhaber für eine wei-
tere Amtszeit auch dann wiedergewählt werden, wenn die Einwohnerzahl auf 
unter 10.000 gefallen ist. Für die Amtsbezeichnungen gilt nach § 108 Abs. 2 Satz 
3 NKomVG Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

Wahlbeamtenstellen zu fordern.11 Es muss mit anderen Worten 
durch Regelung in der Hauptsatzung also nicht nur feststehen, dass 
überhaupt weitere leitende Zeitbeamtenstellen geschaffen werden, 
sondern es muss auch deren Zahl exakt bestimmt sein.12 Im Übrigen 
sind an die Konkretisierung durch die Hauptsatzung keine überhöh-
ten Anforderungen zu stellen, wenngleich es sich unter Aspekten 
der Rechtssicherheit und verwaltungspraktischen Umsetzbarkeit 
empfiehlt, die wesentlichen Inhalte der Ausgestaltung der einzelnen 
Beamtenstellen festzulegen. Dies gilt namentlich für die Festlegung 
der Geschäftsbereiche und deren Bezeichnung – etwa als Dezernat 
(z.B. Baudezernat, Sozialdezernat usw.) – sowie die Festlegung der 
allgemeinen Stellvertretung des HVB.13 Fehlt es an derartigen Fest-
legungen, die über den beschriebenen Mindestinhalt der Haupt-
satzung hinausgehen, so trifft diese entweder die Vertretung durch 
Richtlinie nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG oder – bei Fehlen einer 
solchen – der HVB im Rahmen seiner Organisationsgewalt nach 
§ 85 Abs. 3 Satz 1 NKomVG.14 Hieran wird der hervorgehobene 
Einfluss des HVB bei der Bestimmung der Geschäftsbereiche der 
weiteren Zeitbeamten – und damit auch von deren Aufgabenzu-
weisungen – deutlich. Daraus ergibt sich jedenfalls in den Fällen, in 
denen Geschäftsbereich und damit Umfang des Aufgabenbestandes 
nicht festgelegt sind, eine mindestens faktische Abhängigkeit von 
der durch § 85 Abs. 3 Satz 1 NKomVG vermittelten Organisations-
prärogative des HVB, der dann für die Bestimmung des jeweiligen 
Aufgabenbereiches des Zeitbeamten zuständig ist. Dies darf gleich-
sam umgekehrt nicht aus dem Blick nehmen, dass bei Regelung 
durch die Hauptsatzung, die mit entsprechender Mehrheit geändert 
werden kann, oder Festlegung durch Richtlinie nach § 58 Abs. 1 
Nr.  2 NKomVG eine vergleichbare Abhängigkeit gegenüber der 
Vertretung besteht. 
Im Übrigen trifft § 108 NKomVG im Wesentlichen Regelungen zu 
den Amtsbezeichnungen. Nach Maßgabe von § 108 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 1 bis 5 NKomVG lauten diese jeweils nach der Kommune, der 
sie zugeordnet sind: Gemeinderat, Stadtrat, Samtgemeinderat, Kreis-
rat bzw. Regionsrat. Soweit die Ämter auf Zeit zugleich mit dem Amt 
des allgemeinen Stellvertreters des jeweiligen HVB verbunden sind, 
lauten die (hervorgehobenen) Bezeichnungen nach § 108 Abs.  1 
Satz 1 Nrn. 1 bis 5 NKomVG: Erster Gemeinderat, Erster Stadt-
rat, Erster Samtgemeinderat, Erster Kreisrat bzw. Erster Regionsrat. 
Die Amtsbezeichnungen haben indes für die hier maßgebliche Fra-
ge nach dem kommunalverfassungsrechtlichen Status grundsätzlich 
keine Relevanz, da sie durch den Gesetzgeber bestimmt und lediglich 
formaler Natur sind.15

Demgegenüber kann den nach § 108 Abs. 1 Satz 3 NKomVG zu-
lässigen – das Fachgebiet kennzeichnenden – Bezeichnungen Be-
deutung im Zusammenhang mit der Bestimmung des Aufgabenbe-
standes insoweit zukommen, als der jeweils gewählte Zusatz Art und  
 
 

11 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
12 Was insbesondere die bloße Festlegung von Mindest- oder Höchstzahlen aus-

schließt, vgl. Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2. Eine gesetzliche Vorfestlegung be-
steht lediglich in den Konstellationen des § 108 Abs. 2 NKomVG.

13 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
14 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2. Zur Organisationsgewalt des HVB als umfassender 

Befugnis bei der Verwaltungsorganisation näher Ipsen, Niedersächsisches Kom-
munalrecht, 4. Aufl. 2011, Rn. 370 f. 

15 Dies gilt auch für mit dem Amt des allgemeinen Stellvertreters versehenen lei-
tenden Beamten, da für die Bestimmung des Aufgabenbestandes nur auf das 
materielle Kriterium der „allgemeinen Vertretung“ abzustellen ist.
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Umfang der wahrzunehmenden und der Berufung in das Zeitbeam-
tenverhältnis durch kommunale Willensbildung zugrunde gelegten 
Geschäftsbereichs verbindlich festlegt.16

2. Vorgaben des § 109 NKomVG

In § 109 NKomVG sind vornehmlich die Voraussetzungen der Be-
rufung der weiteren Zeitbeamten geregelt, welche durch Wahl im 
Sinne des § 67 NKomVG erfolgt (§ 109 Abs. 1 bis 3 NKomVG). 
Die Vorschrift betrifft daher im Kern die Begründung des Beamten-
verhältnisses. Daneben regelt § 109 Abs. 3 NKomVG die vorzeitige 
Abberufung der weiteren leitenden Beamten auf Zeit. Für die hier 
maßgebliche Bestimmung des kommunalverfassungsrechtlichen 
Status, der auch aus den beamtenrechtlichen Vorgaben herzuleiten 
ist, kommt § 109 NKomVG nur insoweit Bedeutung zu, als in Abs. 
2 Satz 1 Hs. 2 der beamtenrechtliche Status ausdrücklich niederge-
legt ist. Darüber hinaus regelt § 109 NKomVG im Wesentlichen 
Wahl und Abberufung der leitenden Beamten auf Zeit, was beam-
tenrechtliche Konsequenzen im statusrechtlichen Sinne bewirkt, die 
allerdings für die hier entscheidenden Aspekte der kommunalverfas-
sungsrechtlichen Rechtsstellung keine Bedeutung haben, da dieser 
Status an die Amtszeit und Amtsstellung während des Bestehens des 
Zeitbeamtenverhältnisses anknüpft.

III. Die Rechtsstellung der weiteren leitenden Beamten auf Zeit 

Während die beamtenrechtliche Stellung noch recht klar umrissen 
ist (1.), bedarf die kommunalverfassungsrechtliche Stellung der lei-
tenden Beamten auf Zeit innerhalb der Kommune besonderer Klärung 
(2.), bestimmt letztere doch deren Aufgaben- und Aktionskreis.

1. Beamtenrechtlicher Status

Im beamtenrechtlichen Sinne handelt es sich bei den weiteren leiten-
den Beamten auf Zeit um Beamte im Sinne der §§ 4, 6 BeamtStG und 
§ 7 NBG. Diese Vorschriften regeln die für Beamtenverhältnisse auf 
Zeit maßgeblichen Voraussetzungen. Nach § 6 BeamtStG gelten die 
für Lebenszeitbeamte vorgesehenen Regelungen entsprechend, soweit 
nicht durch Landesrecht anderes bestimmt ist. Durch die §§ 108, 109 
NKomVG ist zunächst im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 NBG festgelegt, 
dass für die weiteren Zeitbeamten die Begründung eines solchen Be-
amtenverhältnisses überhaupt zulässig ist, wobei § 7 Abs. 5 NBG dies 
ausdrücklich voraussetzt. Nach Maßgabe von § 7 Abs. 1 Satz 2 NBG 
gilt für alle Beamtenverhältnisse auf Zeit, dass die laufbahnrechtlichen 
Vorschriften der §§ 12 bis 26 NBG keine Anwendung finden. Daher 
ist insbesondere die Bestimmung des § 109 Abs. 2 Satz 2 NKomVG 
zulässig, wonach die weiteren Zeitbeamten lediglich die für ihr Amt 
erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen müssen, 
ohne dass das Amt an laufbahnrechtliche Erfordernisse (z.B. Befähi-
gung für den gehobenen/höheren allgemeinen Verwaltungsdienst bzw. 
das Einstiegsamt einer bestimmten Laufbahngruppe, Befähigung zum 
Richteramt) gebunden wäre. Da die Begründung des Beamtenverhält-
nisses auf eine Wahl durch die Vertretung (§ 109 Abs. 1 NKomVG) 
zurückzuführen ist, diese aber keine Volkswahl im Sinne des § 7 Abs. 4 
NBG ist, bedarf es für die Wirksamkeit der Ernennung der Aushän-

16 Dies gilt nicht nur für die ausdrücklich den Gemeinden, Städten und Samtge-
meinden vorbehaltene Funktion des Kämmerers nach § 108 Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 
NKomVG.

digung einer Urkunde im Sinne der §§ 8 BeamtStG, 8 Abs. 4 NBG. 
Neben dem durch die Bürger gewählten HVB sind damit auch die wei-
teren leitenden Beamten auf Zeit als kommunale Wahlbeamte zu be-
zeichnen. Ihre beamtenrechtliche Stellung ist weiter dadurch geprägt, 
dass das verfassungsrechtlich abgesicherte Prinzip der Bestenauslese 
aus Art. 33 Abs. 2 GG angesichts des Wahlaktes zurücktritt.17Auch 
insoweit überlagern der (Ausnahme-)Charakter des durch Wahl des 
Vertretungsorgans begründeten Zeitbeamtenverhältnisses und dessen 
spezialgesetzliche Ausformung im NKomVG die ansonsten für die 
Begründung von Beamtenverhältnissen maßgebenden (Verfassungs-)
Bestimmungen.
Das Amt der weiteren Beamten auf Zeit ist – für Zeitbeamtenverhält-
nisse nach Maßgabe von § 4 Abs. 2 BeamtStG in Abweichung vom Le-
benszeitprinzip zulässig – in seinem Grundcharakter durch die Über-
nahme von Leitungsaufgaben geprägt. Nach der beamtenrechtlichen 
Diktion ist dabei Amt im statusrechtlichen Sinne – auch als Grund-
status bezeichnet, der durch die Berufung in ein öffentlich-rechtliches 
Dienst- und Treueverhältnis zu einer dienstherrnfähigen juristischen 
Person des öffentlichen Rechts erfolgt18 – dasjenige, in welches der 
leitende Beamte vorliegend nach Maßgabe von § 108 Abs. 1 Satz 2 
Nrn. 1 bis 5 NKomVG jeweils mit der entsprechenden Bezeichnung 
berufen wird. Kennzeichnende Merkmale sind insoweit die Art des 
Beamtenverhältnisses (hier: Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß § 108 
Abs. 1 Satz 1 NKomVG), die Amtsbezeichnung (hier: nach Maßgabe 
von § 108 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 5 NKomVG) sowie die Besoldung 
(hier: gemäß §§ 1 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 NKBesVO).19

Das Amt im abstrakt-funktionellen Sinne, welches gemeinhin durch 
die Zuweisung einer bestimmten Funktion (z.B. Dezernent) zu einer 
bestimmten Behörde erfolgt,20 ergibt sich bei den weiteren leitenden 
Beamten auf Zeit naturgemäß aus ihrer Zuordnung zu der Kommu-
ne, deren Vertretungsorgan sie gewählt hat. Maßgebliche Bedeutung 
kommt diesem Amt indes nicht zu, weil es sich bei den weiteren lei-
tenden Beamten auf Zeit um Wahlbeamte derselben Kommune han-
delt und mithin eine das Amt im abstrakt-funktionellen Sinne verän-
dernde Abordnung oder Versetzung ausscheidet. Der leitende Beamte 
auf Zeit behält – solange er nicht abgewählt wird oder aus anderen 
Gründen ausscheidet – bei der betreffenden Kommune stets dasjenige 
Amt, welches ihm durch seine Ernennung abstrakt zugewiesen ist.
Entscheidender für die Bestimmung des kommunalverfassungs-
rechtlichen Status aus den beamtenrechtlichen Vorgaben ist indes 
das Amt im konkret-funktionellen Sinne, welches gemeinhin da-
durch geprägt ist, dass dem Beamten ein geschäftsplanmäßiger 
Aufgabenbereich (Dienstposten) zugewiesen ist.21 Bei den weiteren 
leitenden Beamten auf Zeit nach §§ 108, 109 NKomVG ist dieser 
beamtenrechtliche Status durch die Übernahme eines bestimmten 
Geschäftsbereichs mit Leitungsfunktion (z.B. Sozialdezernat, Bau-
dezernat, Finanzdezernat etc.) gekennzeichnet, der sich im Falle der 
Übernahme der allgemeinen Stellvertretung des HVB noch um diese 
Aufgabe erweitert. Aus der Natur des hier betrachteten kommunalen 
Zeitbeamtenverhältnisses nach den §§ 108 109 NKomVG folgt, dass 
insoweit eine Veränderung des Amtes im konkret-funktionellen Sin-

17 Womit auch für eine etwaige beamtenrechtliche Konkurrentenklage unterlegener 
Mitbewerber grundsätzlich nur eingeschränkt Raum besteht, vgl. Thiele (Anm. 3), 
§ 109 Rn. 2; Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 109 Rn. 12.

18 Klostermann, Beamtenrecht in Niedersachsen, 4. Aufl. 2012, S. 40 f.; Leppek, 
Beamtenrecht, 11. Aufl. 2011, S. 41 f.

19 Vgl. auch Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
20 Klostermann (Anm. 18), S. 40 f.; Leppek (Anm. 18), S. 41 f.
21 Dazu Klostermann (Anm. 18), S. 40 f.; Leppek (Anm. 18), S. 41 f.
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ne grundsätzlich nur durch eine Änderung der Geschäftsverteilung 
(etwa die Änderung der Dezernatseinteilung) erfolgen kann, nicht 
hingegen durch Umsetzung oder andere laufbahnrechtlich geprägte 
Instrumente.22

An alledem wird deutlich, dass das nach den §§ 108, 109 NKomVG 
begründete Beamtenverhältnis mit Blick auf den beamtenrechtli-
chen Status zwar bestimmte – sich aus der kommunalen Einbin-
dung ergebende – Besonderheiten aufweist; diese sind allerdings für 
Zeitbeamtenverhältnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 BeamtStG üblich. 
Sie erfahren ihre nähere beamtenrechtliche Ausgestaltung im Lan-
desrecht durch § 7 NBG. Die eigentliche Bedeutung folgt aus dem 
Zusammenwirken von Beamtenrecht (in Bezug auf das Zeitbeam-
tenverhältnis) und Kommunalverfassungsrecht („leitende Beamte“), 
woraus der kommunalverfassungsrechtliche Status zu ermitteln ist.

2. Kommunalverfassungsrechtlicher Status

Wie zuvor dargelegt, sind der nachfolgend näher zu bestimmende 
kommunalverfassungsrechtliche und der beamtenrechtliche Status 
aufeinander bezogen. Insbesondere lassen sich aus dem beamten-
rechtlichen Status Rückschlüsse auf Art und Umfang der kommu-
nalverfassungsrechtlichen Stellung und die Befugnisse der weiteren 
Zeitbeamten für den Bereich der inneren Kommunalverfassung 
ausmachen. Damit ist der Bereich angesprochen, der das Binnenor-
ganisationsgefüge der jeweiligen Kommune und hier insbesondere 
das Zusammenwirken der Organe untereinander sowie das Verhält-
nis von ehrenamtlich getragener kommunaler Willensbildung und 
fachlicher Verwaltung betrifft.23 Nach dem Vorstehenden kommt es 
also darauf an, die gerade mit Blick auf die beamtenrechtliche Lei-
tungsfunktion geltenden Besonderheiten aus dem NKomVG – und 
insoweit aus dem Inbegriff der §§ 108, 109 NKomVG – abzuleiten. 

a) Allgemeine Vorgaben
Schon nach dem Wortlaut der Norm handelt es sich gemäß § 108 
Abs. 1 Satz 1 NKomVG um „leitende Beamte“. Die herausgehobene 
Bedeutung der damit verbundenen Leitungsfunktion wird noch da-
durch verstärkt, dass es sich begrifflich um einen anderen Personen-
kreis als demjenigen handelt, der mit dem Begriff „Leitungspersonal“ 
in § 107 Abs. 1 Sätze 2 und 3 NKomVG gemeint ist.24 Daraus ergibt 
sich eine durch das NKomVG intendierte eigenständige Rolle der 
weiteren leitenden Beamten auf Zeit im Bereich der Verwaltungslei-
tung, die arbeitsteilig gemeinsam mit dem HVB wahrzunehmen ist.25 
Insoweit ist trotz der monokratischen Verwaltungsspitze in Nie-
dersachsen von einer „faktisch quasi-kollegialen Arbeitsteilung“26 
zwischen dem HVB und den weiteren leitenden Beamten auf Zeit 
auszugehen, welche sich (auch) auf eine eigene kommunalpolitische 
Legitimation (Wahl durch die Vertretung) und darauf aufbauende 
Verantwortlichkeit der weiteren Zeitbeamten stützt.27

22 A.A. offenbar Ipsen (Anm. 14), Rn. 521, der in der verwaltungsorganisatorischen 
Änderung des Geschäftsbereichs offenbar begriff lich eine Umsetzung im be-
amtenrechtlichen Sinne sieht. Obschon mit Blick auf das Zeitbeamtenverhält-
nis treffender von einer Änderung des Geschäftsbereichs und damit des Amtes 
im konkret-funktionellen Sinne gesprochen werden sollte, besteht in der Sache 
gleichwohl kein Unterschied.

23 Vgl. insoweit sonst nur Jaeckel (Anm. 5), S. 220 (237 ff.). 
24 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
25 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
26 So zutreffend Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
27 Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.

b) Einzelaspekte
aa) Aufgabenbestand unter dem NKomVG
Die herausgehobene Stellung der weiteren leitenden Beamten auf 
Zeit in der kommunalen Verwaltungsorganisation wird im NKomVG 
zunächst durch die Existenz einiger besonderer Befugnisse unterstri-
chen.28 So bestehen nach § 87 Abs. 1 NKomVG ein unmittelbares 
Vortragsrecht in der Vertretung und im Hauptausschuss sowie eine 
Beratungspflicht gegenüber den Kollegialorganen. Überdies können 
die weiteren leitenden Beamten auf Zeit dem Hauptausschuss mit 
beratender Stimme angehören, wenn dies in der Hauptsatzung vor-
gesehen ist (§ 74 Abs. 2 NKomVG).
Ein darüber hinausgehender – rechtlich abgesicherter – Aufgaben-
bestand ist durch die §§ 108, 109 NKomVG indes nicht begründet. 
Ein solcher bzw. die hierfür geltenden Maßstäbe müssen vielmehr 
aus dem Normzusammenhang abgeleitet werden. Insoweit kommt 
der in § 108 Abs. 1 Satz 1 NKomVG gewählten Formulierung „lei-
tende Beamte“ abermals insoweit maßgebliche Bedeutung zu, als die 
Überantwortung von leitenden Funktionen den Amtsinhalt prägt. 
Daraus ist zunächst zu schließen, dass andere Aufgaben als solche mit 
Leitungsfunktion den Beamten nach §§ 108, 109 NKomVG nicht 
übertragen werden dürfen.29 Da – wie gezeigt – weder der Begriff 
des „leitenden Beamten“ legaldefiniert ist noch die damit verbun-
denen Leitungsfunktionen, ist darauf abzustellen, dass das zentrale 
Wesensmerkmal insoweit durch das hohe Maß an Eigenverantwort-
lichkeit geprägt wird, welches ungeachtet der organisatorischen Ein-
bindung der weiteren Zeitbeamten zwischen HVB und Vertretung 
besteht.30 Es muss sich dem Charakter nach somit primär um solche 
Aufgaben und Funktionen handeln, die in Kommunen ohne weitere 
leitende Beamte auf Zeit typischerweise in die Zuständigkeit des 
HVB (§ 85 NKomVG) fallen, und zwar insbesondere mit Blick auf 
dessen Exekutivkompetenzen aus § 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 NKomVG 
(Geschäfte der laufenden Verwaltung) und § 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
NKomVG (Ausführungskompetenz). Dieser Befund wird auch da-
durch gestützt, dass im Falle des Fehlens einer Festlegung des Ge-
schäftsbereichs der weiteren Beamten auf Zeit durch Hauptsatzung 
oder Richtlinie der Vertretung nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG der 
HVB kraft seiner Zuständigkeit nach § 85 Abs. 3 NKomVG die 
Geschäftsverteilung in der Verwaltungsleitung bestimmt.31 Daraus 
folgt, dass es sich bei den von den weiteren Beamten auf Zeit wahr-
zunehmenden Aufgaben um Verwaltungsaufgaben im engeren Sinne 
handelt, mithin also solchen, welche der inneren Verwaltungsorgani-
sation der Kommune – als „Unterbau des Organs HVB“32 und somit 
in Abgrenzung zu der ebenfalls als Verwaltungstätigkeit (im weiteren 
Sinne) zu qualifizierenden Tätigkeit der Vertretung und ihrer Aus-
schüsse33 – institutionell und funktionell zuzuordnen sind.34

Die den weiteren leitenden Beamten auf Zeit zugewiesenen Aufga-
ben im zuvor beschriebenen Sinne schließen daher regelmäßig eine 
Ressortverantwortung ein, die sich in dem jeweiligen Aufgabenkom-
plex (d.h. dem Geschäftsbereich, der dem Amt im konkret-funk-
tionellen Sinne entspricht) dergestalt widerspiegeln muss, dass sie 

28 Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 2.
29 Zu den Grenzen der Aufgabenänderung und des Aufgabenentzugs sogleich nä-

her unter III.2.b)bb).
30 Wilkens, in: Ipsen (Anm. 3), § 108 Rn. 4.
31 Vgl. Thiele (Anm. 3), § 108 Rn. 2.
32 So treffend Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 85 Rn. 40.
33 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 85 Rn. 40.
34 Eingehend zur Organisation der Kommunalverwaltung in institutioneller und 

funktioneller Hinsicht, wie sie hier zugrunde gelegt wird: Schmidt-Jortzig, Kom-
munalrecht, 1982, Rn. 361 f. 
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notwendig sowohl die (gegenüber dem HVB: partielle) strategische 
Steuerungsverantwortung für die überantworteten Verwaltungs-
aufgaben als auch die korrespondierende Personalverantwortung 
für die in diesem Verantwortungsbereich tätigen Beschäftigten der 
Kommune umfasst. Das Vorhandensein einer solchen Ressortverant-
wortung ist somit bezogen auf den Aufgabenumfang konstitutives 
Element und aus dem Gesetz unmittelbar abzuleitende Mindestvor-
aussetzung für die Berufung weiterer leitender Beamter auf Zeit nach 
Maßgabe der §§ 108, 109 NKomVG. Fehlte es schon in Ansehung 
des jeweiligen Geschäftsbereichs an dieser die Eigenverantwortlich-
keit der kommunalen Zeitbeamten ausfüllenden materiellen Voraus-
setzung, wäre dem gesetzlichen Merkmal des „leitenden Beamten“ 
nicht entsprochen und damit die Wertung des § 108 Abs. 1 Satz 1 
NKomVG unterlaufen. Nicht zwingend ist indes die – allerdings in 
der Praxis in Gestalt von Budgets o.ä. anzutreffende – Wahrnehmung 
einer finanziellen Ressourcenverantwortung.35

Daraus ergibt sich Folgendes: Der Geschäftsbereich der weiteren 
leitenden Beamten auf Zeit, der zumeist die Verantwortung für ein 
bestimmtes Dezernat oder einen bestimmten Fachbereich umfasst, 
bestimmt die jeweils wahrzunehmenden Aufgaben. Hierbei besteht 
zwar kein Recht auf einen bestimmten Aufgabenkreis;36die übertra-
genen Aufgaben müssen nach dem Vorstehenden jedoch stets sol-
che sein, die dem Zeitbeamten für die Dauer seiner Amtszeit eine 
Leitungsfunktion in dem Sinne gewährleisten, dass unabhängig von 
der fachlichen Einordnung der Aufgaben (z.B. Sozialdezernat, Bau-
dezernat, Finanzdezernat etc.) diese mit einer mindestens partiellen 
Ressortverantwortung verbunden sind.37 Die Mindestanforderung, 
die unter dieser Vorgabe an die Ausgestaltung des Geschäftsbereichs 
und damit dem Amt im konkret-funktionellen Sinne zu stellen ist, 
besteht darin, dass zu diesem mindestens eine Organisationseinheit 
gehört, die die Wahrnehmung oder Steuerung einer Gestaltungsauf-
gabe der Kommune erfordert.38

Hiervon losgelöst ist die Frage zu beantworten, ob zum Aufgabenbe-
stand der weiteren leitenden Beamten auf Zeit auch die Übernahme 
von Repräsentationsaufgaben zählt. Der Beamtenstatus auf Zeit so-
wie die damit verbundene Charakterisierung der wahrzunehmenden 
Aufgaben als Verwaltungsaufgaben im engeren Sinne legen diese 
Annahme zunächst nicht nahe. Dies wird zudem dadurch gestützt, 
dass die Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben nach § 86 Abs. 
1 Satz 1 NKomVG dem HVB obliegt und dieser im Verhinderungs-
falle insoweit durch die ehrenamtlichen Stellvertreter nach § 81 Abs. 
2 NKomVG vertreten wird. Geht man allerdings von der geläufigen 
Definition von „repräsentativer Vertretung“ aus, welche diejenigen 
Handlungen des HVB umfasst, mit denen die Teilnahme und An-
teilnahme der politischen Körperschaft Kommune am gesellschaftli-
chen Leben symbolisiert werden soll,39 wird man eine Ergänzung des 
Aufgabenbestandes auch um repräsentative Aufgaben jedenfalls in-
sofern nicht verneinen können, als sie kraft Natur der Sache in einem 
Zusammenhang mit dem jeweils verantworteten Geschäftsbereich 
stehen. Die Erweiterung des Aufgabenbestandes um eine Repräsen-

35  Wilkens, in: Ipsen (Anm. 3), § 108 Rn. 4.
36 BVerwG, ZBR 1975, S. 226; Ipsen (Anm. 14), Rn. 521.
37 Ebenso Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 4: „Dem 

Wahlbeamten muss eine Leitungsstelle übertragen werden (…)“; vgl. auch Thiele 
(Anm. 3), § 108 Rn. 2. 

38  Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 4, unter Verweis auf 
Thiele, NGO, Kommentar, 8. Aufl. 2008, § 81 Rn. 2.

39 So zutreffend Mielke, Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 86 Rn. 3, unter Rekurs 
auf Blum, in: KVR Niedersachsen (NGO), Lsbl., 2002, § 63 NGO Rn. 2.

tationsfunktion ist insoweit als Annexzuständigkeit der weiteren lei-
tenden Beamten auf Zeit zu verstehen, die unmittelbar aus der eigen-
verantwortlichen Ressortverantwortung und somit der Übertragung 
eines Leitungsamtes fließt. Sie steht selbständig neben der Reprä-
sentationszuständigkeit aus § 86 Abs. 1 Satz 1 NKomVG und ist in-
soweit restriktiv zu handhaben, als sie durch den als Leitungsaufgabe 
fachlich übertragenen Geschäftsbereich (d.h. das jeweilige Dezernat) 
begründet und begrenzt wird. Die weiteren leitenden Beamten auf 
Zeit sind daher befugt, neben dem HVB und dessen ehrenamtlichen 
Stellvertretern repräsentative Aufgaben in eigener Funktion wahrzu-
nehmen, wenn und solange sich diese ausschließlich in dem ihnen 
übertragenen Geschäftsbereich bewegen.40 Insoweit steht ihnen ein 
eigenes Repräsentationsrecht neben dem HVB zu.

bb) Aufgabenänderung bzw . Aufgabenentzug
Ein Aufgabenentzug bzw. eine Aufgabenänderung ist hinsichtlich 
des dargestellten Aufgabenbestandes der weiteren leitenden Beam-
ten auf Zeit zu bewerten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass beide 
Erscheinungsformen materiell im Regelfall die Veränderung des 
Geschäftsbereiches und damit des Amtes im konkret-funktionellen 
Sinne betreffen. Während bei der Aufgabenänderung typischerweise 
ein anderes konkret-funktionelles Amt an die Stelle des ursprünglich 
zugewiesenen tritt (zumeist durch fachliche Änderung des Dezer-
nats41), ist der Aufgabenentzug dadurch geprägt, dass die ursprüng-
lich zugewiesene Aufgabe zur Gänze fortfällt und allenfalls durch 
eine neue, aber funktionsinadäquate Aufgabe, die nicht auf derselben 
Stufe wie die ursprüngliche Aufgabe steht, ersetzt wird. Der Aufga-
benentzug hat gegenüber der Aufgabenänderung finalen Charakter 
und ist nach den zuvor entwickelten rechtlichen Maßstäben für den 
Aufgaben(mindest-)bestand rechtlich grundsätzlich unzulässig, da 
insoweit zugleich das Amt im funktionellen Sinne in toto in Fra-
ge gestellt ist. Weder die abstrakt-funktionelle (z.B. Dezernent bei 
Landkreis X) noch die konkret-funktionelle (z.B. Sozialdezernent 
bei Landkreis X) Ausprägung könnten bei einem solchen Aufgaben-
entzug noch Geltung beanspruchen, weil dadurch für die Zukunft 
eine Leitungsaufgabe gerade nicht mehr zur Verfügung stünde. In-
soweit wäre ein Aufgabenentzug in diesem Sinne dann als rechtlich 
unzulässig zu bewerten, sofern er mindestens faktisch zu einer Besei-
tigung der Leitungsfunktion und der damit zwingend verbundenen 
eigenverantwortlichen Ressortverantwortung führt.
Handelt es sich hingegen um eine Aufgabenänderung, bedarf es ei-
ner differenzierenden Betrachtung. Insoweit kommt es maßgeblich 
darauf an, ob nach der Aufgabenänderung – mit anderen Worten 
also der Veränderung des ursprünglichen Geschäftsbereiches – noch 
ein Leitungsamt von substantiellem Gewicht für den Zeitbeamten 
verbleibt. Es darf mit anderen Worten auch insofern nicht zu ei-
ner Ausdünnung der Aufgaben dergestalt kommen, dass an deren 
Ende bei objektiver Betrachtung keine leitende Tätigkeit mehr aus-
zumachen ist.42 Für die Zulässigkeit der Aufgabenänderung bzw. den  
 

40 So auch Ipsen (Anm. 14), Rn. 361, der zutreffend hervorhebt, dass die Gebiets-
körperschaften auch von Wahlbeamten und anderen Bediensteten bei öffentli-
chen Anlässen „repräsentiert“ würden. Hierunter fallen etwa – um nur einige 
Beispiele anzuführen – die Teilnahme des Schuldezernenten bei einem Festakt 
zur Schuleinweihung, des Baudezernenten bei der Einweihung eines fertigge-
stellten kommunalen Baus, des Sozialdezernenten bei der Jubiläumsfeier eines 
ortsansässigen Sozial- oder Wohlfahrtsverbandes usw.

41 Z.B. die – ggf. auch nur partielle – Ersetzung der fachlichen Dezernatszustän-
digkeit für Soziales durch die Zuständigkeit für das Bauwesen.

42 Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 4.
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Aufgabenentzug muss stets ein sachlicher Maßstab zugrunde gelegt 
werden, der insbesondere rein politische Motivlagen ausschließt.43

Aus alledem ergibt sich zwingend, dass für den leitenden Beamten 
auf Zeit auch im Falle der Aufgabenänderung bzw. des Aufgabenent-
zugs ein objektiv als leitende Tätigkeit zu qualifizierender Aufgaben-
bestand zugewiesen bleiben muss.

cc) Vertretung des Hauptverwaltungsbeamten
Bezogen auf die weiteren leitenden Beamten auf Zeit stellt sich die 
Frage der Vertretung des HVB im Sinne des § 81 Abs. 3 NKomVG, 
soweit diese Aufgabe den entsprechenden Zeitbeamten im Sinne des 
§ 108 Abs. 1 Satz 2 NKomVG – also etwa als Erstem Stadtrat oder 
Erstem Kreisrat usw.44 – übertragen45 ist. Es ist insoweit derjenige 
Teil kommunaler Aufgaben angesprochen, welcher nicht von der eh-
renamtlichen Stellvertretung nach § 81 Abs. 2 NKomVG umfasst 
ist, wie sich aus der Formulierung in § 81 Abs. 3 Satz 1 NKomVG 
deutlich ergibt („Für die in Absatz 2 Satz 1 und in § 59 Abs. 3 nicht 
genannten Fälle der Stellvertretung…“). Diese als allgemeine Stell-
vertretung bezeichnete Form der Vertretung bezieht sich mithin auf 
den Bereich der Verwaltungsaufgaben der Kommune.46 Sie bewegt 
sich folglich im Rahmen dessen, was primär dem HVB nach Maß-
gabe von § 85 NKomVG durch Gesetz zugewiesen ist und schließt 
lediglich die repräsentative Vertretung47 des HVB nach § 86 Abs. 1 
NKomVG sowie die gesetzlich eindeutig bestimmte Vertretung des 
HVB im Zusammenhang mit der Einberufung der Vertretung in § 59 
Abs. 3 Satz 4 NKomVG, welche bereits eine ausdrückliche Kompe-
tenzzuweisung an den allgemeinen Stellvertreter enthält, aus.48

Ist die allgemeine Stellvertretung im Sinne des § 81 Abs. 3 NKomVG 
einem Zeitbeamten übertragen, so wird sie zum Amtsinhalt im (kon-
kret-)funktionellen Sinne. Sie kann daher nur durch Abberufung aus 
diesem Amt wieder entzogen werden.49 Daraus ergibt sich, dass dem 
leitenden Beamten auf Zeit während seiner Amtszeit die Aufgabe der 
allgemeinen Stellvertretung in vollem Umfang erhalten bleiben muss. 
Die Kompetenzen des allgemeinen Stellvertreters reichen über eine 
bloße Verhinderungsvertretung des HVB hinaus und umfassen ins-
besondere auch die ständige Vertretung bei Anwesenheit des HVB 
mit.50 Dies wird bereits daraus gefolgert, dass es sich begrifflich um 
eine allgemeine und damit weiter reichende Vertretung als die Zu-
ständigkeit bei Abwesenheit des HVB handelt, die einen geordneten 
Geschäftsgang gerade nicht nur während der Verhinderung des HVB 
gewährleisten soll, sondern auch bei dessen Anwesenheit der Entlas-
tung in der Verwaltungsleitung dient.51 Dies erfordert es, dass dem mit 

43 Weidemann, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 108 Rn. 4. So ist es insbeson-
dere unzulässig, eine Aufgabenänderung oder einen Aufgabenentzug lediglich 
auf eine Veränderung der politischen Mehrheitsverhältnisse in der Vertretung zu 
stützen, vgl. insoweit OVG Münster, Urteil vom 11.07.1973, ZBR 1973, S. 344.

44 Vgl. auch die übrigen Amtsbezeichnungen in § 108 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 5 
NKomVG.

45 Eine Übertragung dieser Vertretung im Rechtssinne findet nur in Ansehung der 
Zeitbeamten nach §§ 108, 109 NKomVG statt, wohingegen bei Wahrnehmung 
durch Lebenszeitbeamte oder Beschäftigte in Kommunen ohne Zeitbeamten-
stellen diese mit der allgemeinen Stellvertretung beauftragt werden, vgl. auch 
Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 8. 

46 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 8.
47 Ungeachtet freilich des unter III.2.b)aa) angenommenen eigenen Repräsenta-

tionsbereichs des Zeitbeamten.
48 Vgl. Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 8.
49 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 11.
50 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 10; Thiele (Anm. 3), § 81 

Rn. 258.
51 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 10.

der allgemeinen Vertretung betrauten leitenden Beamten auf Zeit in 
seinem Geschäftsbereich dieselben Rechte zustehen wie dem HVB, 
soweit dieser als Amtsinhaber und Behördenleiter betroffen ist.52 

Dies schließt zwar ein fortbestehendes Weisungsrecht des HVB im 
Innenverhältnis gegenüber dem Zeitbeamten nicht aus; dieses ist 
allerdings hinsichtlich der allgemeinen Vertretungsbefugnis im ei-
genen – dem zugewiesenen – Geschäftsbereich des Zeitbeamten re-
striktiv auszuüben und darf insbesondere nicht zu einer Aushöhlung 
des beschriebenen Umfangs der allgemeinen Stellvertretung als 
Mehr gegenüber einer bloßen Verhinderungsvertretung führen. 
Die Grenze wäre mit anderen Worten dann überschritten, wenn der 
HVB auch Zuständigkeiten des allgemeinen Vertreters aus dessen 
Geschäftsbereich für den Regelfall an sich zöge. 

dd) Abgrenzung zu den ehrenamtlichen Stellvertretern nach § 81 
Abs . 2 NKomVG
Zu klären bleibt schließlich – ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
Stellvertretung – die Abgrenzung der weiteren Beamten auf Zeit von 
der Tätigkeit der sog. ehrenamtlichen Stellvertreter nach § 81 Abs. 2 
NKomVG, wobei die Rechtslage insoweit recht eindeutig durch die 
Bestimmungen der §§ 81 Abs. 2, 86 Abs. 1 Satz 1 NKomVG vorgege-
ben ist. Danach obliegt die repräsentative Vertretung der Kommune 
bei Abwesenheit des HVB den ehrenamtlichen Stellvertretern nach 
§ 81 Abs. 2 NKomVG (vgl. § 86 Abs. 1 Satz 1 NKomVG). Es han-
delt sich bei den ehrenamtlichen Stellvertretern, die die Vertretung 
gemäß § 81 Abs. 2 Satz 1 NKomVG in ihrer ersten Sitzung aus den 
Beigeordneten wählt, um Abgeordnete der Vertretung mit Stimm-
recht im Hauptausschuss nach § 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NKomVG.53 
Die Zahl der ehrenamtlichen Vertreter ist auf maximal drei begrenzt, 
wie sich aus § 81 Abs. 2 Satz 1 NKomVG ergibt. Ihre Zuständig-
keiten sind abschließend durch das NKomVG geregelt und daher 
zwingend auf die dort genannten Fälle beschränkt. Für die Abgren-
zung zur Zuständigkeit der weiteren leitenden Beamten auf Zeit gilt 
daher, dass die ehrenamtlichen Vertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG 
in keinem Fall befugt sind, deren Zuständigkeiten wahrzunehmen. 
Es besteht somit ein absoluter Ausschluss für die Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben nach § 81 Abs. 3 NKomVG. Auch eine 
entsprechende Weisung des HVB wäre als rechtlich unzulässig zu 
bewerten.

Die Bereiche, welche den ehrenamtlichen Stellvertretern als Vertre-
tungsaufgaben zugewiesen sind, benennt § 81 Abs. 2 NKomVG mit 
der repräsentativen Vertretung der Kommune, der Einberufung des 
Hauptausschusses einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, 
der Leitung der Sitzungen des Hauptausschusses und der Verpflich-
tung der Abgeordneten und ihrer Pflichtenbelehrung. Während die 
Vertretungsregelungen im Zusammenhang mit dem Hauptausschuss 
sowie der Verpflichtung bzw. Pflichtenbelehrung aus dem Mitglied-
schaftsstatus der ehrenamtlichen Stellvertreter zur Vertretung als 
Hauptorgan herrühren, ergeben sich insoweit schon aus der Natur 
der Sache keine Abgrenzungsschwierigkeiten zu den Zuständigkei-
ten der weiteren leitenden Beamten auf Zeit. 
Zu klären bleibt daher nur, inwiefern eine Abgrenzung bei der re-
präsentativen Vertretung der Kommune zu erfolgen hat. Wie bereits 
herausgearbeitet wurde, existiert ein eigenes Repräsentationsrecht 

52 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 81 Rn. 10.
53 Zu den Bezeichnungen vgl. § 81 Abs. 2 Satz 3 Nrn. 1 bis 5 NKomVG.
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der weiteren leitenden Beamten auf Zeit, soweit der zugewiesene 
Geschäftsbereich betroffen ist. Diese eigene Zuständigkeit berührt 
allerdings die hier entscheidende Abgrenzungsfrage nicht, da es in-
soweit nur auf die Reichweite des Begriffs der repräsentativen Ver-
tretung im Sinne der §§ 81 Abs. 2 Satz 1, 86 Abs. 1 Satz 1 NKomVG 
ankommt, die freilich nur im Falle der Abwesenheit des HVB den 
ehrenamtlichen Stellvertretern obliegt und insofern – anders als bei 
der allgemeinen Vertretung nach § 81 Abs. 3 NKomVG – eine rei-
ne Verhinderungsvertretung ist. Bei Anwesenheit des HVB nimmt 
dieser allein die repräsentative Vertretung der Kommune wahr. Diese 
repräsentative Vertretung, für die allein die Verhinderungsvertretung 
der ehrenamtlichen Stellvertreter greift, umfasst diejenigen Hand-
lungen des HVB, mit welchen die Teilnahme und Anteilnahme der 
politischen Körperschaft Kommune am gesellschaftlichen Leben 
symbolisiert werden soll.54 Die zugehörigen Aktivitäten sind weit 
gefasst, zeichnen sich allerdings dadurch aus, dass sie nicht im In-
nenbereich der Kommunalverwaltung angelegt sind, sondern typi-
scherweise einen Bezug zur Öffentlichkeit aufweisen.55 Nur für die-
se Repräsentationsaufgaben erfolgt die Vertretung des HVB – und 
zwar ausschließlich im Falle von dessen Verhinderung – durch die 
ehrenamtlichen Stellvertreter nach § 81 Abs. 2 NKomVG. Diese Re-
gelung beschränkt die ehrenamtlichen Vertreter auf diese Art der 
Vertretung,56 bestimmt aber zugleich im Sinne einer Kompetenzzu-
weisung, dass den ehrenamtlichen Stellvertretern diese Vertretungs-
befugnis auch vorrangig zusteht.57

Eine Zuständigkeit der weiteren leitenden Beamten auf Zeit schei-
det also bei der repräsentativen Vertretung der Kommune stets dann 
aus – und wäre insofern als rechtlich unzulässig zu werten -, wenn 
sie in Ausübung der Regelung des § 86 Abs. 1 Satz 1 NKomVG 
erfolgte, mit anderen Worten also als Verhinderungsvertretung des 
HVB. Die hierneben bestehende eigene Repräsentationsbefugnis der 
Zeitbeamten58bleibt davon indes unberührt.59Gleiches gilt für den 
Fall, dass die ehrenamtlichen Stellvertreter ihrerseits verhindert sind. 
Hier obliegt es sodann dem HVB als primärem Träger der Reprä-
sentationsaufgaben (vgl. § 86 Abs. 1 NKomVG) im Rahmen seiner 

54 Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 86 Rn. 3, unter Rekurs auf Blum, 
in: KVR Niedersachsen, Lsbl., Stand: 2002, § 63 NGO Rn. 2.

55 Zu charakteristischen Beispielen etwa Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), 
§ 86 Rn. 4: Grußworte, symbolische Akte wie Grundsteinlegungen, Freigabe 
von Straßen und Einrichtungen, Kranzniederlegungen, offizielle Festreden, 
Teilnahme an Empfängen anlässlich von Jubiläen oder kommunaler Partnerde-
legationen etc.

56  Ipsen (Anm. 14), Rn. 361; ders., NdsVBl. 1996, S. 97 (99).
57 Für eine ausschließliche Zuweisung an die ehrenamtlichen Stellvertreter unter 

der früheren Rechtslage vor Inkrafttreten des NKomVG Engel, in: KVR Nieder-
sachsen, Lsbl., § 58 NLO Rn. 4; für eine Ausweitung auf andere Abgeordnete 
oder sogar den allgemeinen Stellvertreter für den Verhinderungsfall auch der 
ehrenamtlichen Stellvertreter Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 86 
Rn. 6. 

58  Dazu oben III.2.b)aa).
59  Ebenso Ipsen (Anm. 14), Rn. 361.

Entscheidungsbefugnis, etwa andere Abgeordnete (z.B. den Vorsit-
zenden der Vertretung oder eines Fachausschusses) oder auch seinen 
allgemeinen Stellvertreter sowie andere Kommunalbedienstete mit 
der repräsentativen Stellvertretung zu beauftragen.60

IV. Zusammenfassung

Hinsichtlich des hier zu klärenden kommunalverfassungsrechtlichen 
Status der weiteren leitenden Beamten auf Zeit sind zusammenfas-
send die nachfolgenden Ergebnisse festzuhalten:

Den Beamten auf Zeit müssen innerhalb ihres Ressorts eigene Zu-
ständigkeiten von solchem Gewicht gewährleistet sein und bleiben, 
die als Leitungsaufgaben zu qualifizieren sind und Amt und Amts-
inhalt maßgeblich prägen. Aufgabenänderung und Aufgabenentzug 
sind hieran zu messen und wären dann als unzulässig anzusehen, 
wenn zum Geschäftsbereich nicht mindestens eine Organisations-
einheit zählt, welche die Wahrnehmung oder Steuerung einer Ge-
staltungsaufgabe der Kommune erfordert.

Im Rahmen des ihnen zugewiesenen Geschäftsbereichs ist den lei-
tenden Beamten auf Zeit ungeachtet der grundsätzlichen Weisungs-
befugnis des HVB eine eigene Ressortverantwortung zugewiesen, 
die eine korrespondierende Steuerungsverantwortung und personelle 
Ressourcenverantwortung einschließt.

Die Leitungsfunktion umfasst zudem ein eigenständiges Reprä-
sentationsrecht neben dem HVB und den ehrenamtlichen Stellver-
tretern des HVB in Angelegenheiten, die dem verantworteten Ge-
schäftsbereich zuzuordnen sind.

Soweit dem Zeitbeamten zugleich die allgemeine Stellvertretung des 
HVB übertragen ist, besteht diese nicht nur im Verhinderungsfall, 
sondern jedenfalls für den übertragenen Geschäftsbereich ständig 
neben dem HVB. Im übertragenen Geschäftsbereich sind dem Zeit-
beamten regelmäßig diejenigen Befugnisse eingeräumt, welche dem 
HVB zustehen, und von denen auf Weisung des HVB nur in engen 
Grenzen abgewichen werden darf.

Die Vertretung des HVB bei Repräsentationsangelegenheiten (§ 86 
Abs. 1 Satz 1 NKomVG) obliegt im Verhinderungsfall ausschließlich 
den ehrenamtlichen Stellvertretern nach § 81 Abs. 2 NKomVG. Das 
hierneben bestehende eigene Repräsentationsrecht der Zeitbeamten 
bleibt davon unberührt. Im Verhinderungsfalle auch der ehrenamtli-
chen Stellvertreter bleibt es dem HVB allerdings im Rahmen seiner 
Entscheidungsbefugnis vorbehalten, z.B. auch weitere leitende Be-
amte auf Zeit mit der Stellvertretung bei Repräsentationsaufgaben 
zu betrauen. 

60 Zutreffend Mielke, in: Blum/Häusler/Meyer (Anm. 2), § 86 Rn. 6.
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Der Verwaltungssprache ergeht es wie anderen Fachsprachen: sie unter-
liegt einem ständigen Wandel. Neue Fragestellungen, Gegenstände, 
Sachverhalte, Methoden, Erfahrungen und Erkenntnisse bringen neue 
Begriffe hervor oder nutzen vorhandene Begriffe. Alte Fachausdrücke ver-
schwinden. Die neuen oder mit verändertem Inhalt verwendeten Begriffe 
entstehen in Deutschland oder entstammen europarechtlichen Vorgaben. 
Sie gehen in die Gesetzgebung und in das Verwaltungshandeln ein und 
machen auch nicht vor angelsächsischen Termini halt. Das hier und in den 
folgenden Heften abgedruckte Glossar will dem Leser aktuelle und bedeut-
same neue Wortprägungen erklären.

Agentur

Ein variantenreicher Begriff, unter den sowohl private als auch staat-
liche Agenturen mit diversen Zielsetzungen und Leistungsprofilen 
subsumiert werden. Gemeinsam ist allen Agenturen, dass sie im In-
teresse von Institutionen oder Personengruppen vermittelnd tätig 
sind. Im privaten Bereich kennt man Akkreditierungs-, Bild-, Di-
gital-, Handels-, Künstler-, Literatur-, Messe-, Model-, Nachrich-
ten-, Presse-, Rating-, Schifffahrts-, Übersetzungs-, Versicherungs-, 
Werbeagenturen usw. Die Agentur- bzw. Vermittlungsleistungen er-
folgen teils in eigenem Namen für eigene Rechnung, teils in fremdem 
Namen für fremde Rechnung.
Manche private Agentur konzentriert sich auf lukrative öffentliche 
Ausschreibungen besonders von Ministerien und Oberbehörden. 
Krankenhäusern und Krankenkassen, Kommunalverwaltungen und 
Stadtwerken als Auftraggeber für Beratungsaufgaben, Forschungs-
projekte und Marketingmaßnahmen. Das Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung (BPA) schrieb beispielsweise mit einer Be-
kanntmachung Ende 2013 „die Beratung, Entwicklung, Konzeption, 
Gestaltung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen zu 
wichtigen politischen Themenbereichen im Rahmen von Informati-
onskampagnen“ aus. Bei weniger kostspieligen Budgetansätzen sind 
beschränkte und freihändige Vergaben für Agenturen interessant, 
weil nach einem vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb und nach 
einem mit hohen Anforderungen verbundenen diffizilen Auswahl-
verfahren ein Zuschlag erfahrungsgemäß einem Ritterschlag gleich 
kommt. (Welches nationale oder europaweite Vergabeverfahren vor-
geschrieben ist, richtet sich in der Regel nach Schwellenwerten.) Er-
folgreiche Agenturen werden oft zu Partnern („Stammagenturen“), 
die schon vor der offiziellen Ausschreibung über die neu zu vergeben-
den Vorhaben Bescheid wissen und sich darauf vorbereiten können. 
Wenn man sich erst einmal kennt und Vertrauen geschaffen ist, ha-
ben private Agenturen bei öffentlichen Auftraggebern gute Chancen 
für Folgeaufträge.
Unter angelsächsischem Einfluss haben agencies in wenigen Jahren 
Bedeutung in der Europäischen Union und in Deutschland erlangt. 
Sie sind im Übrigen auch zum Forschungsgegenstand von Politik-, 
Rechts-, Sozial-, Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften ge-
worden. Bekannte Beispiele in der Praxis bilden die European En-

vironment Agency, die European Space Agency (ESA), die Bundes-
agentur für Arbeit und die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (in Deutschland erfolg-
ten Umbenennungen unter Verzicht auf Begriffe wie Amt, Anstalt 
oder Behörde). Wissenschaftlich wurde die Agency-Theorie bzw. 
die Principal Agent-Theorie erarbeitet, die sich den komplexen Be-
ziehungen zwischen Auftraggeber (Prinzipal) und Auftragnehmer 
(Agent) widmet. Untersucht werden vor allem interessengeleitete 
Verhaltensweisen und unausgewogene Vertragsabschlüsse. Nament-
lich deutschsprachige Autoren assoziieren mit agencies irrigerweise 
nur Behörden und wenden die Theorieaussagen auf die Interdepen-
denzen im politisch-administrativen System an. Abgesehen davon, 
dass die Politik als Prinzipal Zielfestlegungen scheut (weil sie dar-
an gemessen werden kann), sind mit wenigen Ausnahmen (wie das 
Bundeskartellamt oder die Bundesnetzagentur) die meisten oberen 
Behörden keine Agenturen. Obere, zum Teil auch mittlere Behör-
den gehören in Deutschland zum Geschäftsbereich von (Bundes- 
oder Landes-)Ministerien und unterliegen deren Weisungen und 
Aufsicht. Dieses Organisationsprinzip zwischen vorgesetzter und 
nachgeordneter Behörde setzt sich bei Mittelbehörden fort, die die 
unteren Behörden dienst- und fachlich anweisen und beaufsichtigen.

Heimatministerium

Das bundesweit erste Heimatministerium ist im Jahr 2013 in Bay-
ern mit Sitz in Nürnberg eingerichtet worden. Es soll aus politischer 
Sicht markant das Bedürfnis der Bürger nach einer intakten Infra-
struktur und betonten Verwurzelung mit ihrer Heimat befriedigen. 
Tatsächlich haben globale Medien, Logistiksysteme, Unternehmen, 
Denk-, Lern- und Handlungsweisen bewirkt, dass die Menschen 
wieder lokale Verbundenheit schätzen. Vor allem Schülereltern und 
ältere Menschen leben gern auf Dauer am Ort ihrer Herkunft oder 
in ihrer Wahlheimat. Die Politik wendet sich dem Heimatgefühl 
zu, weil es gerade in der jetzigen Zeit wachsender Anonymität und 
Orientierungslosigkeit identitätsstiftend ist. Patriotismus (mittels 
populistischer Symbolpolitik) und einheimische Produkte („Made 
in Germany“) eignen sich immer weniger, Zugehörigkeit und Ab-
grenzung zu manifestieren. Und das Unbehagen an der Eurokratie 
(„Apparate-EU“, EU-Technokratie, EU-Skepsis) erschwert es den 
Bürgern in den Mitgliedstaaten, sich auch als Europäer zu verstehen 
und zu empfinden.
Deshalb besinnt man sich auf das städtische und ländliche Umfeld 
der Bevölkerung. Dort kann man sie abholen, wenn für ihr Dasein 
(mit Wasser, Energie und Verkehr) vorgesorgt wird, qualifizierte 
Arbeitsplätze, vielfältige Einzelhandelsgeschäfte, genügend Woh-
nungen und Grundstücke zur Verfügung stehen und Kinderbetreu-
ung, Schulen, Kultureinrichtungen, medizinische Versorgungszen-
tren, Krankenhäuser und Sozialdienste angeboten werden. Hier 
lässt sich auch am ehesten Integration erzielen, also der gegensei-
tigen Entfremdung zwischen Einheimischen und Einwanderern 
begegnen.
Ein Heimatministerium wird sich hierzulande zunächst mit nicht 
tolerierbaren Bereichen befassen. Dazu zählen schäbige und un-

Peter Eichhorn*

ABC – Glossar – XYZ

* Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn, Emeritus der Universität Mannheim, ist 
Präsident der SRH Hochschule Berlin.
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sichere Stadtviertel, Straßenkinder, Vandalismus, Leerstände, In-
dustriebrachen, kommerzialisierte Architektur, marode Straßen 
und Brücken. Im ländlichen Raum kommen sowohl mangelnde 
Breitbandversorgung als auch vehementer Verbrauch wertvollen 
Bodens zu Lasten der bäuerlichen Landwirtschaft hinzu. All dies 
ruft angesichts überforderter Kommunen seit langem den Staat 
auf den Plan. Das Innenministerium als Kommunalministerium 
und die anderen Ministerien vermochten diesen Entwicklungen 
kaum Einhalt zu gebieten. Das neue Heimatministerium steht des-
halb vor drei schwierigen Aufgaben, nämlich sich mit den Ressorts 
abzustimmen, die benötigten Budgetmittel im Staatshaushalt zu 
verankern und mit Städten und Landkreisen zu kooperieren. Will 
sagen: Streitereien werden aus dem Gerangel um Zuständigkei-
ten, finanzielle Engpässe und kommunale Selbstverwaltungsrechte 
nicht ausbleiben.
Doch das Hauptaugenmerk des Heimatministeriums dürfte weniger 
auf öffentlichen Institutionen liegen. Sein Adressatenkreis sind mehr 
Bürgerschaft, Mittelstand, Großunternehmen und Verbände. Sie gilt 
es für zivilisiertes Verhalten und gegen Gleichgültigkeit der Bewoh-
ner zu aktivieren, die sich zu großen Teilen mit Rowdytum, Betrü-
gereien, Verschmutzung, Luftverunreinigung, Lärm, Schrottimmo-
bilien, Ausgrenzung von Minderheiten usw. abgefunden haben oder 
daran selbst beteiligt sind. So gesehen ist das Heimatministerium in 
Bayern eine Art Bollwerk für den regionalen Schutz der Zivilgesell-
schaft (und verfolgt daher andere Aufgaben wie das Ministerium für 
Heimatverteidigung in Israel oder das US Department of Homeland 
and Security).

Rücklagen und Rückstellungen

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Beide ähnlich klingen-
den Worte dürfen nicht synonym verwendet werden. Als Begriffe 
des Rechnungswesens haben sie unterschiedliche, ja gegensätzliche 
Inhalte. Rücklagen zählen zum Eigenkapital, Rückstellungen zum 
Fremdkapital, zumindest bei ihrer Bildung.
Rücklagen sind Ersparnisse bzw. ein monetärer Vorrat für künftige 
Vorhaben oder drohende Verluste. Rücklagen kennt die kamera-
listische Haushaltswirtschaft, ebenso die kaufmännische Bilanz. In 
der Kameralistik stellen sie einen Teil des Vermögens der Gebiets-
körperschaft dar. Kamerale Rücklagen sind sicher, also möglichst 
risikolos anzulegen, sollen Zinserträge bringen und im Bedarfsfall 
verfügbar sein.
Die kaufmännische Bilanz unterscheidet Gewinn- und Kapitalrück-
lagen. Erstere können aus dem Jahresüberschuss abgezweigt werden. 
Letztere entstehen bei der Ausgabe von Anteilen über den Nennbe-
trag hinaus oder von Schuldverschreibungen für Wandlungs- und 
Optionsrechte zum Erwerb von Anteilen; auch Zuzahlungen der 
Gesellschafter in das Eigenkapital führen zu Kapitalrücklagen. Au-
ßer den in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn- und Kapitalrücklagen 
gibt es noch sog. stille Rücklagen bzw. stille Reserven, die bilanziell 
nicht erscheinen. Sie rühren von der Unterbewertung von Vermö-
gensgegenständen auf der Aktivseite oder von der Überbewertung 
von Schulden auf der Passivseite der Bilanz her, anders gesagt: sie sind 
die Differenz zwischen Buchwert und tatsächlichem Wert.
Rückstellungen werden im kaufmännischen Rechnungswesen (Dop-
pik) für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet – ungewiss in Bezug 
auf ihr Bestehen, ihre Höhe und Fälligkeit. Ist die Wahrscheinlich-
keit einer Verpflichtung größer als 50%, oft gegeben bei Pensionszu-
sagen, Steuerzahlungen, Gerichtsprozesskosten, Instandhaltungen 

und Altlastensanierung, dann werden entsprechende Aufwendungen 
in die Gewinn- und Verlustrechnung eingestellt und auf der Pas-
siv- bzw. Kapitalseite der Bilanz ausgewiesen. Entfällt der Grund 
für ihre Bildung, werden die Rückstellungen aufgelöst. Weichen der 
Buchwert und der tatsächlich zu bezahlende Betrag voneinander ab, 
entsteht bei Überbewertung ein außerordentlicher Ertrag, bei Unter-
bewertung ein außerordentlicher Aufwand.
Mit dieser kaufmännischen Zwecksetzung existieren in der Kame-
ralistik keine Rückstellungen. Verwandt mit ihnen sind aber die sog. 
Verpflichtungsermächtigungen. Dabei handelt es sich um eine Art 
Vorausbelastung einzelner Titel im Haushaltsplan. Durch den ge-
sonderten Ausweis von künftigen Ausgaben insbesondere für Ver-
träge über größere Bauten, Projekte und Aufträge lassen sich die vo-
raussichtlichen Verbindlichkeiten in den nächsten Haushaltsjahren 
erkennen. Man erhält einerseits Einblicke in Finanzierungserforder-
nisse, andererseits beschneiden Verpflichtungsermächtigungen den 
finanziellen Handlungsspielraum.
Die wachsenden Finanzierungslasten der Beamtenversorgung haben 
Bund und Länder bewogen, seit 1999 Rücklagen für künftige Ver-
sorgungsleistungen zu bilden. Pensionen sollen nicht nur aus lau-
fenden Steuereinnahmen, sondern in bescheidenem Umfang auch 
aus Pensionsfonds bezahlt werden. Dieser zu begrüßende Entschluss 
bröckelt aber im Zuge der Finanzkrise seit Jahren. Einzelne Länder 
zahlen erstens die Gelder nicht ein, sondern kaufen hierfür eigene 
Landesschuldverschreibungen und bestücken damit die Pensions-
fonds. Auf diese Weise wandelt man Eigenkapital in Fremdkapital 
um. Problematisch ist die Kapitalanlage, wenn für hohe Renditen 
hohe Risiken in Kauf genommen werden. (So erwarb Nordrhein-
Westfalen griechische Staatsanleihen im Wert von 220 Millionen 
Euro und muss sie wohl abschreiben.) Oder man stellt zweitens die 
Zahlungen in die Versorgungsrücklage teilweise oder ganz ein und/
oder greift drittens auf die angesparten Mittel zu bzw. überträgt sie 
in den allgemeinen Haushalt. Eine Auszehrung von Pensionsfonds 
verursacht im Übrigen auch die Niedrigzinsphase. Bei Kommunen 
sorgen seit Jahren kommunale Versorgungskassen für die Pensions-
verpflichtungen (bisher offenbar ohne größere Ausfälle).
Diskussionen über Rückstellungen im kaufmännischen Rechnungs-
wesen kreisen um deren Berechtigung, Bildung und Auflösung. Die 
Denkweise ist unternehmensbezogen. Die Effekte von Rückstellun-
gen auf öffentliche Haushalte bleiben außen vor, obwohl sie nicht 
minder bedeutungsvoll sind. Denn Rückstellungen wirken sich als 
Aufwendungen im Jahr ihrer Bildung gewinnschmälernd aus mit 
entsprechend geringeren Gewinnsteuereinnahmen. (Man kennt dies 
auch von Wertberichtigungen auf künftige Steuervorteile bzw. -an-
sprüche, indem schon aktivierte Ersparnisse – sog. latente Steuern – 
nach unten korrigiert werden.) Für die „staatspolitische Buchhaltung“ 
spielt es eine große Rolle, ob und wie und in welchem Ausmaß Rück-
stellungen gebildet werden dürfen. Bilden beispielsweise Energie-
unternehmen Rückstellungen für den nuklearen Rückbau bzw. das 
Abwracken von Atomkraftwerken und für die Entsorgung der radio-
aktiven Abfälle, erbringen die auf Jahrzehnte hinaus steuerfrei ange-
sparten Rückstellungen (in Höhe von Milliarden Euro) erhebliche 
Steuerstundungseffekte. Damit kann Energie mit geringeren Kapi-
talkosten und Gewinnsteuern produziert werden. Diese langfristige 
Ersparnis bei Finanzierung und Besteuerung erlaubt Betriebsvermö-
genswachstum und Dividendenausschüttungen im großen Stil. Der 
spätere Entsorgungsaufwand wird je nach Steuersatz und Rückstel-
lungsdauer aus der Rückstellung selbst bestritten. Der Fiskus geht leer 
aus, die Allgemeinheit zahlt die Zeche.
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Sachverhalt1

Am 14. Januar 2014 erscheint Peter Peters (40 Jahre alt) mit seiner 
Frau Petra Peters (40 Jahre alt) beim Jobcenter D im Kreis L (in 
Nordrhein-Westfalen). Sie beantragen Leistungen zum Lebensun-
terhalt, nachdem die Zahlungen des Arbeitslosengeldes nach dem 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch („Arbeitslosengeld I“) für beide Ehe-
leute nach Ablauf des Bewilligungszeitraums im Dezember einge-
stellt worden sind. Herr und Frau Peters stehen dem Arbeitsmarkt 
uneingeschränkt zur Verfügung und bemühen sich intensiv um eine 
Arbeitsstelle. Bislang waren ihre Anstrengungen aber erfolglos.
Zu ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen machen 
die Eheleute folgende Angaben:
Das Ehepaar wohnt zur Miete. Die Miete für ihre 4-Zimmer-Woh-
nung in D. beträgt einschließlich der umlagefähigen Nebenkosten 
angemessene 400,00 €. Zusätzlich fallen monatlich noch angemes-
sene Heizkosten in Höhe von 80,00 € sowie Stromkosten in Höhe 
von 40,00 € an. 
Als weitere monatliche Aufwendungen macht Herr Peters folgende 
Ausgaben geltend:

Familienhaftpflichtversicherung 5,00 €
Hausratversicherung 5,00 €
KfZ-Haftpflichtversicherung PKW 30,00 €
KfZ-Haftpflichtversicherung Motorrad 30,00 €
Gewerkschaftbeitrag VERDI 8,00 €
SPD-Parteibeitrag 10,00 €
Tageszeitung „Neue Westfälische“ 25,00 €

Um sich „über Wasser“ zu halten, hilft er drei Mal in der Woche in ei-
ner Bäckerei aus. Aus dieser Tätigkeit erzielt er jeden Monat 300,00 € 
(brutto gleich netto). Die Entfernung zur Arbeitsstelle beträgt 15km, 
für Hin- und Rückweg also insgesamt 30km. Für seinen Tischten-
nisverein ist er als Übungsleiter aktiv. Als Anerkennung für diese 
ehrenamtliche Tätigkeit erhält er vom Verein pro Monat 100,00 € 
(brutto gleich netto). 
Herr Peters benutzt einen älteren Golf zur Fahrt zur Arbeitsstelle, 
der lediglich noch einen Wert von 3.000,00 € hat. Zusätzlich zu dem 
PKW besitzt Herr Peters noch ein Motorrad der Marke Kawasaki. 
Dieses Kraftfahrzeug hat ebenfalls noch einen Wert von 3.000,00 €. 
Bei dem Fahrzeug der Ehefrau handelt es sich um einen Neuwagen 
(Opel Corsa), der erst vor fünf Monaten angeschafft worden ist. Um 

* Oberregierungsrat Dirk Weber lehrt an der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung in NRW.

** Mit Anmerkung zum Urteil des SG Dresden, Urteil v. 11.06.2013, S 49 AS 
22/12.

1 Es handelt sich um eine Nachzüglerklausur des Einstellungsjahrgangs 2012, die 
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung im Studienabschnitt S3 als 
Klausuraufgabe zu bearbeiten war. In der hier abgedruckten Form ist insbeson-
dere der Umfang der Klausur hinsichtlich vermögensrechtlicher Fragestellungen 
erweitert worden.

den Anschaffungspreis von 17.000 € aufbringen zu können, mussten 
die Eheleute bei der Opel-Bank einen Kredit von 10.000,00 € auf-
nehmen, der bisher in fünf Raten von 200,00 € getilgt wurde. Das 
Fahrzeug wurde als Sicherheit für den Kredit an die Bank übereignet. 
Bei einem Verkauf würde ein Erlös von 16.000,00 € erzielt werden. 
Die KfZ-Haftpflichtversicherung beträgt auch hier 30,00 €. 
Herr Peters hatte vor fünf Jahren einen Bausparvertrag abgeschlos-
sen, für den monatlich 100,00 € zu zahlen sind. Bei einer vorzeitigen 
Vertragsauflösung würde er einen Betrag von 4.000,00 € erhalten. 
Im Dezember des Vorjahres haben Sie mit der örtlichen Sparkasse 
einen privaten Rentenversicherungsvertrag als zusätzliche Absiche-
rung zur Altersvorsorge abgeschlossen. Nach den vertraglichen Re-
gelungen kommt eine Auszahlung nicht vor dem 65. Lebensjahr in 
Frage. In diesen Vertrag zur Altersvorsorge haben die Eheleute Peters 
ihr ursprünglich auf dem Sparbuch angelegtes Geld in Höhe von 
59.000 € eingezahlt.
Die Eheleute haben im November des Vorjahres geerbt. Sie haben 
jeweils einen Betrag von 1.000,00 €, insgesamt also 2.000,00 €, erhal-
ten, der jetzt auf einem Sparbuch liegt. 
Im Übrigen verfügen die Eheleute über einen angemessenen Haus-
rat.

Aufgabe: 

Prüfen Sie in einem Gutachten, ob und ggf. in welcher Höhe ein 
Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) im Januar 2014 in Betracht kommt. 

Bearbeitungshinweise:

1.  Eine formelle Rechtmäßigkeitsprüfung ist nicht vorzunehmen.

2.  Ansprüche gegen andere Verwaltungsträger oder gegen private 
Dritte bestehen nicht. 

3.  Auf Ansprüche auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und auf 
Ansprüche auf Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldge-
setz ist nicht einzugehen.

4.  Nach den Richtlinien des Jobcenters D sind bei einer Fünf-Tage-
Arbeitswoche 19 Arbeitstage im Monat zu berücksichtigen. Sind 
es mehr oder weniger Tage, gilt § 3 Abs. 6 Satz 2 VO zu § 82 
SGB XII analog. Das Ergebnis ist dann auf ganze Zahlen zu 
runden.

5.  Eine differenzierte Berechnung nach den in § 6 SGB II genann-
ten Trägern der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist nicht 
vorzunehmen. 

6.  Auszug aus dem Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraft-
fahrzeughalter (Pflichtversicherungsgesetz) 

Fallbearbeitungen

Dirk Weber*

Erhöhter Grundfreibetrag für Familie Peters
– Grundsicherung für Arbeitsuchende –**
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 § 1 PflVG 
  Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßi-

gem Standort im Inland ist verpflichtet, für sich, den Eigentümer 
und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der 
durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschä-
den, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden nach den 
folgenden Vorschriften abzuschließen und aufrechtzuerhalten, 
wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen (§ 1 des 
Straßenverkehrsgesetzes) verwendet wird. 

7.  Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versiche-
rungsvertragsgesetz – VVG) 

 § 168 VVG Kündigung des Versicherungsnehmers
  (1) Sind laufende Prämien zu zahlen, kann der Versicherungs-

nehmer das Versicherungsverhältnis jederzeit für den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode kündigen.

  (2) Bei einer Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risi-
ko bietet, bei dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers 
gewiss ist, steht das Kündigungsrecht dem Versicherungsnehmer 
auch dann zu, wenn die Prämie in einer einmaligen Zahlung be-
steht.

  (3) 1Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf einen für die Altersvor-
sorge bestimmten Versicherungsvertrag anzuwenden, bei dem 
der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer eine Verwertung 
vor dem Eintritt in den Ruhestand unwiderruflich ausgeschlos-
sen hat; der Wert der vom Ausschluss der Verwertbarkeit be-
troffenen Ansprüche darf die in § 12 Abs. 2 Nr. 3 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Beträge nicht überstei-
gen. 2Entsprechendes gilt, soweit die Ansprüche nach § 851c 
oder § 851d der Zivilprozessordnung nicht gepfändet werden 
dürfen.

8. Auszug aus dem Einkommenssteuergesetz (EStG)

 § 3 EStG(Gesetz)Arten der steuerfreien Einnahmen
 Steuerfrei sind,
 1.  …
 2.  ….
 26.  Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungslei-

ter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren neben-
beruflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen 
Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker 
oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter §  5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallen-
den Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger 
und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) 
bis zur Höhe von insgesamt 2.100 Euro im Jahr. (12) 2Über-
schreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tä-
tigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den neben-
beruflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c 
nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten ab-
gezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnah-
men übersteigen;

Lösung

1. Hilfeart / Anspruchsnorm

Laut Aufgabenstellung sollen Leistungen zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB II überprüft werden. Ansprüche nach dem 3. und 
4. Kapitel SGB XII kommen damit nicht in Frage.
Herr und Frau P können erwerbsfähige Leistungsberechtigte gemäß 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II sein und als solche einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld II gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II erhalten.

2. Prüfung der Anspruchsgrundlage: § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II

Die Altersvoraussetzungen nach § 7 Abs.1 Satz 1 Nr.1 SGB II ver-
langen, dass das Alter der antragstellenden Personen zwischen dem 
15. Lebensjahr und der in § 7a SGB II genannten Regelaltersgrenze 
liegt. Herr P erfüllt diese Voraussetzung: er ist 40 Jahre alt. Ebenso 
Frau P.
Die Frage der Erwerbsfähigkeit beurteilt sich nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SGB II i.V.m. § 8 Abs. 1 SGB II. § 8 Abs. 1 SGB II stellt 
u.a. darauf ab, dass derjenige erwerbsfähig ist, der unter den üb-
lichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden täglich erwerbstätig sein kann. Herr und Frau P haben 
bis Dezember und damit noch bis einen Monat vor der Antrag-
stellung Arbeitslosengeld  I bezogen. Wer Arbeitslosengeld nach 
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht, muss den Vermitt-
lungsbemühungen der Arbeitsagentur zur Verfügung stehen (vgl. 
§ 138 SGB III). Das ist wiederum nur der Fall, wenn eine versiche-
rungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende 
zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes ausgeübt werden kann und darf (vgl. 
§ 138 Abs. 5 Nr. 1 SGB III). Der Arbeitslosengeldbezieher kann 
mithin 3 Stunden pro Tag arbeiten. Darüber hinaus stehen Herr 
und Frau P laut Sachverhalt weiter dem Arbeitsmarkt uneinge-
schränkt zur Verfügung. Hinweise auf eine Krankheit oder Behin-
derung bestehen ebenfalls nicht. Es ist daher davon auszugehen, 
dass beide Personen mehr als drei Stunden pro Tag erwerbstätig 
sein können. Damit sind Herr und Frau P auch erwerbsfähig im 
Sinne des § 8 Abs. 1 SGB II. 

Die Hilfebedürftigkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II wird zu 
einem späteren Zeitpunkt noch geprüft.

Der gewöhnliche Aufenthalt muss nach §  7 Abs. 1 Satz 1 Nr.4 
SGB II in der Bundesrepublik Deutschland liegen. Herr P wohnt in 
D in L. in NRW, der Wohnort ist üblicherweise auch der Lebensmit-
telpunkt. Damit liegt der gewöhnliche Aufenthalt (vgl. § 30 Abs. 3 
Satz 2 SGB I) in Deutschland.

Herr P und Frau P unterliegen keinem Leistungsausschluss nach
• § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II (Ausländer),
• § 7 Abs. 4 SGB II (Altersrentner, stationäre Unterbringung),
• § 7 Abs. 4a SGB II (unerlaubter Aufenthalt) oder 
• § 7 Abs. 5 SGB II (Auszubildende)

Zwischenergebnis: 

Herr und Frau P gehören – vorbehaltlich der Prüfung der Hilfebe-
dürftigkeit – zum originär anspruchsberechtigten Personenkreis.
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3. Prüfung der wirtschaftlichen Voraussetzungen

3.1. Nachrangigkeit

Die systematische Nachrangigkeit (§ 5 SGB II, § 12a SGB II) muss 
laut Bearbeitungshinweisen nicht geprüft werden, da es keine An-
sprüche gegen andere Verwaltungsträger oder private Dritte gibt.
Die materielle Nachrangigkeit (§ 2 Abs.2, § 3 Abs. 3, § 9 SGB II) 
verlangt den Einsatz von Einkommen und Vermögen. Dies wird 
noch zu prüfen sein.
Herr P setzt seine Arbeitskraft bereits ein. Beide Eheleute sind auf 
der Suche nach sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Damit 
ist auch dieser Anforderung Rechnung getragen. 

3.2. Grundsätze der Hilfebedürftigkeit

Nach § 9 Abs. 1 SGB II ist nur hilfebedürftig, wer seinen Lebensun-
terhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, 
vor allem aus dem zu berücksichtigenden Einkommen und Vermö-
gen sichern kann.
Notwendig ist also ein Vergleich zwischen dem Lebensunterhalt 
(sog. Hilfebedarf ) einerseits, ausgedrückt durch die im SGB II da-
für vorgesehenen Leistungen (Bedarfe), und dem Einkommen und 
Vermögen andererseits. Nur soweit das Einkommen und/oder das 
Vermögens nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken, 
kommen SGB II-Leistungen in Frage.
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 SGB II sind bei der Frage der „Bedarfsde-
ckung“ auch das Einkommen und Vermögen des Partners der Be-
darfsgemeinschaft zu berücksichtigen. Herr und Frau P bilden eine 
Bedarfsgemeinschaft gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II und § 7 Abs. 3 
Nr. 3 buchst. a) SGB II, da Herr P erwerbsfähiger Leistungsberech-
tigter ist und Frau P die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin. 
Damit müssen Herr und Frau P ihr Einkommen und Vermögen für-
einander einsetzen (sog. Einsatzgemeinschaft).

3.3.Prüfung der Hilfebedürftigkeit/Einsatzgemeinschaft

Zunächst ist der notwendige Lebensunterhalt (Bedarf ) jeder Person 
der Bedarfsgemeinschaft zu ermitteln. Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II 
erhalten erwerbsfähige Leistungsberechtigte als Arbeitslosengeld  ll 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelbedarfe nach 
§ 20 SGB II, Mehrbedarfe nach § 21 einschließlich der angemessenen 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II).

3.3.1. Bedarfsfeststellung (notwendiger Lebensunterhalt)

3.3.1.1. Regelbedarf

Für Arbeitslosengeld II – Empfänger, ggf. auch für Sozialgeldemp-
fänger (vgl. dazu auch § 23 SGB II), bestimmt sich der Regelbedarf 
aus § 20 SGB II. Konkret ist die Höhe des in Frage kommenden 
Regelbedarfs aus § 20 Abs. 4 SGB II i.V.m. der Bekanntmachung 
über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Abs. 5 SGB II für die Zeit 
ab 01. Januar 2014 zu ermitteln2: Danach erhalten Herr und Frau P 
einen Regelbedarf in Höhe von 353,00 €.

2  Bekanntmachung über die Höhe der Regelbedarfe nach § 20 Absatz 5 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit ab 1. Januar 2014, vom 16.10.2013, BGBl. 
I 2013, S. 3857.

Der Inhalt der Regelbedarfe und damit die Antwort auf die Frage, 
was aus dem Regelbedarf monatlich zu bezahlen ist, ergibt sich aus 
§ 20 Abs. 1 SGB II sowie der auf der Grundlage der nach § 20 Abs. 5 
SGB II ergangenen Bekanntmachung und des Regelbedarfsermitt-
lungsgesetzes. § 20 Abs. 5 SGB II verweist ausdrücklich darauf, dass 
sich die Höhe der Regelbedarfe im SGB II entsprechend der Er-
mittlung der Regelbedarfe im SGB XII anpassen. Das Leistungs-
system des SGB XII und die dortigen Regelbedarfe sind insoweit 
Referenzsystem für die Regelbedarfe nach dem Zweiten Buch Sozi-
algesetzbuch. Der Regelbedarf umfasst die im Rahmen der Bedarfe 
pauschalierbaren Leistungen für den laufenden Bedarf (z. B. Haus-
haltsenergie), aber auch zur Deckung von Bedarfen, die nicht laufend, 
sondern in unregelmäßigen oder größeren Abständen anfallen. Dazu 
gehören der Bedarf an Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, 
die Bedarfe des täglichen Lebens und in vertretbarem Umfang Bezie-
hungen zur Umwelt sowie eine Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben in der Gemeinschaft (vgl. § 20 Abs. 1 SGB II).
Die Haushaltsenergie und damit die geltend gemachten Stromkos-
ten in Höhe von 40,00 € sind im Regelbedarf enthalten (vgl. § 20 
Abs. 1 SGB II; §§5, 6 RBEG).
Ebenfalls im Regelbedarf enthalten sind die persönlichen Bedürfnis-
se des täglichen Lebens. Die Kosten einer Tageszeitung und die Kos-
ten für eine SPD-Parteimitgliedschaft als Vereinsbeitrag sind daher 
aus dem Regelbedarf zu finanzieren.
Der Gewerkschaftsbeitrag kann hingegen als berufsbedingte Auf-
wendung vom Einkommen abgesetzt werden. Hier kann vertreten 
werden, dass der Betrag nur insoweit zusätzlich abzusetzen ist, wie er 
die Höhe der „Werbungskosten pauschale“ überschreitet. Wenn das 
dann nicht der Fall sein sollte, ist der Betrag Bestandteil der Wer-
bungskostenpauschale. 
Andererseits hat das Bundesverwaltungsgericht Gewerkschaftsbei-
träge als Absetzungsbetrag vom Einkommen auch bei einem Rentner 
angesetzt. Die Notwendigkeit der Mitgliedschaft in einer Gewerk-
schaft, so das BVerwG, sei nicht Voraussetzung für die Ausübung 
der nicht selbstständigen Erwerbstätigkeit. Der Beitrag sei jedoch 
gleichwohl eng mit der Ausübung der Erwerbstätigkeit verbunden. 
Also könne dieses für den Fall der Weiterzahlung dieses Beitrags 
während des Bezugs der Entgeltersatzleistung „Rente“ auch nicht 
anders bewertet werden.3 Deshalb kann ebenso gut vertreten werden, 
dass Gewerkschaftsbeiträge als berufsbedingte Aufwendungen zu-
sätzlich neben der Werbungskostenpauschale in Ansatz zu bringen 
sind4 und vom Einkommen abzusetzen ist.
Jedenfalls kann der Gewerkschaftsbeitrag nicht auf der Bedarfsseite 
berücksichtigt werden.

3.3.1.2. Bedarfe der Unterkunft und Kosten der Heizung

Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden nach §  22 Abs. 1 
Satz 1 SGB II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind. Zu den Kosten der Unterkunft gehö-
ren auch umlagefähigen Nebenkosten. Maximal können sowohl die 
Heizungskosten als auch die Unterkunftskosten in Höhe der „ange-
messenen“ Kosten übernommen werden. Soweit diese Höhe nicht 
erreicht wird, werden die Unterkunftskosten in tatsächlicher Höhe 
übernommen.

3  BVerwG, Urteil vom 04.06.1981, 5 C 46/80, BVerwGE 62, 275; BSG, Urteil 
vom 27.09.2011 , B 4 AS 180/10 R .

4  So auch: LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 25.07.2012, L 5 AS 436/10. 
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Die Bedarfe der Unterkunft und der Heizung sind nach dem Sach-
verhalt als angemessen anzusehen und werden kopfanteilig bei allen 
Personen berücksichtigt, da jede Person einen individuellen Leis-
tungsanspruch hat.
Es sind daher die Bedarfe der Unterkunft für Herrn und Frau P 
jeweils in Höhe von 200,00 € zu berücksichtigen. Die Bedarfe der 
Heizung werden für Herrn und Frau P jeweils in Höhe von 40,00 € 
berechnet. 
Zu beachten ist, dass es sich bei den Kosten der Unterkunft einerseits 
und bei den Kosten der Heizung andererseits jeweils um zwei separat 
zu sehende Bedarfspositionen handelt, deren Anerkennung getrennt 
zu ermitteln ist.

3.3.1.3. Gesamtbedarf

Herr Peters Frau Peters Insgesamt
Regelbedarf (§ 20 Abs. 4 SGB II) 353,00 € 353,00 € 706,00 €
Unterkunftskosten (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II) 200,00 € 200,00 € 400,00 €
Heizkosten (§ 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II) 40,00 € 40,00 € 80,00 €
Gesamtbedarf 593,00 € 593,00 € 1.186,00 €

3.3.2. Wirtschaftliche Voraussetzungen

3.3.2.1. Einsatz des Einkommens

Zu berücksichtigendes Einkommen
Dem ermittelten Hilfebedarf ist das Einkommen gegenüberzustellen 
(§ 9 Abs. 1 SGB II). Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind alle Ein-
nahmen in Geld oder Geldeswert als Einkommen zu berücksichti-
gen. Als Einkommen gilt nach der Zuflusstheorie das, was während 
der Bedarfszeit – hier also im Januar – zufließt. 
Die Erbschaft im November stellt demnach kein Einkommen dar, 
sondern Vermögen, da es bereits vor der Bedarfszeit bzw. vor dem 
Leistungszeitraum vorhanden war.
Im Januar fließt aber der Lohn aus der Aushilfstätigkeit in einer Bä-
ckerei in Höhe von 300,00 € zu. Auszugehen ist von den Brutto-
einnahmen (§ 2 Abs. 1 ALG II-V), wobei im vorliegenden Fall der 
Bruttobetrag dem Nettobetrag entspricht.
Im Januar fließt weiterhin als Einkommen eine Übungsleiterpau-
schale in Höhe von 100,00 € zu.
Beide Einkommen sind auch nicht nicht zu berücksichtigen (§ 11a, 
§ 1 ALG II-V). Insbesondere fällt die Übungsleiterpauschale nicht 
unter die Vorschrift des § 11a Abs. 3 SGB II, da es sich nicht um 
eine Leistung handelt, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vor-
schrift erbracht wird.
Insgesamt ist damit von einem Einkommen von 400,00 € auszugehen.

Einkommensbereinigung – Grundfreibetrag
Fraglich ist demnach, welche Absetzbeträge nach § 11b SGB II in 
Ansatz zu bringen sind.
Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, ist 
nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II an Stelle der Beträge nach § 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis Nr. 5 SGB II (z. B. private Versicherungen, 
gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen, Werbungs- und Fahrt-
kosten) ein Betrag von insgesamt 100,00 € (Grundfreibetrag bzw. Er-
werbstätigengrundfreibetrag) abzusetzen. § 11b Abs. 2 SGB II ist da-
her spezieller als § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis Nr. 5 SGB II und genießt 

Anwendungsvorrang. Innerhalb des § 11b Abs. 2 ist § 11b Abs . 2 Satz 3 
SGB II spezieller als die vorangegangenen Sätze. Gemäß § 11b Abs.2 
Satz 3 SGB II tritt an die Stelle des Grundfreibetrages von 100,00 € ein 
Betrag von 200,00 €, wenn eine leistungsberechtigte Person mindes-
tens aus einer Tätigkeit Bezüge nach § 3 Nr . 26 EStG erhält. Herr P 
bezieht eine Übungsleiterpauschale für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
im Tischtennisverein in Höhe von 100,00 €. Übungsleitertätigkeiten 
sind – ausweislich des Wortlauts – in § 3 Nr. 26 EStG privilegiert. Es 
handelt sich dabei um steuerfreie Einnahmen i. S. des § 3 Nr. 26 EStG, 
so dass auch die Voraussetzungen des § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II 
vorliegen. Damit erhält Herr P (als Anerkennung für seine Tätigkeit) 
einen Grundfreibetrag von 200,00 €. 
Durch die Wortwendung „tritt an die Stelle“ in § 11b Abs. 2 Satz 3 
SGB II wird deutlich, dass sich der erhöhte Grundfreibetrag nicht 
allein auf das Einkommen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit be-
schränkt. Er bezieht sich auf das gesamte Einkommen und somit 
auch auf das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit. Damit kann der 
– erhöhte – Grundfreibetrag nur einmal angesetzt werden. 

Weiterhin kommt es nach dem Wortlaut des Gesetzes („… min-
destens aus einer Tätigkeit …“) nur darauf an, dass „mindestens“ eine 
steuerlich begünstigende Tätigkeit ausgeübt wird und dass daraus 
Einkünfte erzielt werden. Der Wortlaut der Vorschrift differenziert 
weder nach der Höhe der steuerfreien Einnahmen noch danach, ob 
aus mehreren unterschiedlichen Tätigkeiten – z. B. unselbständige 
Tätigkeit und zusätzlich ehrenamtliche Tätigkeit – Einkommen er-
zielt wird. Maßgeblich ist insoweit nur, dass aus „mindestens“ einer 
steuerlich begünstigten Tätigkeit Einkommen erzielt wird. Da der 
Freibetrag sämtliche Einnahmen erfasst, handelt es sich um einen 
„gemeinsamen Freibetrag“ sämtlicher Einnahmen.

Im konkreten Fall bedeutet dies: bei Ausübung einer Erwerbstätig-
keit und bei der zusätzlichen Wahrnehmung einer steuerbegünsti-
genden Tätigkeit wird ein Grundfreibetrag von 200,00 € gewährt, 
und zwar unabhängig von der Höhe der steuerfreien Einnahmen.
Dies gilt nach dem Wortlaut auch dann, wenn die Einkünfte aus 
der steuerbegünstigten Tätigkeit unterhalb des Betrages von 200,00 € 
oder sogar unterhalb des Betrages von 100,00 € liegen. Der Wortlaut 
verlangt nur, dass mindestens aus einer steuerprivilegierten Tätigkeit 
Einnahmen erzielt werden. Die Höhe der Einnahmen lässt der Ge-
setzgeber offen.5 
Das SG Dresden6 schränkt diese Sichtweise allerdings für steuerpri-
vilegiertes Einkommen im Sinne des § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II bis 
zu einer Höhe von 100,00 € ein, weil dadurch das Erwerbseinkom-
men dieser ehrenamtlich Tätigen zusätzlich privilegiert würde und 
dies eine Ungleichbehandlung (Art. 3 GG) mit anderen Erwerbstä-
tigen darstellen würde, die nicht einer steuerprivilegierten Tätigkeit 

5  Eine andere Auffassung vertritt offensichtlich die Bundesregierung. Vgl. dazu 
BT-Drs. 17/5268, S. 27-29 mit Beispielen auf Seite 29. Diese vertritt die Auf-
fassung, dass bei einer steuerprivilegierten Einnahme im Sinne des § 11b Abs. 2 
Satz 3 SGB II von weniger als 100,00 € pro Monat maximal auch nur 100,00 € als 
„Basis“-Grundfreibetrag abgesetzt werden können, und zwar auch dann, wenn 
zusätzlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit zur Verfügung steht. Diese Auf-
fassung erscheint dem Verfasser nach dem Gesetzeswortlaut nicht plausibel. Bei 
einem Gesamteinkommen (steuerprivilegiertes Einkommen plus Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit) von mehr als 200,00 € muss (mindestens) nach dem Wort-
laut der erhöhte Grundfreibetrag gewährt werden, unabhängig von der Höhe der 
steuerprivilegierten Einnahme. Siehe aber Textausführungen zum Urteil des SG 
Dresden. 

6  SG Dresden, Urteil vom 11.06.2013, S 49 AS 22/12, juris.
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nachgingen. Würde bspw. bei einer Vergütung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Höhe von 10,00 € vom Gesamteinkommen ein Freibe-
trag von 200,00 € abzusetzen sein, würde diese Absetzung in Höhe 
von 190,00 € nicht vom Einkommen aus dem Ehrenamt, sondern 
vom Erwerbseinkommen stattfinden. 
Nach Auffassung des SG Dresden gilt also folgendes: Unterschrei-
tet das Einkommen aus der ehrenamtlichen Tätigkeit den erhöh-
ten Grundfreibetrag nach § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II in Höhe von 
200,00 €, ist dieser nur bis zur Höhe der Summe aus dem Grundfrei-
betrag nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II in Höhe von 100,00 € und 
dem Einkommen aus ehrenamtlicher Tätigkeit, maximal in voller 
Höhe, abzusetzen. Anders ausgedrückt kann der erhöhte Grundfrei-

betrag nach § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II nur in Höhe des tatsächlich 
erzielten Einkommens aus steuerfreier Tätigkeit abgesetzt werden, 
sofern der Betrag von 200,00 € nicht erreicht wird. Danach gilt die 
Faustregel, dass Einkommen aus steuerprivilegierter Tätigkeit bis zu 
100,00 € nur in tatsächlicher Höhe abzusetzen ist und der Grundfrei-
betrag nach § 11b Abs. 2 Satz 1 SGB II addiert werden muss.

Beispiel: 
Einkommen aus ehrenamtlicher Tätigkeit in Höhe von 40,00 € 
und Einkommen aus Erwerbstätigkeit in Höhe von 400,00 € er-
gibt einen erhöhten Grundfreibetrag in Höhe von 140,00 €.

Anmerkung zur Rechtsprechung des

SG Dresden, Urteil vom 11.06.2013, S 49 AS 22/12:

Das SG Dresden argumentiert mit der Ungleichbehandlung von Erwerbseinkommen und sieht hierin einen Verstoß gegen Art. 3 GG. 
Deshalb müsse der Anwendungsbereich von § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II eingeschränkt werden. Sinn und Zweck der Vorschrift sei es 
nicht, Erwerbseinkommen von der Bedarfsanrechnung auszunehmen, nur weil „irgendeine“ steuerprivilegierte Tätigkeit ausgeübt wird. 
Die Freistellung von Erwerbseinkommen profitiert also in unzulässigem Maße von der Ausübung der „ehrenamtlichen“ steuerprivile-
gierten Tätigkeit. Das Sozialgericht argumentiert weiter damit, dass im Steuerrecht ebenfalls nur die steuerprivilegierten Einnahmen 
unberücksichtigt gelassen würden, aber nicht die Einnahmen aus Erwerbstätigkeit. 

Dem Sozialgericht ist insoweit zuzustimmen, dass die Anwendung von § 11b Abs. 2 Satz 3 SGB II zu Besserstellungen führt. In der Tat 
wird der ehrenamtlich Tätige bis zu einem Betrag von 100,00 € (genauer: 99,99 €) – im Vergleich zum ausschließlich Erwerbstätigen – 
besser gestellt, wenn er für nur einen Euro einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht. Diese Rechtslage provoziert darüber hinaus einen 
Missbrauch der Vorschrift. 

Die hier vorgenommene verfassungskonforme Auslegung in Form der teleologischen Reduktion ist dennoch mit Skepsis zu begegnen. 
Die Möglichkeit der verfassungskonformen Auslegung endet grundsätzlich dort, wo der eindeutige Wortlaut keinen Interpretations-
spielraum mehr eröffnet. Der Wortlaut setzt hier der Auslegung eine Grenze. Wie oben dargelegt, sind die Wörter „an Stelle“ des Grund-
freibetrages nach § 11b Abs. 1 Satz 1 SGB II und „mindestens“ aus einer steuerprivilegierten Tätigkeit eindeutig. Es genügt demnach eine 
Einnahme aus steuerbegünstigter Tätigkeit, ohne dass es auf die Höhe dieser Einnahme ankommt, so dass der erhöhte Grundfreibetrag 
an die Stelle des „normalen“ Grundfreibetrages tritt. Eine erweiternde Auslegung, die mit dem Wortlaut noch in Einklang gebracht 
werden kann, erschließt sich dem Verfasser nicht. Im Gegenteil: die neue Auslegung führt gerade zu einem Ergebnis, dass nicht mehr von 
der grundsätzlich eindeutigen gesetzlichen Regelung gedeckt ist. Nach dem Urteil des SG Dresden sollen für alle ehrenamtlich Tätigen 
mit einem Einkommen unter 100,00 € zwei Freibeträge gewährt werden und diese im Ergebnis addiert werden. Wie oben dargelegt, gibt 
es allerdings in Anwendung des § 11b SGB II nur einen zu gewährenden Grundfreibetrag.

Hinsichtlich des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist festzustellen, dass der Gesetzgeber nicht verpflichtet ist, jede wesentliche Abwei-
chung im Einzelfall zu regeln. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist Art. 3 Abs. 1 GG vor allem dann verletzt, 
wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden 
Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie eine ungleiche Behandlung rechtfertigen7. Eine 
Verletzung des Art. 3 Abs 1 GG liegt erst dann vor, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonstwie 
sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt, wenn die gesetzliche Re-
gelung also als willkürlich bezeichnet werden muss. 

Hinsichtlich eines sachlichen Grundes ist auf den Sinn und Zweck der Vorschrift einzugehen. Unzweifelhaft dürfte sein, dass ehren-
amtlich Tätige mit steuerrechtlicher Privilegierung auch im SGB II hinsichtlich ihrer Einkommensanrechnung profitieren sollten. 
Ein gesellschaftlich gewünschtes Verhalten sollte daher gefördert werden. Regelmäßig wird bei ehrenamtlich Tätigen ein Einkommen 
erzielt, dass unterhalb der „normalen“ Verdienstmöglichkeiten liegt. Insofern handelt es sich auch nur um Anerkennungsbeträge für 

7 BVerfGE 55, 72, 88 = BVerfG, Beschluss vom 07.101980 , 1 BvL 50/79, 1 BvL 89/79, 1 BvR 240/79; .BVerfGE 84, 133, 157 = BVerfG, Urteil vom 28.01.1992, 1 BvR 
1025/82, 1 BvL 16/83, 1 BvL 10/91; BVerfGE 87, 1, 36 = BVerfG, Urteil vom 07.07.1992, 1 BvL 51/86, 1 BvL 50/87, 1 BvR 873/90, 1 BvR 761/91; BVerfGE 95, 39, 45 = 
BVerfG, Beschluss vom 08.10.1996, 1 BvL 15/91.
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die geleistete „ehrenamtliche“ Arbeit. Der wirkliche Wert der Arbeit steht im Vergleich zur monetären Entlohnung in keinem ange-
messenen Verhältnis. Wenn also ein erhöhter Grundfreibetrag gewährt wird, dann erkennt der Gesetzgeber in pauschalierter Form 
den „wirklichen“ Wert der Arbeit auch dann an, wenn die tatsächliche Summe des Einkommens unterhalb des Freibetrages liegt.8 Vor 
diesem Hintergrund könnte ein sachlicher Grund für die vom SG Dresden festgestellte ungerechtfertigte Ungleichbehandlung liegen.

Nach Auffassung des Verfassers hat die Ungleichbehandlung auch nur vergleichsweise geringes Gewicht. Nicht jeder Leistungsberech-
tigte ist ehrenamtlich tätig und erzielt hieraus auch noch Einkommen. Soweit dies erfolgt, kann dies ein vom Gesetzgeber gewünschtes 
und gewolltes Ergebnis einer gewollten Förderung sein. Die Ungleichbehandlung sinkt zudem mit steigendem steuerprivilegiertem 
monatlichen Einkommen. Betragsmäßig bewegt sich die Ungleichbehandlung zwischen 0,01 € und 99,99 €. Darüber hinaus kann 
gerade das Ziel in der Vorschrift des § 11b Abs. 2 S. 3 SGB II darin liegen, ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern und zu unterstützen. Vor 
dem beschriebenen Hintergrund kann die Regelung nicht als willkürlich interpretiert werden.

Demgegenüber kann allerdings eingewandt werden, dass es – ausschließliche – Aufgabe des Steuergesetzgebers ist, ehrenamtliche Tä-
tigkeit zu unterstützen. Kritisch kann deshalb angemerkt werden, dass der Gesetzgeber über das Ziel hinausschießt, wenn eine steuerfi-
nanzierte bedürftigkeitsabhängige Leistung dazu dienen soll, ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern. 

Es ist allerdings Aufgabe des Gesetzgebers (und nicht der Gerichte), eine ggf. nicht gewollte Rechtslage zu korrigieren. Die Ungleich-
behandlung ist vorliegend nach Auffassung des Verfassers nicht derart ausgeprägt, dass die Gerichte hier im Rahmen einer – nach 
obiger Meinung nicht möglichen – verfassungskonformen Auslegung korrigierend eingreifen müssen. Ggf. kann von einer Besser- oder 
Schlechterstellung, aber nicht zwingend von einer gravierenden Ungleichbehandlung gesprochen werden. 

Insgesamt erscheint die einengende Auslegung der Vorschrift über den klaren Wortlaut der Norm hinaus nur als grenzwertig vertretbar. 
Der Verfasser ist der Meinung, dass hier Richter und Gesetzgeber ihre Plätze vertauscht haben, da das Verständnis des Normtextes auf 
eine Korrektur des vom Gesetzgeber geschaffenen Worttextes hinausläuft. Weitere gerichtliche Entscheidungen sind daher abzuwarten.

Im vorliegenden Fall kann allerdings der erhöhte Grundfreibetrag in 
Höhe von 200,00 € gewährt werden, da das steuerprivilegierte Ein-
kommen den Grenzwert von 100,00 € nicht unterschreitet.  
Weiterhin tritt an die Stelle des in § 11b Abs. 2 Satz 2 SGB II genann-
ten Betrages von 400,00 € ein Betrag von 200,00 € (vgl. § 11b Abs. 2 
Satz 3 SGB II). Das bedeutet, dass es dem erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten möglich ist, bei einem Gesamteinkommen von mehr als 
monatlich 200,00 € höhere Aufwendungen als die pauschal von der 
Berücksichtigung als Einkommen freigestellten 200,00 € nachzu-
weisen. Erfolgt ein solcher Nachweis, sind die höheren geltend ge-
machten Aufwendungen einkommensmindernd zu berücksichtigen. 
Notwendig ist also eine Vergleichsberechnung, die wie folgt aussieht:

Aufwand Betrag Rechtsnorm
KfZ-Haftpflichtversicherung PKW 30,00 € § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II
KfZ-Haftpflichtversicherung Motorrad 30,00 € § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II
Versicherungspauschale 30,00 € § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II;

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 ALG II-V
Werbungskostenpauschale 15,33 € § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II;

§ 6 Abs. 1 Nr. 3a ALG II-V
Fahrtkosten
11 Tage x 0,20 € x 15 km
11 Tage = 3/5 von 19

33,00 € § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB II;
§ 6 Abs. 1 Nr. 3b ALG II-V; § 3 Abs. 6 
S. 2 VO zu § 82 SGB XII analog

138,33 €

Die KfZ-Haftpflichtversicherung ist eine nach § 1 PflVG gesetzlich 
vorgeschriebene Versicherung für den Halter des Kraftfahrzeugs und 
ist insoweit in Höhe der geltend gemachten Aufwendungen einkom-
mensmindernd anzusetzen. 

8  Vgl. zum Zweck der Vorschrift auch Fahlbusch, BeckOK, § 11b SGB II, Rn. 28 
(Stand: 01.03.2013).

Allerdings setzt die Absetzbarkeit voraus, dass das KfZ als solches 
leistungsrechtlich privilegiert ist, der Leistungsberechtigte also ein 
KfZ besitzen darf9. Gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 2 SGB II ist nur „ein“ KfZ 
für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person 
geschützt. Der Ansatz von zwei KfZ-Haftpflichtversicherungen ist 
daher problematisch, da vermögensrechtlich nur ein KfZ-geschützt 
ist (siehe Ausführungen zum Vermögen). 
Ein Vermögensschutz des zweiten KfZ ist möglicherweise durch den 
Vermögensfreibetrag nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II zu erzielen. Wenn 
dies der Fall sein sollte, kann vertreten werden, dass die zweite KfZ-
Haftpflichtversicherung einkommensmindernd anerkannt wird. 
Eine andere Auffassung ist aber vertretbar, da ein notwendiger sozi-
alleistungsrechtlicher Zweck für ein zweites KfZ nicht besteht. Der 
Ansatz der KfZ-Haftpflichtversicherung führt zu einer Einkom-
mensminderung und damit letztlich zu einer Leistungserhöhung. 
Im Ergebnis wird damit ein Lebensstandard oberhalb des sozialleis-
tungsrechtlichen Niveaus gesichert. Damit spricht vieles gegen eine 
Anerkennung als absetzbarer Aufwand vom Einkommen. 
Eine weitere Frage stellt sich hinsichtlich der Anerkennung der Auf-
wendungen der Kfz-Haftpflichtversicherung der Ehefrau für ihren 
Opel-Corsa. Dies ist ein Problem, weil die Ehefrau über kein Ein-
kommen verfügt, bei der dieser Aufwand einkommensmindernd be-
rücksichtigt werden kann.
Es kann argumentiert werden, dass die KfZ-Haftpflichtversicherung 
der Ehefrau vom Einkommen des Ehemannes abgesetzt wird. Zwar 
hat die Absetzung grundsätzlich bei der Person zu erfolgen, die Ver-
sicherungsnehmer ist. Erzielt sie kein Einkommen, so kann aber 
auch der Abzug bei einer anderen Person der Bedarfsgemeinschaft 

9 Vgl. Ausführungen des BSG, Urteil vom 18.03.2008, B 8/9b SO 11/06 R, 
BSGE 100, 139 = FEVS 60, 103, Rn. 22, zu einer vergleichbaren Rechtslage 
nach dem SGB XII. 
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erfolgen10. Für ein solches Vorgehen spricht, dass bei einer Bedarfs-
gemeinschaft bzw. Einsatzgemeinschaft die Partner gegenseitig ihr 
Einkommen und Vermögen füreinander einzusetzen haben (gegen-
seitige Einstandspflicht) und daher ein wirtschaftlicher Ausgleich 
ohnehin stattzufinden hat. Eine Verlagerung von Kosten kann daher 
sachgerecht sein, wenn der andere Partner kein Einkommen hat. 
Dagegen spricht allerdings die Rechtslage, nach der Aufwendun-
gen für eine Kfz-Haftpflichtversicherung nicht auf der Bedarfssei-
te, sondern lediglich als Abzugsposten vom zu berücksichtigenden 
Einkommen anzusetzen sind. Das heißt, dass Leistungsberechtigte, 
die über kein anzurechnendes Einkommen verfügen, diese Aufwen-
dungen auch nicht bedarfserhöhend erstattet bekommen können.11 
Eine Anerkennung würde mittelbar zu einer Bedarfserhöhung beim 
Ehemann führen, obwohl dies nach den dortigen Vorschriften (nur 
Absetzbarkeit von dessen Einkommen) nicht möglich ist.
Ferner spricht gegen eine Berücksichtigung des Aufwands beim 
Partner, dass jede Person einen individuellen Leistungsanspruch hat 
und deshalb nur die individuellen Aufwendungen der jeweils ein-
kommensbeziehenden Person berücksichtigt werden können. § 11b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II sieht daher nur eine Absetzbarkeit vor, 
wenn die Versicherungsbeiträge gesetzlich vorgeschrieben sind. Ge-
setzlich vorgeschrieben ist die KfZ-Haftpflichtversicherung nach § 1 
PflVG nur für den KfZ-Halter selbst. 
Aber selbst bei Ansatz aller drei Kfz-Haftpflicht-Versicherungsauf-
wendungen wird der Grundfreibetrag von 200,00 € nicht überschrit-
ten. Damit bleibt es dabei, dass 200,00 € als Pauschalbetrag vom Ein-
kommen abgesetzt werden können.

Einkommensbereinigung – Erwerbstätigenfreibetrag
Gemäß § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 i. V. m. § 11b Abs.3 S.1 Nr. 1 SGB II 
wird für erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die erwerbstätig sind, 
ferner ein Erwerbstätigenfreibetrag von 20% der Differenz zwischen 
dem Bruttoeinkommen aus Erwerbstätigkeit und einem Betrag von 
100,00 € anerkannt und vom Einkommen abgesetzt. Zugrunde zu 
legen ist das Bruttoeinkommen aus sämtlichen Erwerbstätigkeiten, 
hier also aus der Übungsleitertätigkeit und der Aushilfstätigkeit. Das 
Gesamtbruttoeinkommen beträgt 400,00 €. Der Erwerbstätigenfrei-
betrag beträgt also 300,00 € multipliziert mit 20% gleich 60,00 €.12 
Das SG Dresden13 (s.o.) verlangt in diesem Zusammenhang, dass – 
entgegen dem Wortlaut – nur ein Freibetrag gewährt wird, der ober-
halb des erhöhten Grundfreibetrages liegt. Soweit sich der Erwerbs-
tätigenfreibetrages ab einen Betrag von 100,00 € errechnet, wird der 
Freibetrag für Einkommensbestandteile gewährt, die bereits als Frei-
betrag von der Anrechnung auf den Bedarf freigelassen worden sind. 
Daher kommt es zu einer Doppelberücksichtigung von Freibeträgen. 
Dies wäre mit dem Charakter von Freibeträgen nicht mehr vereinbar. 
Im vorliegenden Fall würde die Anwendung dieser Rechtsprechung 

10  Geiger in LPK-SGB II, Rn. 5 zu § 11b SGB II, allerdings ohne nähere Begrün-
dung.

11  Vgl. BSG, Urteil vom 23.11.2006, B 11b AS 3/06 R.
12  Nach Auffassung der Bundesregierung (BT-Drs. 17/5268, S. 27-29) wird der 

Erwerbstätigenfreibetrag in Anwendung des § 11b Abs. 3 SGB II durch die 
Addition der steuerfreien Einnahmen und dem Bruttoeinkommen aus Erwerbs-
tätigkeit ermittelt. Werden also nebeneinander eine Tätigkeit als Übungsleiter 
und eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, bleiben von der Aufwandsentschädigung 
200,00 EUR monatlich anrechnungsfrei, sofern nicht höhere Aufwendungen 
nachgewiesen werden. Hinzukommt der Freibetrag nach § 11b Abs. 3 SGB II, 
der sich ab einem Betrag von 100,00 € bis zum Gesamtbruttobetrag (=Summe aus 
Einkommen steuerprivilegierter Tätigkeit und Erwerbstätigkeit) errechnet.

13  SG Dresden, Urteil vom 11.06.2013, S 49 AS 22/12, juris.

bedeuten, dass der Freibetrag von 20% aus der Differenz von 400,00 € 
und 200,00 € zu ermitteln ist (und somit 40,00 € beträgt).
Weitere Absetzungsbeträge vom Bruttoeinkommen bestehen nicht, 
so dass aus den laufenden Einnahmen ein Erwerbseinkommen von 
140,00 € zu berücksichtigen ist: 

Herr P
Bruttoeinkommen 400,00 €
Grundfreibetrag – 200,00 €
Erwerbstätigenfreibetrag – 60,00 €
anrechenbares Einkommen 140,00 €

3.3.2.2. Einsatz des Vermögens
Dem ermittelten Hilfebedarf ist das Vermögen gegenüberzustellen 
(§ 9 Abs. 1 SGB II). Nach § 12 Abs. 1 SGB II sind alle verwertbaren 
Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Als Vermögen gilt nach 
der Zuflusstheorie das, was bereits vor der Antragstellung bzw. dem 
Leistungszeitraum (vgl. § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II) – hier also Januar 
– vorhanden war. 
Das Vermögen muss ferner verwertbar sein. Verwertbar ist der Teil 
des Vermögens, der im Bewilligungszeitraum von regelmäßig sechs 
Monaten (vgl. § 41 Abs. 1 Satz 4 SGB II) durch Verbrauch, Übertra-
gung, Beleihung, Vermietung oder Verpachtung wirtschaftlich nutz-
bar gemacht werden kann.

PKW und Motorrad von Herrn H
Herr P hat einen PKW im Wert von 3.000,00 € und ein Motorrad 
im Wert von 3.000,00 €. Beide KfZ stellen verwertbares Vermögen 
dar, da die beiden Vermögensgegenstände jederzeit verkauft werden 
können. 
Es handelt sich jeweils wertmäßig um angemessenes Vermögen i. 
S.  des § 12 Abs. 3 Nr. 2 SGB II. Ein Kraftfahrzeug ist – in Ab-
hängigkeit des Einzelfalls – angemessen bis zu einem Wert von ca. 
7.500,00 €14. Jedoch ist nach dieser Vorschrift nur ein angemessenes 
KfZ je erwerbsfähigen Leistungsberechtigten geschützt. Somit ist 
das Motorrad oder der PKW als Vermögen zu berücksichtigen. Es 
spielt insofern angesichts des klaren Wortlauts keine Rolle, dass der 
Gesamtwert beider KfZ sich vermögensrechtlich unterhalb des Be-
trages eines einzelnen geschützten KfZ bewegt. Neben dem Wortlaut 
spricht hierfür auch, dass im Falle der Anerkennung mehrerer KfZ 
dies ebenfalls Folgekosten (s. o.) auslöst. Ein „Schutz“ ist auch nicht 
über die Ehefrau als erwerbsfähige Leistungsberechtigte zu erzielen, 
da die Ehefrau einen eigenen PKW besitzt und daher die Vermö-
gensschutzregelung in Anspruch nimmt. 
Ggf. muss jedoch das nicht privilegierte Motorrad oder – alternativ 
– der nicht privilegierte PKW nicht verwertet werden, sofern Vermö-
gensgegenstände über den nicht zweckgebundenen Vermögensfrei-
betrag (vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II) geschützt sind. Dies wird die 
weitere Prüfung zeigen.

PKW von Frau P
Der aktuelle Wert des Opels von Frau P beträgt 16.000,00 €. Dieser 
Betrag stellt den aktuellen Verkehrswert dar, von dem bei der Fra-
ge zur Berücksichtigung etwaigen Vermögens gemäß § 12 Abs. 4 
SGB II, § 8 ALG II-V auszugehen ist. 
Das Auto ist als Vermögensgegenstand nur dann verwertbar, wenn 
die Opel-Bank einem Verkauf zustimmt. Nur dann ist das Auto wirt-

14  Vgl. BSG, Urteil vom 06.09.2007, B 14/7b AS 66/06.
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schaftlich zur Bedarfsdeckung nutzbar. Vorbehaltlich dieser Zustim-
mung15 ist zu prüfen, ob das Fahrzeug geschützt ist.
Das KfZ ist möglicherweise nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 SGB II nicht zu 
berücksichtigen. Danach ist ein angemessenes KfZ für jeden in der 
BG erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht zu berücksichtigen. 
Frau P ist – vorbehaltlich ihrer Hilfebedürftigkeit – erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte. Ein Kraftfahrzeug ist angemessen bis zu ei-
nem Wert von 7.500,00 € (s. o.). Besonderheiten des Einzelfalles, 
die diese auf der Basis der Kraftfahrzeughilfeverordnung entwickelte 
Wertgrenze verändern könnten, sind dem Sachverhalt nicht zu ent-
nehmen. Prinzipiell beträgt der aktuelle Verkaufswert 16.000,00 €. 
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das KfZ für Frau P ledig-
lich zu einem Erlös von 7 .000,00 € führt (16.000,00 € Verkaufserlös 
minus 9.000,00  € noch vorhandene Schulden bei der Opel-Bank 
gleich 7.000,00 € zu erzielendes Vermögen). Der Darlehensbetrag 
stellt – rechtlich gesehen – weder Einkommen noch Vermögen dar 
und bleibt daher für die Frage der Hilfebedürftigkeit unberücksich-
tigt. 9.000,00 € Darlehen stellen jedenfalls nicht verwertbares Ver-
mögen dar16. Somit bestimmt sich der Verkehrswert nach Abzug der 
Kredit verbindlichkeit.17. Der so für Frau P ermittelte Verkehrswert 
bedeutet, dass der Opel als geschütztes Vermögen zu betrachten ist.
Sofern unangemessenes Vermögen angenommen wird, kann der den 
angemessenen Wert übersteigende Betrag unberücksichtigt bleiben, 
wenn der Vermögensfreibetrag nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II ge-
mindert wird. Denn der Vermögensfreibetrag nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 
SGB II ist nicht zweckgebunden.

Lebensversicherung von Herrn P
Auch die Lebensversicherung von Herrn P stellt verwertbares Ver-
mögen dar, weil eine vorzeitige Vertragsauflösung möglich ist und 
aus der Auflösung ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € erwirtschaftet 
werden könnte. Es ist von diesem Vermögensbetrag auszugehen, weil 
dieser den aktuellen Verkehrswert darstellt und Vermögen nach sei-
nem Verkehrswert zu berücksichtigen ist (§ 12 Abs. 4 S.1 SGB II).

Als Vermögen ist dieser Betrag dann nicht zu berücksichtigen, wenn die 
Verwertung gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 6 SGB II offensichtlich unwirtschaft-
lich ist. Die Verwertung von Sachen und Rechten ist nicht offensichtlich 
unwirtschaftlich, wenn im Ergebnis unter Berücksichtigung der Verwer-
tungskosten der Verkehrswert nur geringfügig, d. h. bis zu 10% unter dem 
Substanzwert (Summe der eingezahlten Beträge) liegt18. Zukünftige 
Gewinnaussichten können nicht berücksichtigt werden. Umgekehrt ist 
bei einem „Verlust“ von mehr als 10% zu überlegen, ob die Verwertung 
von Vermögen dann ein deutliches Missverhältnis zum wirklichen Wert 
des zu verwertenden Vermögens darstellt. Abzustellen ist auf das ökono-
mische Kalkül eines rational handelnden Marktteilnehmers.19

Herr P hat in den letzten 5 Jahren 6.000,00 € eingezahlt. Die Auf-
lösung des Bausparvertrages würde ein Vermögen in Höhe von 
4.000,00 € erzielen. Er kann damit einen Verkehrswert von 66,67% 

15  Diese Wendung stellt eine hilfsgutachterliche Prüfung dar.
16  Sofern dies nicht erkannt wird, muss jedenfalls festgestellt werden, dass ein Dar-

lehensbetrag von 9.000,00 € jedenfalls nicht verwertbares Vermögen darstellt 
und deshalb unberücksichtigt bleiben muss.

17  Vgl. LSG Magdeburg, Urteil vom 06.10.2009, L 6 AS 515/09 B ER; OVG 
Münster, Urteil vom 09.08.1996 ; 8 A 3429/94. Zutreffend stellt die Bundes-
agentur für Arbeit bei der Wertermittlung auf die Differenz von möglichem 
Verkaufserlös und noch bestehenden Kreditverbindlichkeiten ab (Hinweise der 
BA Rn 12.24), vgl. Mecke, in Eicher, Komm. zum SGB II, § 12, Rn. 85.

18  DH-BA 12.37.
19  Vgl. Radüge in jurisPK-SGB II, Rn. 152 zu § 12 SGB II, m.w.N.

unterhalb des Substanzwertes erzielen. Die Verwertung ist damit un-
wirtschaftlich. Dieses Vermögen ist daher zur Zeit nicht zu berück-
sichtigen (sog. temporär geschütztes Vermögen). 

Privater Rentenversicherungsbetrag
Das angelegte Sparguthaben in Form eines Rentenversicherungsver-
trages stellt ebenfalls Vermögen dar. Verwertbar ist dieses Vermögen 
aber nur, wenn es wirtschaftlich nutzbar gemacht werden kann, in-
dem der Vertrag mit dem Versicherungsanbieter aufgelöst wird. Dies 
ist anhand der Regelung des § 168 Abs. 3 Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) zu prüfen. Danach ist eine Kündigung eines Vertrages 
nicht möglich, wenn zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer 
eine Verwertung vor dem Eintritt in den Ruhestand unwiderruflich 
ausgeschlossen wurde und der Wert der vom Ausschluss der Ver-
wertbarkeit betroffenen Ansprüche die in § 12 Abs. 2 Nr. 3 SGB II 
bestimmten Beträge nicht übersteigt. 
Eine Auflösung der privaten Rentenversicherung ist hier nicht vor 
Eintritt in den Ruhestand möglich, da die Versicherung bis zum 
65. Lebensjahr nicht aufgelöst werden kann. Lt. Sachverhalt ist auch 
eine Kündigung nicht möglich. 
Ferner darf der in § 12 Abs. 2 Nr. 3 SGB II genannte Betrag nicht 
erreicht werden. Danach sind geldwerte Ansprüche, die der Alters-
vorsorge dienen mit einem Wert von 750,00 € je vollendetem Le-
bensjahr der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person und deren 
Partner vom Vermögen abzusetzen. Herr und Frau P sind Partner 
und können daher zusammen betrachtet werden. Zusammen haben 
Sie 80 Lebensjahre vollendet, so dass sich der maßgebliche Wert auf 
80 Jahre mal 750,00 € gleich 60.000,00 € beläuft. 
Damit kann der private Versicherungsvertrag nicht gekündigt wer-
den und steht einer Verwertbarkeit nicht zur Verfügung. Im Übrigen 
wäre – selbst bei Annahme einer Verwertbarkeit – § 12 Abs. 2 Nr. 3 
SGB II einschlägig, so dass das Vermögen geschützt ist.
Die hier vorgenommene unwiderrufliche Zweckbindung des Ver-
mögens zur Altersvorsorge kurz vor dem Bewilligungsbeginn ist le-
gitim.20

Sparguthaben in Höhe von zwei mal 1.000,00 € aus Erbschaft
Erbschaften in Form von Barvermögen während des Bewilligungs-
zeitraums stellen einen Zufluss in Geld dar und sind damit als Ein-
kommen zu behandeln. 
Hier ist die Erbschaft aber vor dem Bewilligungsbeginn erfolgt, so 
dass es sich um Vermögen handelt. Dieses Vermögen ist auch ver-
wertbar, da es jederzeit vom Sparbuch abgehoben und zur Beseiti-
gung der Hilfebedürftigkeit eingesetzt werden kann. 
Der Betrag ist möglicherweise aber gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
SGB  II geschützt. Danach sind vom Vermögen abzusetzen ein 
Grundfreibetrag in Höhe von 150,00 € je vollendetem Lebensjahr 
für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende volljährige Person und 
deren Partner. Nach dieser Vorschrift werden Herr und Frau P erneut 
gemeinsam betrachtet, so dass sich der gemeinsame Vermögensfrei-
betrag auf 12.000,00 € beläuft. 

20  Vgl. Geiger in LPK-SGB II, Rn 26 zu § 12 SGB II, m.w.N; Vgl. BT-Drs. 17/507, 
S. 18, 19, wonach eine Umwandlung kein sozialwidriges Verhalten darstellt 
und damit vom Gesetzgeber als zulässig gesehen wird. Allerdings ist ein nach-
träglicher Verwertungsausschluss während der Zeit des Leistungsbezugs mit 
Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Antragstellung nicht zulässig und ist da-
mit leistungsrechtlich nur für die Zukunft beachtlich (Mecke, in Eicher, Komm 
SGB II, § 12 Rn 66.
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Der Grund freibetrag nach § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II ist nicht 
zweck gebunden, so dass er für jedes Vermögen eingesetzt werden 
kann. Wenn der Höchstbetrag für andere Privilegierungstatbestände 
des § 12 Abs. 2 SGB II überschritten ist, kommt daher trotzdem eine 
Verwertung nicht in Frage, wenn das übersteigende Vermögen auf 
den Grundfreibetrag angerechnet werden kann. Ansonsten zwänge 
man den Leistungsberechtigten zu einer Verwertung von Vermögen, 
das die Hilfebedürftigkeit dennoch nicht beseitigt.21

Zusätzlich existiert ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in 
Höhe von 750,00 € für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Leistungsberechtigten (§ 12 Abs. 2 Nr. 4 SGB II). Für Herrn und 
Frau P ist daher noch einmal ein Freibetrag in Höhe von 1.500,00 
Euro anzusetzen. Auch dieser Freibetrag ist nicht zweckgebunden 
und kann zum Schutz anderer nicht privilegierter Vermögensgegen-
stände eingesetzt werden.
Insgesamt besteht damit ein Freibetrag von 13.500,00 €. 
Das Vermögen auf dem Sparbuch in Höhe von 2.000,00 € ist folglich 
geschützt und muss nicht zur Bedarfsdeckung eingesetzt werden. 
Der verbleibende Freibetrag von 11.500,00 € kann zum Vermögens-
schutz des nicht privilegierten zweiten KfZs von Herrn P im Wert 
von 3.000,00 € und ggf. zum Vermögensschutz des Opel Corsa von 
Frau P eingesetzt werden. Wertet man den Opel Corsa mit einem 
Verkehrswert von 16.000,00  €, so ist dieser mit einem Wert von 
8.500,00 € nicht geschützt. Der „noch nicht verbrauchte“ Freibetrag 
kann dann zum Schutz des Opel Corsa eingesetzt werden.

21  Vgl. BSG, Urteil vom 20.08.2009, B 14 AS 41/08 R.

3.4. Höhe des Leistungsanspruchs

Herr Peters Frau Peters Insgesamt
Gesamtbedarf 593,00 € 593,00 € 1.186,00 €
Bedarfsanteile 50,00 % 50,00 % 100,00 %
Einkommen – 140,00 € – € – 140,00 €
Einkommensverteilung – 70,00 € – 70,00 € – 140,00 €
Leistung 523,00 € 523,00 € 1.046,00 €

Die Einkommensverteilung erfolgt anhand der Vorgabe in § 9 Abs. 2 
Satz 3 SGB II. Danach gilt jede Person der Bedarfsgemeinschaft 
im Verhältnis des eigenen Bedarfes zum Gesamtbedarf als hilfebe-
dürftig. In diesem Verhältnis ist das Einkommen entsprechend den 
Bedarfsanteilen zu verteilen (sogenannte Bedarfsanteilsmethode). 

3.5. Einsetzen der Hilfe / Form der Hilfe

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird regelmäßig als Geld-
leistung (vgl. § 4 Abs. 1 SGB II) erbracht.
Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden auf 
Antrag erbracht (§ 37 Abs. 1 SGB II). Eine wirksame Antragstellung 
ist vorgenommen worden (vgl. auch § 38 SGB II).
Der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
wirkt auf den Ersten des Monats zurück (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II). 
Der am 14.01.2014 gestellte Antrag führt dazu, dass rückwirkend ab 
dem 01. Januar 2014 Leistungen für den ganzen Monat in der o.g. 
Höhe erbracht werden. 

Kommunalwahl und Gestaltung eines 
Stimmzettels

(VerfGH Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 4. 4. 2014 – VGH A 17/14)

Der Grundsatz der Freiheit der Wahl fordert einen unbedingten Schutz 
vor staatlicher Einwirkung auf den Inhalt der Entscheidung des Wäh-
lers durch die Gestaltung des Stimmzettels.

(nichtamtlicher Leitsatz)

Zum Sachverhalt:

Das Landesparlament Rheinland-Pfalz hatte im Jahre 2013 eine 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes1 beschlossen. U.a. beinhal-
tete diese Änderung den Aufdruck geschlechtsparitätsbezogener 
Angaben auf den amtlichen Stimmzetteln, das Führen einer Pa-
ritätsstatistik durch das Landesamt für Statistik sowie die gesetz-
liche Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen, bei der 
Aufstellung der Wahlvorschläge Geschlechterparität anzustreben. 
Eine – im Landtag nicht vertretene – Partei sowie vier Einzelper-
sonen legten eine Verfassungsbeschwerde ein. Ziel dieser Verfas-
sungsbeschwerde war es, die Verfassungswidrigkeit der entspre-
chenden Vorschriften feststellen zu lassen. Zugleich beantragten 

1  Siehe Sechzehntes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
vom 8. Mai 2013 (GVBl. S. 139 – KWÄndG –)

die Koalitionsfraktionen im Landtag ein sog. Normenbestäti-
gungsverfahren. Der VerfGH RP traf im Wege einer einstweiligen 
Anordnung die Entscheidung, dass die strittigen Vorschriften2 bis 
zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorläufig außer Voll-
zug gesetzt werden. 

Aus den Gründen:

Der Grundsatz der Wahlfreiheit der Wahl gemäß Art. 50 Abs. 1 S. 1 
i.V.m Art. 76 Abs. 1 Landesverfassung Rheinland-Pfalz (LV), der 
in engem Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip aus Art. 74 
Abs. 1 LV steht, gewährleistet einen unbedingten Schutz vor staat-
licher Einwirkung auf den Inhalt der Entscheidung des Wählers im 
Zeitpunkt der Stimmabgabe durch die Gestaltung des Wahlzettels. 
Der Grundsatz der Wahlfreiheit der Wahl verlangt, dass jeder Wähler 
sein Wahlrecht ohne Zwang und äußere Beeinflussung von außen 
ausüben kann. Er soll insbesondere vor Beeinflussungen geschützt 
werden, die geeignet sind, seine Entscheidungsfreiheit, trotz beste-
henden Wahlgeheimnisses, ernstlich zu beeinträchtigen. Aus diesem 
Grundsatz folgt das an den Staat gerichtete Verbot amtlicher Wahl-
beeinflussung, das auch der konkreten Gestaltung des Stimmzettels 
Grenzen setzt.
Es ist aber nicht jegliche staatliche Einwirkung auf die freie Willens-
bildung des Wählers ausgeschlossen. Sie kann durch einen besonde-

2 Betroffen sind die §§ 15 Abs. 4 S. 1 und 2, 29 Abs. 2 S. 1 und 2, 30 Abs. 1 S. 1 und 
Abs. 3 S. 1, 56 Abs. 1 Nr. 5 und 73 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 KWG
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ren verfassungsrechtlich legitimierenden Grund gerechtfertigt sein. 
Wo der genaue Verlauf der Grenze zwischen gerechtfertigten und 
unzulässigen Einwirkungen liegt, ist jeweils im Einzelfall nach dem 
formalen oder inhaltlichen Charakter der Einwirkung, nach ihrer 
Intensität sowie der zeitlichen und räumlichen Nähe zum eigentli-
chen Wahlakt zu klären. Unbedenkliche Einwirkungen können die 
allgemeine Öffentlichkeit von Regierung und gesetzgebenden Kör-
perschaften oder die Gestaltung des Wahlrechts betreffen. So kön-
nen Zwecke, die eine reibungslose Durchführung der Wahl sicher-
stellen und eine Ordnung des Wahlverfahrens gewährleisten, solche 
legitimen Ziele darstellen, obgleich sie verfassungsrechtlich in einem 
Spannungsverhältnis zum Grundsatz der Freiheit der Wahl stehen. 
Auch bei der Gestaltung von amtlichen Stimmzetteln können ge-
wisse Einschränkungen der Freiheit der Wahl gerechtfertigt sein, die 
die äußere Form und das Verfahren der Stimmabgabe betreffen. So 
sollen Stimmzettel vor allem dazu dienen, das Wahlergebnis sicher 
zu erfassen und nachprüfbar zu machen sowie das Wahlergebnis zu 
gewährleisten.
Unzulässig sind dagegen staatliche Einwirkungen auf den Inhalt 
des Wählerwillens im Zeitpunkt der Stimmabgabe durch eine Ge-
staltung des Stimmzettels. Dies gilt sogar dann, wenn sie die Ver-
wirklichung materieller Verfassungsaufträge fördern sollen und kei-
nen parteiergreifenden Charakter haben. Dabei ist den staatlichen 
Organen eine im Verhältnis zur zeitlichen Nähe des Wahltermins 
graduell ansteigende Zurückhaltung auferlegt. Unbedingte zeitli-
che Grenze jeder staatlichen Einwirkung auf die Willensbildung 
des Volkes stellt dabei der eigentliche Wahlakt als den Grundakt 
demokratischer Legitimation dar. Der Wahlakt bedarf in höchs-
tem Maße der Integrität, da in ihm der Prozess der politischen 
Meinungs- und Willensbildung des Volkes gipfelt. Der Wahlakt 
als Akt der Betätigung des Willens des Volkes verläuft nur in eine 
Richtung: Die Willensbildung muss sich vom Volk zu den Staatsor-
ganen hin vollziehen und nicht umgekehrt von den Staatsorganen 
zum Volk hin. Dies fordert, dass die eigentliche Stimmabgabe nicht 
nur von parteiergreifender staatlicher Einflussnahme, sondern auch 
von sonstigen inhaltlichen staatlichen Einwirkungen unbedingt frei 
zu halten ist. 
Die Zurückhaltung des Staates am Wahltag erfährt unter unter-
schiedlichen Gesichtspunkten eine besondere Zuspitzung. Sie er-
streckt sich insbesondere auch auf die Wahlkabine. Die Wahlkabine 
sichert nicht nur das Wahlgeheimnis sondern auch die Freiheit der 
Wahl ab. Art. 50 Abs. 1 S. 1 i.V.m Art. 76 Abs. 1 LV gewährleisten in-
soweit das Recht, im Zeitpunkt der Stimmabgabe in der Wahlkabine 
in Ruhe gelassen zu werden. Der Stimmzettel ist daher in besonderer 
Weise der Wahlfreiheit des Bürgers verpflichtet. Damit kann eine 
inhaltliche Einwirkung auf die Entscheidung des Wählers im Zeit-
punkt des Wahlaktes durch besondere Gestaltung des Stimmzettels 
auch dann nicht gerechtfertigt sein, wenn damit sonstige materielle 
Verfassungswerte unterstützt werden sollen. 
Die Vorgabe, dem Stimmzettel auch geschlechterparitätische Infor-
mationen sowie den Text von Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG beizufügen, stellt 
eine unzulässige Einschränkung des Grundsatzes der Freiheit der 
Wahl dar. Für diese Annahme genügt es, dass die geschlechterparitä-
tischen Elemente des Stimmzettels in ihrem Zusammenwirken aus 
der Sicht eines mündigen, verständigen Wählers einen appellativen 
Charakter entfalten. Zunächst wird der Wähler, im Zeitpunkt der 
Stimmabgabe auf die Wertung des Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG hingewiesen, 
nach der Männer und Frauen gleichberechtigt sind. In Kombination 
mit dem Abdruck des tatsächlichen Frauenanteils in den kommuna-

len Vertretungskörperschaften und dem Geschlechteranteil auf dem 
Wahlzettel ergibt sich der an den Wähler gerichtete Apell, bevorzugt 
Kandidaten des Geschlechts seine Stimme zu geben, welches unter-
repräsentiert erscheint.
Zur Vermeidung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl hat der 
VerfGH RP eine vorläufige Regelung getroffen. Zudem unterstrich 
das Gericht, dass auch in Rheinland-Pfalz ein Normenbestätigungs-
verfahren grundsätzlich zulässig ist. 
 H.W.

Entschädigung für überlange Verfahrensdauer

(BVerwG, Urt. v. 11. 7. 2013 – 5 C 23/12 D)

1. Gerichtsverfahren i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG ist jedes Verfah-
ren von der Einleitung bis zum rechtskräftigen Abschluss, nicht aber das 
behördliche Vorverfahren.

2. Die Verfahrensdauer ist unangemessen i. S. des § 198 Abs. 1 Satz 1 
GVG, wenn eine insbesondere an den Merkmalen des § 198 Abs. 1 
Satz 2 GVG ausgerichtete Gewichtung und Abwägung aller bedeutsa-
men Umstände des Einzelfalles ergibt, dass die aus konventions- und 
verfassungsrechtlichen Normen folgende Verpflichtung des Staates, 
Gerichtsverfahren in angemessener Zeit zum Abschluss zu bringen, 
verletzt ist.

3. Für die Beurteilung, ob die Verfahrensdauer angemessen ist, verbietet 
es sich in der Regel, von Orientierungs- oder Richtwerten für die Lauf-
zeit verwaltungsgerichtlicher Verfahren auszugehen, und zwar unab-
hängig davon, ob diese auf eigener Annahme oder auf statistisch ermit-
telten durchschnittlichen Verfahrenslaufzeiten beruhen. 

4. Das Entschädigungsgericht hat eine Ermessensentscheidung darüber 
zu treffen, ob es gerechtfertigt ist, zum Zwecke der Wiedergutmachung 
neben der Entschädigung die Unangemessenheit der Verfahrensdauer 
festzustellen.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

I. Zum Tatbestand

Die Beteiligten streiten über die Höhe eines Entschädigungsan-
spruchs wegen unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens 
und darüber, ob der Kläger (K) daneben beanspruchen kann, die 
unangemessene Dauer feststellen zu lassen.Im Ausgangsverfahren, 
dessen Überlänge K rügt, stand die Rückerstattung von Ausbil-
dungsförderung im Streit, die K für sein Studium der Geowis-
senschaften von Oktober 2000 bis März 2003 erhalten hatte. Ein 
erster Rückforderungsbescheid erging im Februar 2003 und belief 
sich über 13.600 €. Das Studentenwerk P. verlangte die Förderung 
mit der Begründung zurück, K habe nicht angegeben, dass er über 
umfangreiches Vermögen auf einem Bankkonto verfüge. Nach der 
Zurückweisung seines Widerspruchs erhob K Ende Juni 2003 Kla-
ge vor dem VG. Im September 2003 begründete er seine Klage 
damit, dass das festgestellte Vermögen nicht ihm gehöre, sondern 
seinem Bruder, für den er es treuhänderisch verwalte. Zudem erwei-
terte K seine Klage auf einen zwischenzeitlich ergangenen zweiten 
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Rückforderungsbescheid über 3.500 €. Mitte Januar 2004 nahm 
das beklagte Studentenwerk schriftlich zu der Klage Stellung. Mit 
Schreiben vom 3 . März 2004 fragte die Berichterstatterin bei den 
Beteiligten an, ob sie mit einer Übertragung des Rechtsstreits auf 
den Einzelrichter sowie mit einer Entscheidung ohne mündliche 
Verhandlung einverstanden seien.

Mit am 11. und 12. März 2004 bei dem VG eingegangenen Schrift-
sätzen erklärten die Beteiligten ihr Einverständnis mit dieser Verfah-
rensweise. K trug zudem weiter zur Sache vor und kündigte für den 
Fall, dass das Gericht Zweifel an dem Wahrheitsgehalt seines Tatsa-
chenvortrags haben sollte, mehrere Beweisanträge an. Mit Schreiben 
vom 17 . März 2004 übersandte das VG dem Studentenwerk eine 
Abschrift des Schriftsatzes des K und gab Gelegenheit, innerhalb 
von sechs Wochen Stellung zu nehmen. Das beklagte Studentenwerk 
äußerte sich hierauf nicht. Mit am 10 . November 2004 bei dem VG 
eingegangenem Schriftsatz wies der Prozessbevollmächtigte des K 
darauf hin, dass die Beteiligten Anfang März des Jahres „wohl auch 
aus Beschleunigungszwecken“ übereinstimmend einer Entschei-
dung ohne mündliche Verhandlung zugestimmt hätten. Das Gericht 
teilte ihm mit, dass nicht absehbar sei, wann mit einer Entscheidung 
zu rechnen sei. Gleiches gilt für die weiteren Anfragen des K vom 
16 . Mai 2006 und vom 16 . Juli 2007 . Mit Beschluss vom 5 . Januar 
2010 übertrug die Kammer des VG den Rechtsstreit auf den Ein-
zelrichter. Auf die Anfrage, ob Einverständnis mit einer Entschei-
dung ohne mündliche Verhandlung bestehe, stimmten die Beteilig-
ten bis Ende Januar 2010 zu. Mit Urteil vom 2 . Februar 2010 wies 
der Einzelrichter die Klage ohne mündliche Verhandlung ab. Sie sei 
teilweise wegen Versäumung der Widerspruchsfrist unzulässig und 
teilweise unbegründet. Das von K behauptete Treuhandverhältnis 
habe nach Überzeugung des Gerichts nicht bestanden. Gegen das 
seinem Prozessbevollmächtigten am 23. Februar 2010 zugegangene 
Urteil beantragte K die Zulassung der Berufung. Diese ließ das OVG 
mit Beschluss vom 5 . Mai 2011 zu. In der mündlichen Verhandlung 
am 30 . November 2011 wurde K befragt und sein Bruder als Zeuge 
vernommen. Mit Urteil vom selben Tag änderte das OVG das Urteil 
des VG und gab der Klage statt. Das Urteil wurde dem Prozessbe-
vollmächtigten des K am 12 . Januar 2012 und dem Beklagten am 
19. Januar 2012 zugestellt. Rechtsmittel gegen die Nichtzulassung 
der Revision wurden nicht eingelegt.Mit der am 4. Januar 2012 zu-
nächst beim Brandenburgischen OLG eingegangenen und von die-
sem an das OVG weitergeleiteten Klage hat K die Gewährung einer 
Entschädigung in Höhe von 6.000 € und die Feststellung begehrt, 
dass die Verfahrensdauer des Rechtsstreits bei dem VG unangemes-
sen war. Das OVG hat in dem angegriffenen Urteil K eine Entschä-
digung in Höhe von 4.000 € zugesprochen und die Klage im Übrigen 
abgewiesen. Mit seiner Revision rügt K eine Verletzung des § 198 
Abs. 1 Satz 1 GVG sowie des § 198 Abs. 4 Satz 3 GVG. Er begehrt 
eine um 2.000 € höhere Entschädigung sowie die Feststellung, dass 
die Verfahrensdauer vor dem VG unangemessen war.

II. Zur Rechtslage

Das vorliegende Ausgangsverfahren – dessen Ablauf im Sachverhalt 
ausführlich dargestellt worden ist – ist hinsichtlich seiner Dauer kein 
extremer Einzelfall. Verwaltungsgerichtliche Verfahren werden selten 
binnen eines Jahres (in erster Instanz) abgeschlossen. Die Bundesre-
publik Deutschland ist wegen überlanger Verfahrensdauer mehrfach 
(erfolgreich) vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrech-

te (EGMR) wegen Verletzung des Rechts auf ein zügiges Verfahren 
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK) verurteilt worden. Der EGMR stell-
te mit Urteil vom 8. 6. 2006 (NJW 2006, S. 2389) zudem fest, dass 
im deutschen Recht keine ausreichenden Rechtsbehelfe gegen überlange 
Verfahren bestehen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und im Jahre 
2011 Vorschriften über den „Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsver-
fahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren“ erlassen (§§ 198 ff. 
GVG). Nach § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG wird angemessen entschädigt, 
wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als Ver-
fahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet. Der durch eine unangemes-
sene Verfahrensdauer eingetretene immaterielle Nachteil ist nach Maß-
gabe des § 198 Abs. 2 GVG zu entschädigen.Diese Regelungen sind im 
Verwaltungsprozess entsprechend anwendbar (§ 173 Satz 2 VwGO).
 
1. Das BVerwG hat K auf dieser Rechtsgrundlage einen Anspruch auf 
Ausgleich seines immateriellen Nachteils in Höhe von weiteren 2 000 € 
zuerkannt. Der Senat legt dar, dass die Dauer des von K in Bezug genom-
menen Gerichtsverfahrens (a) unangemessen war (b). Hierdurch habe K 
einen immateriellen Nachteil erlitten, der nicht auf andere Weise wieder-
gutgemacht werden könne (c) und in der von ihm geltend gemachten Höhe 
zu entschädigen sei (d). Aus den Gründen:

a) Gerichtsverfahren i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG ist jedes Ver-
fahren von der Einleitung bis zum rechtskräftigen Abschluss (§ 198 
Abs. 6 Nr. 1 GVG). Bezugsrahmen des von K geltend gemachten 
Entschädigungsanspruchs ist danach das gesamte – hier abgeschlos-
sene – verwaltungsgerichtliche Verfahren im Ausgangsrechtsstreit, 
und zwar vom Zeitpunkt der Klageerhebung bis zum Eintritt der 
formellen Rechtskraft einer Entscheidung. Erfasst ist hier mithin 
die Gesamtdauer des Verfahrens vor dem VG und dem OVG (aa), 
nicht aber das dem Verwaltungsprozess vorausgegangene behördli-
che Vorverfahren (bb).

aa) Bezugsrahmen für die materiell-rechtliche Frage, ob sich die Ver-
fahrensdauer als angemessen i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG dar-
stellt, ist die Gesamtdauer des gerichtlichen Verfahrens, auch wenn 
dieses über mehrere Instanzen oder bei verschiedenen Gerichten ge-
führt worden ist. Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 198 Abs. 
1 Satz 1 GVG („Gerichtsverfahren“). Hinweise für eine Trennung 
zwischen verschiedenen Instanzen oder Gerichten finden sich dort 
nicht. Gleiches gilt für die Legaldefinition des Gerichtsverfahrens 
in § 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG, die auf den Zeitraum von der Einleitung 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens und damit auf die 
Anhängigkeit des Rechtsstreits bei Gericht abstellt. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung ist auch der Gesetzgeber davon ausgegangen, 
dass der Bezugspunkt für die Beurteilung der angemessenen Ver-
fahrensdauer grundsätzlich das Gesamtverfahren ist, soweit es – je 
nach geltend gemachtem Anspruch – in die Haftungsverantwor-
tung des in Anspruch genommenen Rechtsträgers fällt (BTDrucks 
17/3802 S. 18 f.). In systematischer Hinsicht wird die Bezugnah-
me auf das Gesamtverfahren durch den Rückschluss aus § 198 Abs. 
3 Satz 5 GVG bestätigt. Danach ist die Erhebung einer erneuten 
Verzögerungsrüge erforderlich, wenn sich das Verfahren „bei einem 
anderen Gericht“ weiter verzögert. Schließlich wird das vorgenann-
te Auslegungsergebnis durch die systematische Einbeziehung der 
Rechtsprechung des EGMR und des BVerfG gestützt. Beide Ge-
richte gehen im Hinblick auf das Recht auf ein Gerichtsverfahren in 
angemessener Dauer in std. Rspr. davon aus, dass grundsätzlich auf 
die Gesamtdauer des Verfahrens abzustellen ist (vgl. etwa EGMR, 
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Urteile v. 24. 6. 2010 – Nr. 25756/09 – juris Rn. 21 und v. 30. 3. 2010 
– Nr. 46682/07 – juris Rn. 36; BVerfG, Beschlüsse v. 20. 7. 2000 – 
1 BvR 352/00 – NJW 2001, 214 und v. 14. 12. 2010 – 1 BvR 404/10 
– juris Rn. 11 m.w.N.). Gegen die Möglichkeit, die materiell-rechtli-
che Prüfung auf eine Verfahrensstufe zu begrenzen, spricht vor allem 
der Umstand, dass eine lange Verfahrensdauer innerhalb einer Stufe 
gegebenenfalls durch eine zügige Verfahrensführung in einer ande-
ren (höheren) Stufe ausgeglichen werden kann (vgl. etwa EGMR, 
Urteile v. 7.1.2010 – Nr. 40009/04 – juris Rn. 151 und v. 22.3.2012 
– Nr. 23338/09, Kautzor/Deutschland – NJW 2013, 1937 <Rn. 83>; 
BVerfG, Beschlüsse v. 20.7.2000 a.a.O. und v. 14.12.2010 a.a.O.).

Hinweis: Diese Passage ist ein schönes Beispiel für die kombinierte An-
wendung juristischer Auslegungsmethoden (Wortlaut, Entstehungsge-
schichte, Gesetzessystematik). S. auch die nachfolgenden Ausführungen 
(bb) zur Ausklammerung der Verwaltungsverfahren.

bb) Das Verwaltungsverfahren und das dem gerichtlichen Verfahren 
vorausgegangene Vorverfahren bei einer Behörde (Widerspruchs-
verfahren) sind, wie das OVG zutreffend angenommen hat, nicht 
Bestandteil des Gerichtsverfahrens i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 198 Abs. 6 Nr. 1 GVG. Die Ausklammerung des Verwaltungs- 
und Vorverfahrens ist mit der Begrenzung auf das „Gerichtsverfah-
ren“ bereits unmissverständlich im Wortlaut des Gesetzes angelegt. 
Sie entspricht überdies dem Willen des Gesetzgebers, wie er in den 
Gesetzesmaterialien seinen Ausdruck gefunden hat (vgl. BTDrucks 
17/3802 S. 17). Der EGMR hat zwar für die Ermittlung, wann die 
Verfahrensdauer in verwaltungsgerichtlichen Verfahren unange-
messen ist, die Dauer des Vorverfahrens mit einbezogen. Sofern die 
Einlegung dieses Rechtsbehelfs ein notwendiger erster Schritt ist, 
bevor das gerichtliche Verfahren anhängig gemacht werden kann, 
hat der Gerichtshof den Zeitraum, der für die Angemessenheit der 
Verfahrensdauer nach Art. 6 Abs. 1 EMRK maßgeblich ist, mit dem 
Tag beginnen lassen, an dem der Beschwerdeführer den behördli-
chen Rechtsbehelf (Widerspruch) eingelegt hat (vgl. etwa EGMR, 
Urteile v. 28. 6. 1978 – C 78/31, König/Deutschland – NJW 1979, 
477 <478 f.>, v. 30. 6. 2011 – Nr. 11811/10 – juris Rn. 21 und v. 24. 6. 
2010 a.a.O. m.w.N.). Allerdings beziehen sich diese Entscheidungen 
auf einen Zeitraum, in welchem das deutsche Recht keinen wirksa-
men Rechtsbehelf i. S. von Art. 13 EMRK vorsah, der geeignet war, 
Abhilfe für die unangemessene Dauer von Verfahren zu schaffen. 
Mit dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichts-
verfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren v. 24. 11. 2011 
(BGBl I S. 2302) steht jedoch nunmehr ein solcher Rechtsbehelf 
gegen Verzögerungen gerichtlicher Verfahren i. S. des Konventi-
onsrechts zur Verfügung, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen 
Grund zu der Annahme gibt, dass die damit verfolgten Ziele nicht 
erreicht werden (EGMR, Urteil v. 29. 5. 2012 – Nr. 53126/07, Taron/
Deutschland – NVwZ 2013, 47 <Rn. 39 ff.>). Hinzu kommt, dass das 
nationale Recht mit der sog. Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO ei-
nen Rechtsbehelf vorsieht, mit dem einer unangemessenen Verzöge-
rung im Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) durch unmittelbare 
Klageerhebung begegnet werden kann. Mit Blick auf die Rüge der 
Verfahrensdauer erweist sich die Untätigkeitsklage grundsätzlich als 
wirksamer Rechtsbehelf i. S. von Art. 13 EMRK (vgl. EGMR, Urteil 
v. 10. 1. 2008 – Nr. 1679/03, Glusen/Deutschland – juris Rn. 66 f.). 
Dieser tritt neben die durch das neue Gesetz normierte (kompensa-
torische) Entschädigung für Verzögerungen des Gerichtsverfahrens. 
Jedenfalls mit Blick auf das Nebeneinander dieses Entschädigungs-

anspruchs und der Untätigkeitsklage ist es konventionsrechtlich 
nicht zu beanstanden, dass das Vorverfahren nicht in die Prüfung der 
Angemessenheit der Verfahrensdauer einbezogen wird. Die EMRK 
fordert im Hinblick auf das Gebot effektiven Rechtsschutzes nicht 
notwendig einen einheitlichen Rechtsbehelf, sondern lässt bei ent-
sprechender Wirksamkeit auch eine Kombination von Rechtsbehel-
fen genügen (EGMR, Urteil v. 8. 6. 2006 – Nr. 75529/01, Sürmeli/
Deutschland – NJW 2006, 2389 Rn. 98 m.w.N.). 

b) Die Dauer des Gerichtsverfahrens vor dem Verwaltungs- und dem 
Oberverwaltungsgericht war unangemessen i. S. von § 198 Abs. 1 
Satz 1 GVG.

Ob die Dauer eines Gerichtsverfahrens unangemessen ist, richtet 
sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der 
Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhal-
ten der Verfahrensbeteiligten und Dritter (§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG). 
Wie die Verwendung des Wortes „insbesondere“ zeigt, werden damit 
die Umstände, die für die Beurteilung der Angemessenheit besonders 
bedeutsam sind, beispielhaft und ohne abschließenden Charakter be-
nannt (BTDrucks 17/3802 S. 18).

aa) Das Urteil des OVG steht mit Bundesrecht nicht in Einklang, so-
weit es sinngemäß den Rechtssatz aufstellt, dass eine Verfahrensdau-
er von zwei weiteren Jahren ab Entscheidungsreife noch angemessen 
sei und nicht gegen die vom EGMR zu Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK 
entwickelten Maßstäbe verstoße. Ein entsprechender Rechtssatz 
lässt sich aus § 198 Abs. 1 GVG nicht ableiten. Mit dieser Bestim-
mung ist weder die Zugrundelegung fester Zeitvorgaben vereinbar 
(1), noch lässt es die Vorschrift grundsätzlich zu, für die Beurteilung 
der Angemessenheit von bestimmten Orientierungswerten oder Re-
gelfristen für die Laufzeit verwaltungsgerichtlicher Verfahren aus-
zugehen (2). Dies gilt gerade auch für die vom OVG angenommene 
Zwei-Jahresfrist ab Entscheidungsreife (3).

(1) Mit der gesetzlichen Festlegung, dass sich die Angemessenheit 
der Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalles richtet 
(§ 198 Abs. 1 Satz 2 GVG), hat der Gesetzgeber bewusst von der 
Einführung bestimmter Grenzwerte für die Dauer unterschiedlicher 
Verfahrenstypen abgesehen. Die Ausrichtung auf den Einzelfall folgt 
nicht nur in deutlicher Form aus dem Wortlaut des Gesetzes („Um-
stände des Einzelfalles“), sondern wird durch seine Entstehungsge-
schichte bestätigt und entspricht dem in den Gesetzesmaterialien 
klar zum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers (vgl. BT-
Drucks 17/3802 S. 18). (wird ausgeführt). 

(2) Für die Beurteilung, ob die Verfahrensdauer angemessen ist, ver-
bietet es sich in der Regel auch, von Orientierungs- oder Richtwer-
ten für die Laufzeit verwaltungsgerichtlicher Verfahren auszugehen, 
und zwar unabhängig davon, ob diese auf eigener Annahme oder 
auf statistisch ermittelten durchschnittlichen Verfahrenslaufzeiten 
beruhen. Dabei macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob solche 
Werte – in Rechtsprechung und Literatur werden Zeitspannen von 
ein bis drei Jahren genannt – als „normale“, „durchschnittliche“ oder 
„übliche“ Bearbeitungs- oder Verfahrenslaufzeiten bezeichnet und 
– im Hinblick auf die Angemessenheit der Verfahrensdauer – als 
Indiz (Regelfrist), Hilfskriterium oder „erster grober Anhalt“ her-
angezogen werden. Die Entscheidung des Gesetzgebers, keine zeit-
lichen Festlegungen zu treffen, ab wann ein Verfahren „überlang“ ist, 
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schließt für den Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit grundsätz-
lich einen Rückgriff auf Orientierungs- oder Richtwerte aus. (…) 
Angesichts der Vielgestaltigkeit verwaltungsgerichtlicher Verfahren 
stießen solche Festlegungen an eine Komplexitätsgrenze. Sie könn-
ten letztlich für die Angemessenheit im Einzelfall nicht aussagekräf-
tig sein. Die Bandbreite der Verwaltungsprozesse reicht von sehr ein-
fach gelagerten Verfahren bis zu äußerst aufwändigen Großverfahren 
(etwa im Infrastrukturbereich), die allein einen Spruchkörper über 
eine lange Zeitspanne binden können. Der Versuch, dieser Band-
breite mit Mittel- oder Orientierungswerten Rechnung zu tragen, 
ginge nicht nur am Einzelfall vorbei, sondern wäre auch mit dem 
Risiko belastet, die einzelfallbezogenen Maßstäbe des BVerfG und 
des EGMR zu verfehlen. Die Bestimmung einer Regeldauer brächte 
zudem – entgegen der Intention des Gesetzes – die Gefahr mit sich, 
dass sie die Verwaltungsgerichte als äußerstes Limit ansehen könn-
ten, bis zu welchem ein Verfahren zulässigerweise ausgedehnt werden 
dürfte.(wird ausgeführt).

(3) Aus den vorgenannten Erwägungen ergibt sich zugleich, dass die 
vom OVG angenommene – eher gegriffene – Frist von zwei Jahren 
ab Entscheidungsreife kein zulässiger Maßstab für die Prüfung der 
Angemessenheit i. S. von § 198 Abs. 1 GVG ist. Dabei ist zudem zu 
berücksichtigen, dass der Aspekt der Entscheidungsreife oder des 
„Ausgeschriebenseins“ einer Sache für die Bewertung der Verzöge-
rung ohnehin kein Fixpunkt sein, sondern allenfalls relative Bedeu-
tung haben kann. Mit der Entscheidungsreife muss weder sogleich 
eine dem Staat zuzurechnende Verzögerung eintreten noch werden 
mit ihr bestimmte Fristen in Lauf gesetzt, innerhalb derer die Ver-
fahrensdauer noch angemessen ist, wenn das Verfahren gefördert 
wird. Der Begriff der Entscheidungsreife kennzeichnet lediglich den 
Zeitpunkt, in welchem der für die Entscheidung des Rechtsstreits 
notwendige Tatsachenstoff aufgeklärt und den Beteiligten in hinrei-
chender Weise rechtliches Gehör gewährt worden ist. Ebenso wenig 
wie es allgemeine Orientierungswerte für die angemessene Verfah-
rensdauer verwaltungsgerichtlicher Verfahren gibt, gibt es solche 
darüber, bis wann ein Verfahren nach Entscheidungsreife abzuschlie-
ßen ist.

bb) Die Verfahrensdauer ist unangemessen i. S. von § 198 Abs. 1 
Satz 1 GVG, wenn eine insbesondere an den Merkmalen des § 198 
Abs. 1 Satz 2 GVG ausgerichtete Gewichtung und Abwägung aller 
bedeutsamen Umstände des Einzelfalles ergibt, dass die aus konven-
tions- und verfassungsrechtlichen Normen folgende Verpflichtung 
des Staates, Gerichtsverfahren in angemessener Zeit zum Abschluss 
zu bringen, verletzt ist. Dabei ist vor allem auch zu prüfen, ob Verzö-
gerungen, die durch die Verfahrensführung des Gerichts eintreten, 
bei Berücksichtigung des dem Gericht zukommenden Gestaltungs-
spielraumes sachlich gerechtfertigt sind. 

(1) Der unbestimmte Rechtsbegriff der „unangemessenen Dauer eines 
Gerichtsverfahrens“ (§ 198 Abs. 1 Satz 1 GVG) wie auch die zu seiner 
Ausfüllung heranzuziehenden Merkmale i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 2 
GVG sind unter Rückgriff auf die Grundsätze näher zu bestimmen, 
wie sie in der Rspr. des EGMR zu Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK und des 
BVerfG zum Recht auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG 
und zum Justizgewährleistungsanspruch aus Art. 2 Abs. 1 i.V. mit Art. 
20 Abs. 3 GG entwickelt worden sind. Diese Rspr. diente dem Gesetz-
geber bereits bei der Textfassung des § 198 Abs. 1 GVG als Vorbild (vgl. 
BTDrucks 17/3802 S. 18).(wird ausgeführt).

(2) Die Anknüpfung des gesetzlichen Entschädigungsanspruchs aus 
§ 198 Abs. 1 GVG an den aus Art. 19 Abs. 4 GG, dem verfassungs-
rechtlichen Justizgewährleistungsanspruch sowie dem Menschen-
recht nach Art. 6 Abs. 1 EMRK folgenden Anspruch auf Entscheidung 
eines gerichtlichen Verfahrens in angemessener Zeit verdeutlicht, dass 
es darauf ankommt, ob der Beteiligte durch die Länge des Gerichtsver-
fahrens in seinem Grund- und Menschenrecht beeinträchtigt worden 
ist. Damit wird eine gewisse Schwere der Belastung vorausgesetzt; es 
reicht also nicht jede Abweichung von einer optimalen Verfahrensfüh-
rung des Gerichts aus. Vielmehr muss die Verfahrensdauer eine Gren-
ze überschreiten, die sich auch unter Berücksichtigung gegenläufiger 
rechtlicher Interessen für den Betroffenen als sachlich nicht mehr ge-
rechtfertigt oder unverhältnismäßig darstellt (vgl. BVerfG, Beschluss 
v. 1. 10 2012 – 1 BvR 170/06 – Vz 1/12 – NVwZ 2013, 789 <791 f.>). 
Dabei haben die Gerichte auch die Gesamtdauer des Verfahrens zu 
berücksichtigen, weshalb sich mit zunehmender Verfahrensdauer die 
Pflicht des Gerichts, sich nachhaltig um eine Förderung und Beendi-
gung des Verfahrens zu bemühen, verdichtet (stRspr des BVerfG, vgl. 
etwa Beschlüsse v. 14. 12. 2010 – 1 BvR 404/10 – juris Rn. 11 und v. 1. 
10. 2012 a.a.O. <790> jeweils m.w.N.).

(3) Die Angemessenheit der Dauer eines Gerichtsverfahrens bemisst 
sich auch danach, wie das Gericht das Verfahren geführt hat und ob und 
in welchem Umfang ihm Verfahrensverzögerungen zuzurechnen sind. 
Ist infolge unzureichender Verfahrensführung eine nicht gerechtfer-
tigte Verzögerung eingetreten, spricht dies für die Annahme einer un-
angemessenen Verfahrensdauer i. S. von § 198 Abs. 1 Satz 1 GVG. (…). 
Im Zusammenhang mit der Verfahrensführung durch das Gericht ist 
zu berücksichtigen, dass die Verfahrensdauer in einem gewissen Span-
nungsverhältnis zur richterlichen Unabhängigkeit (Art.  97 Abs. 1 
GG) und zum rechtsstaatlichen Gebot steht, eine inhaltlich richtige, 
an Recht und Gesetz orientierte Entscheidung zu treffen. Ebenso for-
dert Art. 6 Abs. 1 EMRK zwar, dass Gerichtsverfahren zügig betrieben 
werden, betont aber auch den allgemeinen Grundsatz einer geordne-
ten Rechtspflege (EGMR, Urteil v. 25. 2. 2000 – Nr. 29357/95, Gast 
und Popp/Deutschland – NJW 2001, 211 Rn. 75). Die zügige Er-
ledigung eines Rechtsstreits ist kein Selbstzweck; vielmehr verlangt 
das Rechtsstaatsprinzip die grundsätzlich umfassende tatsächliche 
und rechtliche Prüfung des Streitgegenstands durch das dazu berufene 
Gericht. Um den verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Anforderun-
gen gerecht werden zu können, benötigt das Gericht eine Vorberei-
tungs- und Bearbeitungszeit, die der Schwierigkeit und Komplexität 
der Rechtssache angemessen ist. Dabei ist die Verfahrensgestaltung in 
erster Linie in die Hände des mit der Sache befassten Gerichts gelegt. 
Dieses hat, sofern der Arbeitsanfall die alsbaldige Bearbeitung und 
Terminierung sämtlicher zur Entscheidung anstehender Fälle nicht 
zulässt, zwangsläufig eine zeitliche Reihenfolge festzulegen. Es hat 
dabei die Verfahren untereinander zu gewichten, den Interessen der 
Beteiligten – insbesondere im Hinblick auf die Gewährung rechtlichen 
Gehörs und eines fairen Verfahrens – Rechnung zu tragen und darü-
ber zu entscheiden, wann es welches Verfahren mit welchem Aufwand 
sinnvollerweise fördern kann und welche Verfahrenshandlungen dazu 
geboten sind. Zur Ausübung seiner verfahrensgestaltenden Befugnisse 
ist dem Gericht – auch im Hinblick auf die richterliche Unabhängig-
keit – ein Gestaltungsspielraum zuzubilligen. Verfahrenslaufzeiten, 
die durch die Verfahrensführung des Gerichts bedingt sind, führen 
nur zu einer unangemessenen Verfahrensdauer, wenn sie – auch bei 
Berücksichtigung des gerichtlichen Gestaltungsspielraums – sachlich 
nicht mehr zu rechtfertigen sind.
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Im Hinblick auf die Rechtfertigung von Verzögerungen ist der auch in 
den Gesetzesmaterialien (BTDrucks 17/3802 S. 18) deutlich zum Aus-
druck gekommene Grundsatz zu berücksichtigen, dass sich der Staat zur 
Rechtfertigung einer überlangen Verfahrensdauer nicht auf Umstände 
innerhalb seines Verantwortungsbereichs berufen kann. Eine Zurech-
nung der Verfahrensverzögerung zum Staat kommt nach der Rspr. des 
EGMR insbesondere für Zeiträume in Betracht, in denen das Gericht 
ohne rechtfertigenden Grund untätig geblieben, also das Verfahren 
nicht gefördert oder betrieben hat (vgl. EGMR, Urteile v. 26.10.2000 – 
Nr. 30210/96, Kudla/Polen – NJW 2001, 2694 Rn. 130 und v. 31.5.2001 
– Nr. 37591/97, Metzger/Deutschland – NJW 2002, 2856 Rn. 41). So-
weit dies auf eine Überlastung der Gerichte zurückzuführen ist, gehört 
dies zu den strukturellen Mängeln, die der Staat zu beheben hat. Struk-
turelle Probleme, die zu einem ständigen Rückstand infolge chronischer 
Überlastung führen, muss sich der Staat zurechnen lassen; eine überlan-
ge Verfahrensdauer lässt sich damit nicht rechtfertigen. (...)

cc) Der Senat kommt im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass die Verfah-
rensdauer unangemessen war; er führt aus:

(1) Die Würdigung des OVG, dass es sich nicht um einen tatsächlich 
und rechtlich schwierigen Fall handelte, ist unter Berücksichtigung 
seiner hierzu getroffenen Feststellungen nicht zu beanstanden und 
wird auch von der Revision nicht angegriffen. Als Indiz für den eher 
durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad kann u. a. der Umstand he-
rangezogen werden, dass die Sache vom VG auf den Einzelrichter 
übertragen worden ist (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwGO) und auch 
von dem Senat des OVG, der im Ausgangsverfahren zu entscheiden 
hatte, nicht als besonders schwierig gewertet worden ist.

(2) Anders verhält es sich hinsichtlich der Bewertung des OVG, 
das Verfahren habe für K letztlich keine besondere Bedeutung auf-
gewiesen, so dass ein besonderes Interesse an einem beschleunigten 
Abschluss nicht gegeben gewesen sei. Zwar wird die Bedeutung des 
Verfahrens für K dadurch relativiert, dass er durch die aufschiebende 
Wirkung der Klage (§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO) während der Dauer 
des gerichtlichen Verfahrens vor einer Vollstreckung durch die öffent-
liche Hand geschützt war. Auch liegt keine Fallgruppe vor, für welche 
die Rspr. des EGMR regelmäßig eine besondere Bedeutung für die 
Betroffenen annimmt, wie etwa bei Eingriffen in die persönliche Frei-
heit oder die Gesundheit; Rechtsstreitigkeiten um die finanzielle Ver-
sorgung (Renten- oder Arbeitssachen) oder Statussachen (vgl. etwa 
EGMR, Urteil v. 8. 6. 2006 – Nr. 75529/01, Sürmeli/Deutschland – 
NJW 2006, 2389 Rn. 133 sowie den Überblick und die Nachweise bei 
Wittling-Vogel/Ulick, DRiZ 2008, 87 <88>). Allerdings ist – wie die 
Revision zu Recht einwendet – auch zu berücksichtigen, dass K einer 
für einen jungen Menschen (Studenten) erheblichen Geldforderung 
in Höhe von über 17.000 € ausgesetzt war. Die damit verbundene Un-
sicherheit, ob die Forderung zu Recht erhoben worden ist und er diese 
Summe tatsächlich zu begleichen hatte – das „Damoklesschwert“ der 
drohenden Geltendmachung durch die Behörde -, ist entgegen der 
Wertung des OVG als erheblich für die Bedeutung des Rechtsstreits 
für K anzusehen. Wegen der mit dieser Verunsicherung verbundenen 
Einschränkung, weitere Dispositionen zu treffen, ist ihm ein beson-
deres Interesse an einer Erledigung des Rechtsstreits zuzubilligen, das 
mit zunehmender Verfahrensdauer wuchs.

(3) Im Hinblick auf das prozessuale Verhalten des K hat das OVG im 
Ergebnis in nicht zu beanstandender Weise ausgeführt, dass er durch 

sein Verhalten keine relevante Verzögerung des Rechtsstreits bewirkt 
habe. Die Beteiligten streiten zu Recht nicht über den Zeitraum, für 
den K nach Klageerhebung um die Verlängerung der Begründungs-
frist nachgesucht und damit eine ihm zuzurechnende Verzögerung von 
etwa zwei Monaten herbeigeführt hat. Im Hinblick auf sein prozessu-
ales Verhalten ist allerdings ergänzend zu berücksichtigen, dass er nach 
den Feststellungen des OVG bereits im März 2004 sein Einverständnis 
mit einer Entscheidung des VG ohne mündliche Verhandlung erklärt 
hat. Damit hat er frühzeitig einen Beitrag zu einer möglichen Verfah-
rensbeschleunigung geleistet. Unter Gewichtung und Abwägung der 
zuvor erörterten Kriterien ergibt sich hier – auch unter Berücksichti-
gung des gerichtlichen Spielraums bei der Verfahrensgestaltung – eine 
maßgebliche, weil sachlich nicht gerechtfertigte Verzögerung des Ge-
richtsverfahrens von etwa fünf Jahren . (wird anhand der im Sachbericht 
dargestellten Prozessgeschichte näher erläutert ).

c) K hat einen immateriellen Nachteil in der von ihm geltend gemach-
ten Höhe erlitten, der nicht auf andere Weise wieder gutgemacht 
werden kann. Dass K, der keine materiellen, sondern nur Nachteile 
nichtvermögensrechtlicher Art geltend macht, solche erlitten hat, 
ergibt sich aus der gesetzlichen Vermutung des § 198 Abs. 2 Satz 1 
GVG. Danach wird ein immaterieller Nachteil vermutet, wenn ein 
Gerichtsverfahren – wie hier – unangemessen lange gedauert hat. 
Diese Vermutung ist im vorliegenden Fall nicht widerlegt. Entschä-
digung kann gem. § 198 Abs. 2 Satz 2 GVG nur beansprucht werden, 
soweit nicht nach den Umständen des Einzelfalles Wiedergutma-
chung auf andere Weise gem. § 198 Abs. 4 GVG ausreichend ist. Eine 
Wiedergutmachung auf andere Weise ist gem. § 198 Abs. 4 Satz 1 
GVG insbesondere möglich durch die Feststellung des Entschädi-
gungsgerichts, dass die Verfahrensdauer unangemessen war. Ob eine 
solche Feststellung ausreichend i. S. des § 198 Abs. 2 Satz 2 GVG 
ist, beurteilt sich auf der Grundlage einer umfassenden Abwägung 
sämtlicher Umstände des Einzelfalles. In diese wird regelmäßig ein-
zustellen sein, ob das Ausgangsverfahren für den Verfahrensbeteilig-
ten eine besondere Bedeutung hatte, ob dieser durch sein Verhalten 
erheblich zur Verzögerung beigetragen hat, ob er weitergehende im-
materielle Schäden erlitten hat oder ob die Überlänge den einzigen 
Nachteil darstellt (BTDrucks 17/3802 S. 20). Darüber hinaus kann 
zu berücksichtigen sein, von welchem Ausmaß die Unangemessen-
heit der Dauer des Verfahrens ist und ob das Ausgangsverfahren für 
den Verfahrensbeteiligten eine besondere Dringlichkeit aufwies oder 
ob diese zwischenzeitlich entfallen war (vgl. EGMR, Urteil v. 29. 9. 
2011 – Nr. 854/07 – juris Rn. 41). Hier gehen die Verfahrensbetei-
ligten mit dem OVG zu Recht davon aus, dass als Ergebnis einer 
umfassenden Einzelabwägung eine Wiedergutmachung auf andere 
Weise insbesondere wegen der erheblichen Verfahrensverzögerung 
nicht ausreichend ist. Deshalb kann hier dahingestellt bleiben, ob im 
Fall einer unangemessenen Verfahrensdauer die Entschädigung die 
Regel und die bloße Feststellung i. S. von § 198 Abs. 4 Satz 1 GVG 
die Ausnahme ist (vgl. BSG, Urteil v. 21. 2. 2013 – B 10 ÜG 1/12 KL 
– juris Rn. 45 f.) oder ob weder ein Vorrang der Geldentschädigung 
noch eine anderweitige Vermutungsregelung gilt (vgl. BFH, Urteil v. 
17. 4. 2013 – X K 3/12 – BeckRS 2013, 95036 Rn. 57).

d) Die Bemessung der immateriellen Nachteile richtet sich nach 
§ 198 Abs. 2 Satz 3 GVG. Danach sind diese in der Regel in Höhe 
von 1 200 € für jedes Jahr der Verzögerung zu entschädigen. Nur 
wenn dieser Betrag nach den Umständen des Einzelfalls unbillig ist, 
kann das Gericht einen höheren oder niedrigeren Betrag festsetzen 
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(§ 198 Abs. 2 Satz 4 GVG). Das OVG hat in revisionsgerichtlich 
nicht zu beanstandender Weise festgestellt, dass hier eine Abwei-
chung vom Pauschalbetrag nicht veranlasst ist. Da die nicht gerecht-
fertigte Verzögerung jedenfalls fünf Jahre betrug, steht K insgesamt 
ein Anspruch auf 6 000 € Entschädigung zu, so dass über den Aus-
spruch des OVG hinaus weitere 2 000 € an ihn zu zahlen sind.

2. Der Senat hat K zudem einen Anspruch auf Feststellung der unange-
messenen Dauer des Verfahrens vor dem VG zugesprochen Die Begren-
zung des Feststellungsantrags auf die Verfahrensdauer vor dem VG sei 
zulässig. Sie entspreche der Dispositionsbefugnis des K als Rechtsmittel-
führer (vgl. § 88 VwGO) und trage dem Umstand Rechnung, dass er 
sich insoweit allein durch die Dauer des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens beschwert sehe. Der Anspruch des K auf Feststellung der unange-
messenen Dauer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens folgt aus § 198 
Abs. 4 Satz 3 Halbs. 1 GVG. Danach kann das Entschädigungsgericht in 
schwerwiegenden Fällen neben der Entschädigung aussprechen, dass die 
Verfahrensdauer unangemessen war. Ein solcher Fall liege hier vor.
 J.V.

Kein Bestandsschutz bei Erneuerung 
eines Bauwerks

(OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.1.2013 – 10 N 91/12)

Für ein Gebäude kommt ein Bestandsschutz nur in Betracht, wenn die 
dafür bestimmten gesetzlichen Grenzen beachtet werden.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Ein Grundstückseigentümer nimmt eigentlich immer an, dass die 
vorhandenen Baulichkeiten einen Bestandsschutz genießen, d. h. von 
den zuständigen Behörden und Nachbarn in der vorhandenen Form 
ohne weiteres hingenommen werden müssen.
Probleme entstehen dann nicht, wenn eine Baugenehmigung vor-
gelegt werden kann, aus der sich ergibt, dass die vorhandenen Bau-
lichkeiten der Baugenehmigung entsprechen. Vom Bestandsschutz 
nicht mehr gedeckt sind aber solche Maßnahmen, die eine Neuer-
richtung eines Bauwerks darstellen oder einer solchen gleichkom-
men. Die Identität des wiederhergestellten mit dem ursprünglichen 
Bauwerk muss gewahrt werden, denn der Bestandsschutz rechtfertigt 
nicht einen Ersatzbau anstelle des bestandsgeschützten Bauwerks. 
Eine vom Bestandsschutz nicht mehr gedeckte Identitätsänderung 
der ursprünglich baulichen Anlage liegt u. a. dann vor, wenn die für 
die Instandsetzung notwendigen Arbeiten den Aufwand für einen 
Neubau erreichen oder gar übersteigen oder wenn die Bausubstanz 
ausgetauscht oder das Bauvolumen so wesentlich erweitert wird, dass 
die Anlage einem Neubau gleichgesetzt werden muss.
Für die Beurteilung kommt es auch nicht allein auf das Hauptbau-
werk an, sondern auch auf kleine Ergänzungen, also beispielsweise 
einen Schuppen. 
Eine früher erteilte Baugenehmigung führt auch dann nicht zu ei-
nem Bestandsschutz, wenn im Laufe der Jahre von der Baugenehmi-
gung in wesentlicher Hinsicht abgewichen worden ist. Kann der Be-
standsschutz für ein Gebäude nicht mehr geltend gemacht werden, 
kommt eine Beseitigungsverfügung der Baugenehmigungsbehörde 
in Betracht. F. O.

Personalkostenansätze für kostenpflichtige 
Feuerwehreinsätze

(OVG Koblenz, Beschluss v. 19.11.2013 – 7 A 10758/13)

1. Die mangelhafte Nachvollziehbarkeit der Berechnungsgrundlagen 
für die Erhebung von pauschalierten Personalkosten im Rahmen kosten-
pflichtiger Feuerwehreinsätze führt zur Nichtigkeit der entsprechenden 
Satzungsregelung.

2. Ausbildungskosten sowie Kostenanteile für gebundenes Verwaltungs-
personal sind nicht erstattungsfähig.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

Anlass des Gerichtsverfahrens war die Höhe der im Rahmen eines 
im Nachgang zu einem unstreitig kostenpflichtigen Feuerwehrein-
satz ergangenen Kostenersatzbescheides geltend gemachten Perso-
nalkosten. Die maßgebliche Satzungsregelung knüpfte an die Mus-
tersatzung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz an. 
Demnach errechnete sich der Erstattungsbetrag nach dem Produkt 
aus der Zahl der eingesetzten Personen, deren Einsatzzeit und ei-
nem Pauschalsatz. Der Pauschalsatz ergab sich unter Anwendung des 
Stundenlohnes aus Entgeltgruppe 9, Bewährungsstufe 4 des gültigen 
Tarifvertrages zuzüglich eines Zuschlages von 80 %. Der Pauschal-
satz belief sich vorliegend auf 32,00 €.
Zwar besteht bei der Festlegung von Pauschalsätzen ein gewisser 
Spielraum, allerdings konnte die Gemeinde nicht nachweisen, dass 
sich der konkrete Pauschalsatz zumindest in etwa an ihren tatsäch-
lichen Kosten orientierte. Der Wortlaut des § 36 Abs. 1 LBKG 
lasse nur zu, die konkret entstandenen Kosten abzurechnen. Auch 
stellte das Gericht die für die Kalkulation gebotene Sorgfalt in Ab-
rede. So könne die Beklagte nicht nachweisen, dass eine nachvoll-
ziehbare Ermittlung des Pauschalsatzes unter Berücksichtigung 
der maßgeblichen Einflussfaktoren erfolgte. Sie sei nicht ansatz-
weise den ihr obliegenden Ermittlungspflichten nachgekommen. 
Soweit die Beklagte den Zuschlag u.a. mit Ausbildungskosten der 
Feuerwehrleute und Kosten für das Verwaltungspersonal (wie z.B. 
Feuerwehrsachbearbeiter und Gerätewart) begründete, wurde de-
ren Anrechnung als unzulässig erachtet. Diese Kosten seien nicht 
durch den konkreten Einsatz entstanden, mithin nicht erstattungs-
fähig.
Im Ergebnis war daher vom Oberverwaltungsgericht festzustellen, 
dass die fragliche Satzungsgrundlage wegen der festgestellten Fehler 
nichtig sei. Bewusst offen gelassen hat das Gericht die Frage, ob und 
in welchem Umfang die Übernahme einer landeseinheitlichen Pau-
schalierungsempfehlung zulässig ist.
 R.S.

Straßenreinigungspflicht war rechtswidrig

(OVG Münster, Urt. v. 3.12.2012 – 9 A 193/10)

In einer Straßenreinigungssatzung ist der Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz zu beachten.

(Nichtamtl. Leitsatz)
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Anmerkung:

Die Straßenreinigungspflicht der Anlieger besteht bereits seit Jahr-
zehnten, ohne dass spätere Veränderungen bei der Benutzung des Stra-
ßengeländes berücksichtigt worden sind. Generell gilt jedoch, dass die 
Gemeinde bei Übertragung der Straßenreinigungspflicht auf die An-
lieger den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips Rechnung 
zu tragen hat. Die Erfüllung der Reinigungspflicht in Bezug auf Geh-
wege ist regelmäßig mit Belastungen verbunden, die nicht in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den Nutzungsvorteilen der Anlieger stehen.
Eine satzungsrechtliche Regelung, wonach ein reiner Spazierweg, 
der ohne weitere Verkehrsbedeutung in den Außenbereich führt, 
unabhängig von einem konkreten Bedarf einmal in der Woche zu 
reinigen ist, ist unverhältnismäßig und deshalb nichtig. 
Mit der Entwicklung moderner Abfall- und Abwasserentsorgungssys-
teme ist die Gefahrenabwehr aus gesundheitspolitischen und hygieni-
schen Gründen in den Hintergrund getreten. Mit der Zunahme des 
Verkehrs im allgemeinen und des Kraftfahrzeugverkehrs im besonde-
ren sollte die Forderung des gemeindlichen Wirtschaftslebens sowie 
der Sicherheit und Bequemlichkeit der Bürger im Vordergrund stehen, 
ohne dass der ordnungsrechtliche Bezug ganz aufgegeben werden muss.
Auch die Übertragung des Winterdienstes erfordert eine sorgfäl-
tige Prüfung der Zumutbarkeit unter Berücksichtigung der ört-
lichen Verhältnisse. Steht den Belastungen, die den Anliegern von 
der Gemeinde auferlegt werden, während der frühen Morgen- und 
Abendstunden hinsichtlich eines Weges kein diese rechtfertigender 
Verkehrssicherungsbedarf gegenüber, weil mit der Benutzung ohne-
hin nicht mehr zu rechnen ist, ist die Anordnung einer ganztägig zu 
erfüllenden Räumpflicht unverhältnismäßig. F. O.

Keine Vollstreckung von Verwaltungsakten 
wegen fehlender Bestimmtheit

(VGH Mannheim, Urt. v. 10. 1. 2013 – 8 S 2919/11)

1. Verwaltungsakte sind nur dann vollstreckbar, wenn sie gem. § 37 
Abs. 1 VwVfG inhaltlich hinreichend bestimmt sind. 

2. Das gilt auch dann, wenn der Bestimmtheitsmangel „nur“ zur Rechts-
widrigkeit, nicht aber zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts infolge 
Nichtigkeit (§ 43 Abs. 3 i.V. mit § 44 Abs. 1 VwVfG) führt.

3. Die mit einer bestandskräftigen Baugenehmigung für ein Gebäude 
verbundene Auflage, „die Außenwände in einem landschaftlich unauf-
fälligen Farbton zu gestalten“, ist (zu) unbestimmt und damit nicht voll-
streckungsfähig.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

I. Zum Sachverhalt

Der Kläger (K) ist Landwirt. Das Landratsamt Tübingen erteilte ihm 
eine – inzwischen bestandskräftige – Baugenehmigung zur Errich-
tung eines Milchvieh-Laufstalles mit Melkhaus und geschlossener 
Güllegrube auf einem Grundstück im Außenbereich. Nebenbestim-
mung Nr. 15 zur Baugenehmigung ordnet als „naturschutzrechtliche 
Maßnahme“ an:

„Die geschlossenen Außenwände des Milchviehlaufstalles sind mit 
einer sägerauen Holzverschalung zu verkleiden. Sollte ein Anstrich 
erfolgen, ist ein dunkelbrauner Farbton zu verwenden. Sofern das 
Melkhaus nicht mit einer sägerauen Holzverschalung verkleidet wer-
den sollte, sind die Außenwände in einem landschaftlich unauffälli-
gen Farbton zu gestalten.“

K errichtete das Melkhaus ohne Verkleidung mit sägerauer Holzver-
schalung und strich die Außenwände in grüner Farbe. Das Landrat-
samt sah darin einen Verstoß gegen die Nebenbestimmung Nr. 15 zur 
Baugenehmigung.  

Mit Bescheid vom 15. 6. 2009 verfügte das Landratsamt gegenüber 
K:
„Für den Fall dass Sie der Auflage Nr. 15 (naturschutzrechtliche Auf-
lage) aus der Baugenehmigung … nicht bis spätestens 28. 7. 2009 
nachkommen und die Außenwände des Melkhauses nicht in einem 
landschaftlich unauffälligen Farbton anstreichen (alternativ mit einer 
sägerauen Holzverschalung verkleiden), wird gegen Sie ein Zwangs-
geld von 400,– € festgesetzt werden.

Hiergegen hat K erfolglos Widerspruch und Klage erhoben und so-
dann – nach entsprechender Zulassung durch das VG – Berufung 
eingelegt. 

II. Zur Rechtslage

Die (zulässige) Berufung hatte Erfolg. Nach Ansicht des VGH hat 
das VG hat die Klage zu Unrecht abgewiesen. 

1. Zulässigkeit der Klage

Die Statthaftigkeit der (Anfechtungs-)Klage (§ 42 Abs. 1 1. Alt. 
VwGO) ist unproblematisch. Sie richtet sich gegen eine Zwangs-
mittelandrohung und damit gegen einen Verwaltungsakt (s. § 18 
VwVG; Sadler, VwVG.VwZG, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn 1). 

Die Klagebefugnis des K (§ 42 Abs. 2 VwGO ergibt sich aus seiner 
Adressatenstellung. Bei dem Adressaten eines eingreifenden Verwal-
tungsaktes ist eine Rechtsverletzung (hier: in das Grundrecht des 
Art. 14 Abs. 1 GG) stets möglich. 

Das (in Baden-Württemberg) vorgeschriebene Widerspruchsver-
fahren (§ 68 Abs. 1 VwGO) ist erfolglos durchgeführt worden. 

K hat die Klagefrist (§ 74 Abs. 1 VwGO) gewahrt.

2. Begründetheit der Klage

Die Klage ist begründet, wenn die angefochtene Zwangsandrohung 
rechtswidrig und K dadurch in seinen Rechten verletzt ist (§ 113 
Abs. 1 Satz 1 VwGO).

a) In formeller Hinsicht (Zuständigkeit, Form, Verfahren) sind keine 
Mängel ersichtlich.

b) Materielle Rechtslage
Die Androhung (§ 20 VwVG BW= z. B. § 63 VwVG NRW) setzt 
gem. § 2 VwVG BW (= .z. B. § 55 Abs. 1 VwVG NRW, die übrigen 
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Länder haben entsprechende Parallelvorschriften) einen vollstreckbaren 
Grund-Verwaltungsakt voraus. Danach können Verwaltungsakte 
vollstreckt werden, wenn sie unanfechtbar geworden sind oder wenn 
die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs entfällt. Als voll-
streckbarer Grund-Verwaltungsakt kommt hier die bestandskräftige 
Auflage Nr. 15 in Betracht. 

aa) § 2 VwVG BW ermögliche jedoch – so der Senat – nur die Voll-
streckung eines im Sinne inhaltlich hinreichender Bestimmtheit 
(§ 37 Abs. 1 LVwVfG) vollstreckungsfähigen Verwaltungsakts als 
Grundlage (Titel) der Verwaltungsvollstreckung. Der Senat führt in-
soweit aus: 
Die für Einleitung und Durchführung der Verwaltungsvollstre-
ckung erforderliche konkrete Feststellung, dass der Pflichtige seine 
Verpflichtung aus dem Verwaltungsakt noch nicht erfüllt hat, ist 
nur bei einem inhaltlich hinreichend bestimmten Verwaltungsakt 
möglich. Ist ein Verwaltungsakt wegen inhaltlicher Unbestimmt-
heit nicht vollstreckungsfähig, schließt dieser Mangel Maßnahmen 
in der Verwaltungsvollstreckung aus (VGH Baden-Württemberg, 
Urt. v. 4.11.1980 – 10 S 890/80 – und v. 9.4.1981 – 10 S 2129/80 – 
VBlBW 1982, 97 <98>; OVG Hamburg, Urt. v. 3. 7.1952 – OVG 
Bf. II 604/51 – VwRspr Bd. 5 Nr. 117; OVG Nordrhein-Westfalen, 
Beschl. v. 16. 1.1998 – 10 B 3029/97 – BRS 60 Nr. 171; Bayerischer 
VGH, Beschl. v. 4. 7.2012 – 22 ZB 12.204). Das gilt auch dann, 
wenn der Bestimmtheitsmangel „nur“ zur Rechtswidrigkeit, nicht 
aber zur Unwirksamkeit des Verwaltungsakts infolge Nichtigkeit 
(§ 43 Abs. 3 i.V. mit § 44 Abs. 1 LVwVfG) führt. Denn auch 
ein – bestandskräftiger oder sofort vollziehbarer – wirksamer, aber 
inhaltlich unbestimmter Verwaltungsakt ist nicht vollstreckungs-
fähig. 

Hinweis: Der Grundsatz des Verwaltungsvollstreckungsrechts, dass 
es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Vollstreckungsmaß-
nahme auf die Rechtmäßigkeit einer Grundverfügung nicht ankommt 
(so die überw. Meinung: s. z. B. BVerwG, Urt. v. 13. 3.1984 – 4 C 
31.81 – NJW 1984, 2591 <2592>; vgl. auch BVerfG, Kammerbeschl. 
des 1. Senats v. 7.12.1998 – 1 BvR 831/89 – NVwZ 1999, 290) 
wird damit durchbrochen. Die Unbestimmtheit der Grundverfügung 
„inf iziert“ eine zu ihrer Durchsetzung ergehende Vollstreckungsmaß-
nahme.

Das Bestimmtheitsgebot nach § 37 Abs. 1 LVwVfG (die übrigen 
Länder haben vergleichbare Vorschriften) erfordert zum einen, dass 
der Adressat einer Regelung in der Lage sein muss zu erkennen, 
was von ihm gefordert wird, und zwar in dem Sinne, dass der be-
hördliche Wille keiner unterschiedlichen subjektiven Bewertung 
zugänglich ist. Zum anderen muss der Verwaltungsakt Grundla-
ge für Maßnahmen zu seiner zwangsweisen Durchsetzung sein 
können. Im Einzelnen richten sich die Anforderungen an die not-
wendige Bestimmtheit eines Verwaltungsakts nach den Besonder-
heiten des jeweils anzuwendenden und mit dem Verwaltungsakt 
umzusetzenden materiellen Rechts, insbesondere nach dem Re-
gelungsgehalt des Verwaltungsaktes und dem mit ihm verfolgten 
Zweck Dabei muss sich die „Regelung“ (§ 35 Satz 1 LVwVfG) 
nicht unmittelbar und allein aus dem Entscheidungssatz ergeben. 
Es reicht aus, wenn sie sich aus dem gesamten Inhalt des Beschei-
des, insbesondere seiner Begründung, sowie den weiteren, den Be-
teiligten bekannten oder ohne Weiteres erkennbaren Umständen, 
unzweifelhaft erkennen lässt. Will oder muss die Behörde dem 

Betroffenen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Freiheit 
überlassen, selbst auszuwählen, mit welchem Mittel das mit dem 
Verwaltungsakt verfolgte Ziel erreicht werden soll, kann oder muss 
sie sich auf die Angabe eines Zieles beschränken. Das gilt gerade 
auch bei Verpflichtungen, welche in die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
GG geschützte Verfügungsbefugnis über das Grundeigentum 
eingreifen. Insoweit kann es demzufolge geboten sein, die Anfor-
derungen an die Bestimmtheit einer Anordnung zur Durchset-
zung baurechtlicher Vorschriften gering zu halten (BVerwG, Urt. 
v. 15. 2.1990 – 4 C 41.87 – BVerwGE 84, 335 <339, 341>). Auch 
ein solcher, nur das Ziel regelnder Verwaltungsakt kann vollstre-
ckungsfähig sein, vorausgesetzt, das Ziel ist inhaltlich hinreichend 
bestimmt bezeichnet.

bb) Gemessen daran ist die mit dem angedrohten Zwangsmittel zu 
vollstreckende Nebenbestimmung Nr. 15 zur Baugenehmigung kein 
vollstreckungsfähiger Verwaltungsakt i. S. des § 2 VwVG BW. Sie ist 
inhaltlich nicht hinreichend bestimmt. Die Auflage bezeichnet zwar 
den Gegenstand dieser Handlungspflicht (Außenwände des Melk-
hauses) hinreichend bestimmt. Das trifft aber nicht für ihren weite-
ren Regelungsgehalt „in einem landschaftlich unauffälligem Farbton 
zu gestalten“ zu. Insoweit ist der im objektiven Erklärungswert der 
Auflage zum Ausdruck kommende behördliche Wille unterschied-
licher subjektiver Bewertung zugänglich. Das Landratsamt hat sich 
zur Erreichung des mit der Auflage verfolgten naturschutzrechtli-
chen Zieles, eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die farbliche Gestaltung der Außenwände des Melkhauses zu 
vermeiden, erkennbar darauf beschränken wollen, K als Bauherrn le-
diglich dieses Ziel vorzuschreiben, ihm aber die Auswahl der konkre-
ten Farbe selbst zu überlassen. Das ist zwar im Grundsatz rechtlich 
nicht zu beanstanden. Sie hat ihr naturschutzrechtliches Ziel jedoch, 
auch wenn die Anforderungen an die Bestimmtheit einer Anord-
nung zur Durchsetzung baurechtlicher Vorschriften gegebenenfalls 
gering zu halten sind, inhaltlich nicht hinreichend bestimmt. Ihre 
Formulierung „landschaftlich unauffälliger Farbton“ eröffnet einen 
weiten Wertungsspielraum, der ohne eine weitere Konkretisierung 
offen lässt, welcher farbliche Außenanstrich noch oder nicht mehr 
zulässig ist. Sie bezieht sich nach der auch für K erkennbaren Ziel-
richtung der Auflage zur Baugenehmigung zwar nicht auf irgend-
eine Landschaft, sondern nur auf diejenige in der Umgebung des 
Melkhauses. Sie präzisiert aber nicht hinreichend, welche Farbtöne 
in dieser Landschaft „auffällig“ oder „unauffällig“ sind. Zwar mag die 
Formulierung einzelne für jeden vor Ort und zu jeder Jahreszeit und 
Witterung eindeutig als landschaftlich auffällig erkennbare Farbtö-
ne wie Rot oder Gelb ausschließen oder umgekehrt für jeden dort 
eindeutig als landschaftlich unauffällig erkennbare Farbtöne in Dun-
kelbraun zulassen. Im Übrigen ist jedoch in Anbetracht sowohl der 
Variationsbreite möglicher Farbtöne und Lichtverhältnisse als auch 
jahreszeitlich- und witterungsbedingt unterschiedlicher Farben der 
Landschaft selbst (grüne Wiesen im Sommer, weiße schneebedeckte 
Wiesen im Winter) eine klare, keiner unterschiedlichen subjektiven 
Bewertung zugängliche und insbesondere auch für eine mögliche 
Vollstreckung der Auflage nötige Abgrenzung eines „landschaftlich 
auffälligen“ von einem „landschaftlich unauffälligen“ Farbanstrich 
des genehmigten Melkhauses in der konkreten Umgebung des Bau-
vorhabens nicht möglich. 

Hinweis: Der Senat verweist insoweit auf die Vielfältigkeit des sog. 
RAL- Farbkatalogs. Der Name leitet sich vom Reichs-Ausschuss für Lie-
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ferbedingungen ab, der 1925 in Berlin gegründet wurde und der Ratio-
nalisierung der deutschen Wirtschaft diente. 

Will die Behörde eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Außenanstrich eines Gebäudes im Außenbereich 
vermeiden, muss sie deshalb entweder dem Bauherrn eine Auswahl 
zulässiger konkreter Farbtöne positiv vorgeben oder aber – wenn sie 
nicht übermäßig in seine Verfügungsbefugnis eingreifen will – sich 
darauf beschränken, nur eine Auswahl unzulässiger konkreter Farb-
töne zu bezeichnen. Es ist auch nicht Aufgabe des K, sich nach Erlass 
der Baugenehmigung bei der Behörde nach der Zulässigkeit des von 
ihm gewählten Farbtons zu erkundigen. Aus § 36 Abs. 2 Nr. 4 i. V. mit 
§ 37 Abs. 1 LVwVfG folgt vielmehr das Gegenteil. Schon aus dem 
Regelungsgehalt der Auflage selbst muss hinreichend bestimmt oder 
jedenfalls bestimmbar sein, welcher Farbanstrich vorgeschrieben ist. 
Unklarheiten muss der Adressat nicht in Eigeninitiative aufklären. 
Diese gehen vielmehr zu Lasten der Behörde.

Nicht gefolgt werden kann der sinngemäßen Ansicht des VG, der 
Regelungsgehalt der streitigen Auflage sei jedenfalls hinsichtlich 
solcher Farbtöne hinreichend bestimmt und vollstreckungsfähig, 
die „ohne vernünftige Zweifel und ohne vernünftige subjektiv ver-
schiedene Bewertungsmöglichkeiten“ als landschaftlich unauffällig 
oder auffällig anzusehen seien. Einer solchen, gleichsam geltungs-
erhaltend-reduzierenden Auslegung der Nebenbestimmung steht 
hier bereits der erkennbare Wille der Behörde entgegen, K nur das 
Ziel vorzuschreiben, ihm aber die Auswahl der konkreten farblichen 
Gestaltung selbst zu überlassen. Ungeachtet dessen schließen aber 
auch Sinn und Zweck des Bestimmtheitsgebots sowie die berech-
tigten Interessen des Adressaten eines belastenden Verwaltungs-
akts eine solche Auslegung aus. Das Bestimmtheitsgebot dient der 
Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit. Unklarheiten im objekti-
ven Erklärungswert gehen zu Lasten der Behörde. Nach der vom 
VG vertretenen Ansicht ließe sich in vielen Fällen unbestimmt 
weit gefasster Handlungsgebote im Nachhinein ein bestimmbarer 
und vollstreckungsfähiger „Kern“ identifizieren. Denn jedem unbe-
stimmten Handlungsgebot wird zumeist auch irgendeine Handlung 
zuzuordnen sein, die eindeutig darunter oder auch nicht mehr da-
runter fällt, unabhängig davon, ob der Verwaltungsakt den Anfor-
derungen des § 37 Abs. 1 LVwVfG entspricht oder nicht. Dadurch 
würde der Zweck des Bestimmtheitsgebots unterlaufen, gerade auch 
die Grenzen des durch den Verwaltungsakt geforderten Handelns 
hinreichend bestimmt aufzuzeigen. Die Behörde könnte den Ver-
fügungssatz des Handlungsgebots in der Grundverfügung zunächst 
unbestimmt weit fassen und im Vollstreckungsverfahren geltend ma-
chen, jedenfalls ein ganz bestimmtes, von ihr selbst – im Nachhinein 
bezeichnetes – Handeln sei vom Verwaltungsakt erfasst und der Ver-
waltungsakt insoweit vollstreckungsfähig. Damit würden Sinn und 
Zweck des Bestimmtheitsgebots verfehlt, dem Adressaten schon mit 
Erlass der Grundverfügung zu verdeutlichen, welches konkrete Tun 
von ihm erwartet wird, und eine ohne Weiteres vollstreckungsfähige 
Grundlage zu schaffen.

Ergänzender Hinweis:

Die Entscheidung ist klausurverdächtig: Probleme der Bestimmtheit von 
Verwaltungsakten und ihrer zwangweisen Durchsetzung sind gängige 
Themen in Aufgaben auf den Gebieten des allgemeinen Verwaltungsrechts 
sowie des Polizei- und Ordnungsrechts. In der Sache ist dem VGH zuzu-

stimmen. Die Unbestimmtheit einer VA-Regelung kann nicht mit dem 
Hinweis darauf gerechtfertigt werden, die nötige Konkretisierung könne 
ja noch im Vollstreckungsverfahren vorgenommen werden (s. hierzu z. B. 
Schönenbroicher, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 1. Aufl. 2014, § 37 Rn 74 m. w. N.).
 J.V.

Regenwassergebührenpflicht des Landkreises

(VG Köln, Urt. v. 12.3.2013 – 14 K 331/11)

Für Regenwasser, das außerhalb der im Zusammenhang bebauter Orts-
teile auf Kreisstraßen anfällt, und der örtlichen Entwässerung zuge-
führt wird, ist der Landkreis verpflichtet, die Entwässerungsgebühren 
zu zahlen.

(Nichtamtl.Leitsatz)

Anmerkung:

Gesetzlich ist die Zuständigkeit für die Straßen geregelt worden. 
Für Kreisstraßen ist für die Straßenbaulast der Landkreis bestimmt 
werden. Darauf kommt es auch an, wenn der Kreis als Straßenbau-
lastträger das anfallende Regenwasser der örtli chen Kanalisation 
zuleitet.
Mit diesem Problem hat sich das Verwaltungsgericht Köln in mehre-
ren Urteilen befasst. Danach ist der Kreis verpflichtet, der Gemeinde 
die Regenwassergebühr zu entrichten, denn der Kreis ist entwässe-
rungspflichtig, weil zu den mit dem Bau und der Unterhaltung der 
Straßen zusam menhängende Aufgaben auch die Anlagen gehören, 
die das von der Straße ab fließende Wasser aufnehmen.
Es kommt dann weiter auf das Landeswassergesetz an. Es kann be-
stimmen, dass der Straßenbaulastträger zur Beseitigung von Nieder-
schlagswasser verpflichtet ist, welches von Straßenoberflächen au-
ßerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile anfällt. Daraus ergibt 
sich, dass die Gemeinde abwasserbeseitigungspflichtig nur für Stra-
ßen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile ist. Insoweit 
kommt der Kreis seiner Abwasserüberlassungspflicht gegenüber der 
wasserbeseitigungspflichtigen Gemeinde nach, indem er bei einem 
Straßenabschnitt, der beidseitig geschlossen bebaut ist, das Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Abwasseran lage der Gemeinde ein-
leitet.
Einem Gebührenbescheid können keine vertraglichen Verein-
barungen entgegen gehalten werden, weil solche Vereinbarungen 
unbeachtlich sind. Sie beinhalten keinen wirksamen Gebühren-
verzicht der Gemeinde, weil ein Gebührenverzicht in Form eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages schon dem Grunde nach nicht 
möglich ist, weil Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz zu 
erheben sind.
 F. O.

Anfechtung eines Arbeitsvertrages bei 
Verschweigen der Schwangerschaft

(LAG Köln, Urt. v. 11. 10. 2012 – 6 Sa 641/12, DB 2012, S. 2872)

1. Die Frage eines Arbeitgebers nach der Schwangerschaft einer Bewer-
berin ist eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts i. S. 
des § 3 Abs. 1 Satz 2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
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2. Eine Arbeitnehmerin bzw. Bewerberin ist in der Regel nicht ver-
pflichtet, ihre Schwangerschaft zu offenbaren.

3. Diese Regeln (Leitsätze 1 und 2) gelten auch im Falle eines befriste-
ten Arbeitsverhältnisses.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

Die beteiligten Streitparteien schlossen am 30. 9. 2011 einen Ar-
beitsvertrag, wonach die Klägerin (K) befristet (bis zum 31. 3. 2013) 
als Angestellte eingestellt wurde. Im November 2011 teilte K der 
beklagten Arbeitgeberin (B) mit, dass sie schwanger sei; als voraus-
sichtlicher Geburtstermin wurde der 19. 5. 2012 genannt. Darauf-
hin sprach B die Anfechtung desArbeitsvertrages wegen arglistiger 
Täuschung gem. § 123 BGB aus. Die hiergegen gerichtete Klage 
war in beiden Instanzen erfolgreich.

K sei – so das LAG – nicht verpflichtet gewesen, das Bestehen einer 
Schwangerschaft zu offenbaren. Das Verschweigen von Tatsachen 
sei nur dann eine arglistige Täuschung, wenn eine Aufklärungs-
pflicht verletzt worden sei. Eine solche Pflicht bestehe hinsichtlich 
einer Schwangerschaft zur Vermeidung der Geschlechterdiskrimi-
nierung nicht (§ 3 Abs. 1 Satz 2 AGG). Etwas anderes könne nur 
dann gelten, wenn die Vertragsdurchführung wegen eines mutter-
schutzrechtlichen Beschäftigungsverbots gänzlich unmöglich sei. 
Ein solcher Fall liege hier aber nicht vor. Auch die Tatsache der 
Befristung führe zu keiner anderen Beurteilung. Zwar habe das 
BAG die Unzulässigkeit der Frage nach einer Schwangerschaft 
bisher ausdrücklich nur für den Fall einer unbefristeten Einstel-
lung festgestellt (s. Datenschutz-Berater 3/2003, S. 16). Aus der 
europäischen Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zu-
gangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 
Aufstieg (Art. 5 Abs. 1 RL 76/207/EWG) folge jedoch, dass beide 
Fälle gleich zu behandeln seien. 
 J.V.

Mehrbedarf für Alleinerziehung

(BSG, Urt. v. 23.08.2012 - B 4 AS 167/11 R unter Berücksichtigung des 
Urteils vom 03.03.2009 – B 4 AS 50/07 R)

Ein Mehrbedarf für Alleinerziehung für Pflege und Erziehung von 
einem oder mehreren minderjährigen Kindern i. S. des § 21 III SGB 
II ist zu leisten, wenn der hilfebedürftige Elternteil während der 
Betreuungszeit von dem anderen Elternteil, Partner oder einer ande-
ren Person nicht in einem Umfang so unterstützt wird, der es recht-
fertigt, von einer nachhaltigen Entlastung auszugehen. Entscheidend 
ist, ob eine andere Person in erheblichem Umfang bei der Pflege und 
Erziehung mitwirkt. Dabei ist allein auf die tatsächlichen Verhält-
nisse abzustellen. 

(Nichtamtl. Leitsatz)

Unter Pflege und Erziehung ist die umfassende Verantwortung für 
die Lebens- und Entwicklungsbedingungen des Kindes zu verstehen. 
Der Begriff der „Pflege“ konkretisiert die Sorge für das körperliche 

Wohl und der Begriff der „Erziehung“ konkretisiert die Sorge für die 
seelische und geistige Entwicklung, die Bildung und die Ausbildung 
der minderjährigen Kinder. Es geht mithin um die gesamte Sorge für 
das Kind, also Ernährung, Bekleidung, Gestaltung des Tagesablaufs 
und emotionale Zuwendung. Es ist nicht auf den Pflegebegriff  i. S. 
des SGB XI oder nach §§ 61ff SGB XII abzustellen. Leistungsvor-
aussetzung ist nicht, dass die betreffende Person Inhaber des Perso-
nensorgerechts ist. Die hilfesuchende Person sorgt allein für Pflege 
und Erziehung, wenn keine andere Person in etwa dem gleichen 
Umfang wie die allein betreuende Person an der Erziehung und Pfle-
ge der Kinder beteiligt ist. Für die Feststellung der Alleinerziehung 
kommt es immer auf die tatsächlichen Verhältnisse im konkreten 
Einzelfall an. Daher ist auf die besondere Bedarfssituation der Al-
leinerziehenden Bezug zu nehmen, die dadurch geprägt ist, dass bei 
diesem Personenkreis – in gleicher Weise wie bei den weiteren von 
§ 21 SGB II erfassten leistungsberechtigten Personen (werdende 
Mütter, erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte) – beson-
dere Lebensumstände vorliegen, bei denen typischerweise ein zu-
sätzlicher Bedarf zu bejahen ist. Solche besonderen Lebensumstän-
de können exemplarisch darin zu sehen sein, dass Alleinerziehende 
wegen der Sorge für ihre Kinder typischerweise weniger Zeit haben, 
preisbewusst einzukaufen sowie zugleich höhere Aufwendungen zur 
Kontaktpflege und zur Unterrichtung in Erziehungsfragen zu tragen 
haben bzw. externen Rat in Betreuungs-, Gesundheits- und Erzie-
hungsfragen benötigen. Auch soll der höhere Aufwand von allein 
erziehenden Personen für die Versorgung und Pflege bzw. Erziehung 
der Kinder etwa wegen geringerer Beweglichkeit und zusätzlicher 
Aufwendungen für die Kontaktpflege oder Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen Dritter in pauschalierter Form ausgeglichen wer-
den. Leben Alleinerziehende mit weiteren volljährigen Personen, 
z.  B. in einer Haushaltsgemeinschaft mit Verwandten oder Ver-
schwägerten nach § 9 V SGB II oder in einer Wohngemeinschaft, 
so ist ebenfalls alleinige Pflege und Erziehung gegeben, wenn andere 
Personen an der Pflege und Erziehung nicht oder nur in geringem 
Umfang mitwirken. Keinerlei Auswirkungen auf den Anspruch des 
allein erziehenden Elternteils hat es, wenn ein geschiedener, getrennt 
lebender Elternteil das Umgangsrecht wahrnimmt, da bei der übli-
chen Ausübung des Umgangsrechts keine Entlastung des allein er-
ziehenden Elternteils stattfindet. In den Fällen, in denen die Familie 
„unvollständig“ ist und nur ein Elternteil für die Pflege und Erzie-
hung der Kinder sorgt, ist der Mehrbedarfszuschlag somit nur in eng 
begrenzten Ausnahmefällen nicht zu gewähren. Ein Alleinerziehen-
der sorgt nur dann nicht allein für die Pflege und Erziehung eines 
Kindes, wenn ihn eine andere Person so nachhaltig bei der Pflege und 
Erziehung des Kindes unterstützt, wie es sonst der andere Elternteil 
zu tun pflegt. Dies könnte zum Beispiel bei Großeltern der Fall sein, 
die für mindestens gleiche Teile des Tages mit der Erziehung und 
Pflege des Kindes betraut sind. 
 T.K.

Autoren der Rechtsprechungsbeiträge:
T.K. = Thomas Kulle
F.O. = Rechtsanwalt Dr. Franz Otto
R.S.  = Rouven Schnurpfeil
J.V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
H.W. = Prof. Holger Weidemann
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Däubler/Klebe/Wedde/Weichert, Bundesdatenschutzgesetz, 4 . Aufl . 2014, 
902 Seiten, geb ., 89,90 €, ISBN 978-3-7663-6097-7, Bund Verlag 

Der „Kompaktkommentar“ liegt nunmehr in vierter Auflage vor. Allein dieser 
Umstand spricht dafür, dass das Werk seinen festen Platz in der – umfangreichen – 
datenschutzrechtlichen Kommentarliteratur gefunden hat. Aufbau und innere 
Struktur des Kommentars überzeugen. Im Anschluss an den Normtext finden 
sich „Übersichten“, bei denen jeweils auf die Randnummern Bezug genommen 
wird. In den Rubrik „Allgemeines“ oder „Einleitung“ werden Normzwecke erläu-
tert und Verbindungen zu Spezialnormen hergestellt. Zuweilen üben die Autoren 
an dieser Stelle (zu Recht) Kritik an der Lesbarkeit von Vorschriften (s. z.§ 4g 
Rn. 6). In der Kommentierung werden teilweise Schlüsselbegriffe durch Fettdruck 
hervorgehoben, was die Orientierung erleichtert. Nicht ganz nachvollziehbar ist, 
warum dieser „Kunstgriff“ nicht durchgängig angewendet wird (z.B. nicht bei 
den Ausführungen zu § 13). Nachweise aus Rechtsprechung und Literatur sind 
demgegenüber vollständig in Fußnoten untergebracht worden; der Lesefluss wird 
damit nicht gehemmt. Erfreulich ist die klare und eingängige Sprache, die es auch 
einem Nichtjuristen bzw. Nichtfachmann ermöglicht, sich schnell in ein Problem 
einzuarbeiten.
Die Anhänge enthalten weitere Informationen, die ansonsten vom Nutzer zusam-
mengestellt werden müssten, etwa die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG.
In der Sache vermag der Kommentar zu überzeugen. Bei Kontroversen beziehen 
die Autoren eindeutig Stellung, ohne die Gegenmeinungen zu unterdrücken. Zu-
mindest wird die „a.A.“ in den Fußnoten vermerkt. Die Bestimmungen über den 
Arbeitnehmerdatenschutz werden extensiv und „arbeitnehmerfreundlich“ ausge-
legt. Für die Gewinnung von Informationen aus öffentlich zugänglichen sozialen 
Netzwerken sollen z. B. im Prinzip dieselben Restriktionen gelten wie beim Frage-
recht des Arbeitgebers (§ 32 Rn. 37 a und 37 b). Das ist zumindest zweifelhaft, weil 
die Betroffenen solche Daten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben und 
deshalb damit rechnen müssen, dass sich Dritte hieraus später informieren. Ob an-
onyme Bewerbungen ein Patentrezept gegen eine zu frühe „Aussonderung“ – auf-
grund von Google-Informationen – sind, lässt sich mit guten Gründen bestreiten. 
Unabhängig davon, wie man zu solchen Fragen steht, eröffnet der Kommentar die 
Möglichkeit einer sachbezogenen und fundierten Diskussion.

Fazit: Ein gelungener und gut informierender Kommentar, der interessante Ak-
zente setzt und aufgrund der darin aufgezeigten Querverbindungen zu anderen 
Rechtsgebieten (z. B. AGG) stets die praktische Relevanz des Datenschutzes auf-
zeigt.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Fehling/Kastner/Störmer (Hrsg .), Verwaltungsrecht VwVfG .VwGO, Hand-
kommentar, 3 . Aufl . 2013, 3313 Seiten, geb ., 98,00 €, ISBN 978-3-8329-6525-9, 
Nomos

Erneut ist der – offenbar gut angenommene – Kommentar gegenüber der ersten 
Auflage um mehrere hundert Seiten gewachsen. Dennoch ist das Werk nach wie 
vor gut handhabbar und auch der sehr günstige Preis ist unverändert geblieben. 
Das Autorenteam hat die Neuauflage genutzt, um den Kommentar auf den Stand 
August 2012 zu bringen. Das Mediationsförderungsgesetz vom 21. Juli 2012 ist 
demgemäß bereits eingearbeitet worden. Das im März 2013 in Kraft getretene 
Planvereinheitlichungsgesetz ist immerhin in der Entwurfsfassung berücksich-
tigt. Die notwendigen Aktualisierungen wurden wie gewohnt zuverlässig vorge-
nommen. 
Der „Fehling/Kastner/Störmer“ leistet auch in der dritten Auflage das, was man 
zuweilen bei anderen Erläuterungsbüchern vermisst: eine kritische – auch rechts-
politische – Wertung zahlreicher problematischer Vorschriften. Hervorzuheben 
sind weiterhin die zahlreichen Bezüge zum EU-Recht, das an praktischer Rele-
vanz weiter zugenommen hat. 

Fazit: Der „Handkommentar“ ist eine hervorragende Arbeitshilfe bei der Klärung 
von Problemen aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht. Leistung und Preis stehen 
in einem ausgezeichneten Verhältnis.
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Ferner/Kröninger/Aschke (Hrsg .), Baugesetzbuch mit Baunutzungsverordnung, 
Handkommentar, 3 . Aufl . 2013, 1 .247 Seiten, geb ., 95,00 €, ISBN 978-3-8329-
6006-3, Nomos

Circa fünf Jahre nach der zweiten Auflage ist die aktuelle Version des Kommentars 
erschienen.Gründe für die Neubearbeitung hat der Gesetzgeber in Fülle geliefert. 
Zu nennen sind insbesondere die BauGB-Novellen aus den Jahren 2011 und 
2013. Sie sind – wie Stichproben gezeigt haben – zuverlässig eingearbeitet worden. 

Aufbau und innere Struktur der Kommentierung sind weitgehend einheitlich, so 
dass sich der Leser schnell zurecht findet. Nach dem Abdruck des Gesetzestextes 
folgt eine Inhaltsübersicht, an welche sich die Erläuterungen anschließen; diese 
werden regelmäßig mit dem Abschnitt „Allgemeines“ eingeleitet – hier werden 
Sinn und Zweck sowie Stellung der Norm im Gesamtgefüge dargestellt – und 
schließen ab mit Erläuterungen zum Verwaltungsverfahren bzw. Rechtsschutz. 
Von großem praktischem Nutzen sind die zahlreichen, in „Anhängen“ unterge-
brachten Muster/Formulierungshilfen, z. B. für Einwendungen eines Planbetrof-
fenen im Genehmigungsverfahren (Anhang zu § 10). Die Erläuterungen werden 
durch zahlreiche Beispiele aus der Rechtsprechung veranschaulicht.Die Sprache 
ist klar und präzise, so dass die Erläuterungen trotz ihrer gelegentlichen Knappheit 
stets informativ sind. Leitbegriffe sind im Text zudem optisch hervorgehoben und 
damit geeignet, den Lesekomfort weiter zu steigern.

Fazit: Ein sehr gelungener Praxis-Kommentar, der sich zu Recht auf diesem Ge-
biet fest etabliert hat. 
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Schütz/Classen (Hrsg .), Studienbuch Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern, 
3 . Aufl . 2014, 489 Seiten, kart ., 26,00 €, ISBN 978-3-8487-0274-9, Nomos

Das Studienbuch ist erstmalig im Jahre 1999 erschienen. Die Herausgeber und 
Autoren, Hochschullehrer an den Universitäten Greifswald und Rostock, haben 
ein Konzept entwickelt, das aus Sicht des Rezensenten gelungen und zukunfts-
trächtig ist. In dem Buch sind die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Materien 
des Landesrechts von M-V versammelt. Der Bogen spannt sich vom Landesver-
fassungsrecht über zentrale Bereiche des allgemeinen Verwaltungsrechts (insbe-
sondere Verfahren, Vollstreckungsrecht) bis zu prüfungs- und praxisrelevanten 
Teilen des besonderen Verwaltungsrechts (insbesondere Polizei- und Ordnungs-
recht und Kommunalrecht). Es ist eine Abkehr von den „großen“ Lehrbüchern 
zum allgemeinen und besonderen Verwaltungsrecht, die den Anspruch erheben, 
eine landesübergreifende Darstellung zu liefern. Ein solcher Anspruch ist indes-
sen nicht oder jedenfalls nur unter Vernachlässigung von Landesspezifika zu er-
füllen. Trotz diverser „Musterentwürfe“ und einer Tendenz zur Vereinheitlichung 
weichen die Landesgesetze in Deutschland jedoch nach wie vor – teilweise erheb-
lich – voneinander ab. Hinzu kommen auch Divergenzen in der Rechtsprechung 
der Verwaltungsgerichte, die eine „Gesamtdarstellung“ nicht immer widerspie-
gelt. „Bescheidener“, aber auch realistischer ist es daher, eine Darstellung des öf-
fentlichen Rechts auf ein einzelnes Bundesland zu beschränken. Der „Schütz/
Classen“ hat dieses Landes-Konzept in vorbildlicher Weise verwirklicht. Die 
stoffliche Auswahl ist, wie oben angedeutet, gelungen. Die abstrakte Darstellung 
wird durch Aufbauschemata (s. z. B. S. 266) und graphische Übersichten (s. z. B. 
157) aufgelockert. Etliche Fälle mit Lösungen tragen weiter zum Verständnis bei. 
Zu begrüßen ist ferner, dass die (zahlreichen) Nachweise in die Fußnoten verbannt 
wurden; die Buchstabengröße der Fußnoten macht die Lektüre aber nicht ganz 
einfach und dürfte den Wunsch, weitere Quellen zu Rate zu ziehen, verringern. 

Fazit: Ein Buch, das insbesondere Jurastudenten in Mecklenburg-Vorpommern 
sehr gute Dienste leisten kann. Es ist aber auch für Praktiker von Nutzen, die sich 
schnell in eine Landesmaterie einarbeiten wollen.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Taschen-Definitionen Zivilrecht/Strafrecht/Öffentliches Recht, 1 . Aufl . 2013, 
205 Seiten, 12,00 €, ISBN 978-3-8329-4953-2, Nomos 

Das handliche Taschen-Buch ist eine Sammlung von Definitionen aus den zent-
ralen Gebieten des Rechts. Die Begriffsbestimmungen sind (so das Vorwort) aus 
Lehrbüchern des Nomos-Verlages entnommen. Auf rd. 200 (kleinformatigen) 
Seiten lassen sich naturgemäß nicht alle Begriffe eines Gebiets darstellen. Im 
Abschnitt „Polizei- und Ordnungsrecht“ beispielsweise fehlen die „Verantwortli-
chen“ (früher: Störer) ebenso wie einige Sonderfälle der „Gefahr“. Die getroffene 
Auswahl ist andererseits durchaus gelungen und konzentriert sich auf Kernpro-
bleme.
Ein anderes Problem ist die mit der Konzentration gelegentlich verbundene Un-
schärfe und Unvollständigkeit. Beispiel: Der „Erlaubnistatbestandsirrtum“ (S. 86) 
wird knapp, aber richtig definiert. Der Leser erfährt allerdings nichts über die 
Behandlung dieses Irrtums in Rechtsprechung und Literatur. 

Fazit: Der Eindruck ist zwiespältig. Der Käufer erhält für einen sehr günstigen 
Preis eine griffige Arbeitshilfe mit einigen (zwangsläufigen) Schwächen. Den 
Griff zum Lehrbuch oder Kommentar kann die Definitionen-Sammlung nicht 
ersetzen (was sie ehrlicherweise auch nicht anstrebt).
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Schrifttum
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Peter Bittorf/Sabine Drape/Helmut Globisch/
Birgit Moldenhauer/Elke Scheske/Holger Weidemann:
Bescheidtechnik
Dieses Buch soll die künftigen Verwaltungsmitarbeiter auf die Prüfungen und die spätere Praxis 
vorbereiten. Ausbildung und Studium vermitteln zwar Fertigkeiten zur praktischen Anwendung des 
erlernten Wissens, die Berufspraxis erschöpft sich jedoch nicht ausschließlich darin, verfahrens- 
und materiell-rechtliche Fragen zu beleuchten. Damit sich die zukünftigen Verwaltungsmitarbeiter 
nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht unvorbereitet unbekannten Aufgaben stellen 
müssen, sehen alle Studien- und Lehrgangsangebote Übungseinheiten zur Bescheidtechnik vor.
Häu� g fehlt es an geeigneten Anschauungs- und Übungsmaterialien. Die vorliegenden Mustertexte 
schließen diese Lücke und sind ideal für die Prüfungsvorbereitung geeignet.

Band 8, 120 Seiten, ISBN 978-3-7869-0904-0, 14,95 €

Frank Bo� er/Stefan Eisner/Thomas Gerlach: 
Einführung in die Investitionsrechnung
Grundlage für die kommunale Investitionsentscheidung ist 
die Investitions- und Finanzierungsrechnung. Auch komplexe 
Entscheidungen können mit ihrer Hilfe wirtschaftlich sinnvoll 
getro� en werden. Das Buch beinhaltet die klassischen 
Verfahren der Investitionsrechnung mit Anwendungsbezug 
auf Investitionsentscheidungen in der Kommunalverwaltung. 
Das umfangreiche Übungsmaterial ermöglicht einen 
hohen Praxisbezug, ohne dabei wissenschaftlich theoretische 
Aspekte zu vernachlässigen. Zielgruppen sind sowohl 
Studierende als auch interessierte Praktiker.

Band 7, 300 Seiten, ISBN 978-3-7869-0905-7, 29,90 €

Jan Seybold/Wolfgang Neumann/Frank Weidner: 
Niedersächsisches Kommunalrecht
Dieses Werk ist ein Lehrbuch zum niedersächsischen Kommunalrecht auf der Basis des neu 
gescha� enen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Es richtet sich haupt-
sächlich an Auszubildende und an Studierende. 
Der Leser hat mit diesem Werk die Möglichkeit, Wissen in diesem Bereich zu erarbeiten, zu festigen 
und die Materie zu rekapitulieren. Auch Praktiker sind mit diesem Werk gut beraten, um sich 
kommunale Themen zu erarbeiten oder bekannte Themen auf der Basis des neuen NKomVG 
zu vertiefen.

Band 3, 256 Seiten, ISBN 978-3-7869-0903-3, 29,90 €
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Frings/Spahlholz, Das Recht der 
Gefahrenabwehr in NRW 
eISBN 978-3-7869-0972-9
€ 21,99
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eISBN 978-3-7869-0970-5
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eISBN 978-3-7869-0971-2
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eISBN 978-3-7869-0974-3
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Weidemann/Rotaug/Barthel, 
Besonderes Verwaltungsrecht 
eISBN 978-3-7869-0973-6
€ 15,99

Seybold/Neumann/Weidner, 
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eISBN 978-3-7869-0977-4
€ 21,99
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eISBN 978-3-7869-0981-1
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